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BEMÜHUNGEN ZUR WEITERENTWICKLUNG DER WIRTSCHAFTLICHEN 

INTEGRATION EUROpAs' 

Österreichs Verhältnis zur EWG 
=--------------.----------------

Nachdem der Ninisterrat'der EWG in seiner Sitzung 
vom 2 .  März 1 9 65 der Kommission den Auftrag erteilt hatte, 
mit Österreich'Verhandlungen zur Regel�g der wirtschaft
lichen,Beziehungen zwischen de� �WG und Österreich aufzu
nehmen, wurden die offiziellen Verhandlungen zwischen einer 
österreichischen Delegation und einer Delegation der EWG-

, , 

Kommission unter'Anwesenheit von Beobachtern der Mitglied-
staaten der EWG am 1 9 .  März 1 965  in Brüssel eröffnet. 

Anläßlich der Eröffnung der Verhandlungen gab der 
Bundesminister für Handel und vJiederaufbau als Leiter der 
österreichischen Delegation eino grundsätzliche Erklärung 
namens der österreichischen Bundesregierung ab, in der er 
nach einem Hinweis auf die Notwendigkeit und Dringlichkeit 
de'r Regelung der wirtschaftlichen Beziehungen Österreichs 

'zur EWG durch einen umfassenden Vertrag die Grundsätze der 
von'Österreich angestrebten 'vertraglichen Regelun� aufzeigte 
und die Auffassung'der österreichischen Bundesregierung unter
strich, daß Neutralität urid st,aatsvertragliche Verpflichtung 
für Österreich kein Hindernis darstellen, an einer wirtschaft
lichen Zusammenarbeit teilzunehmen, wenn auf diese beiden 
essentiellen Voraus'setzungen der österreichischen Politik 
Rücksicht genommen wird. Demgemäß soll sich ein Vertrag zwi
schen Österreich und der EVJG auf nachstehende Gebiete be-

, 

ziehen: 

1. Beseitigung der Zölle und der noch bestehenden mengenmä
,ßigen Restriktionen und Maßnahmen gleicher Wi�kung z,wi
sehen Österreich und der EWG innerhalb eines 1m Wege der 
Verhandlungen zu ve�einbarenden Zeitraumes; 

2. Rarmonisierung des österreichischen Zolltarifs mit dem 
, Gemeins4men Außenzolltarif der Gemeinschaft durch Inkraft

setzung eines neuen Zolltarifs, dessen,Zollsätze dem 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)4 von 100

www.parlament.gv.at



- 2 -

Niveau der
a
i��fira

�r� Gemeinsamen Außentarifs der EWG vor

behaltlich der/z� vereinbarenden Abweichungen bei einzel

nen Zollpositionen angeglichen sind, wobei Österreich �en 

künftigen Zollbewegungen des EWG-Außentarifs weitmöglichst 

in autonomer Weise folgen wird; 

3 .  Weitgehende Angleichung der österreichischen Agrarpolitik 

an die sich auf Grund des EWG-Vertrages ergebende gemein

schaftliche Agrarpolitik; 

4.  Österreichs Bereitschaft, auch andere Gebiet"e seiner Wirt

schaftspolitik weitgehend mit der der Gemeinschaft zu har

monisieren bzw. zu koordinieren, soweit dies zur Vermei
und Verkehrsverlagerungen 

dung von Wettbewerbsverzerrungen7notwenaig ist; 

5.  Vorbehalt des Rechtes, Zoll- und Handelsverträge im 

eigenen Namen mit Drittstaaten abschließen zu können, wo

bei Österreich allerdings beim Abschluß solcher Verträge 

auf den Inhalt seines Arrangements mit der EWG Rücksicht 

zu nehmen haben wird. 

Die am 1 9 . März auf Ministerebene eingeleiteten 

Verhandlungen wurden in der Zeit vom 22. bis 2 9 .  April bzw. 

vom 17. bis 2 1 .  Mai und vom 2 1 .  bis 2 5. Juni 1 96 5  fortge

setzt. Die Besprechungen erstreckten sich auf Probleme des 

industriell-gewerblichen Sektors, wobei über den Abbau der 

Handelshindernisse zwischen Österreich und der Gemeinschaft, 

die Harmonisierung des österroichischen Außenzolltarifs mit 

dem der Gemeinschaft und damit zusammenhängende Probleme 

verhandelt wurde. Darüber hinaus wurde die Einbeziehung der ' 

landwirtschaftlichen Erzeugnisse und deren Verarbeitungs

produkte in den Vertrag zwischen Österreich und der EWG be

handelt, wobei vom Bundesminister für Land- und Forstwirt

schaft die Auffassungen Österreichs hinsichtlich des land

wirtschaftlichen Teiles des geplanten Abkommens erläutert 

wurden. Das Ergebnis der drei Verhandlungsrunden vor dem 

Sommer 1965, bei denen die österreichische Delegation vom 

Bundesminister für Handel und Wiederaufbau und in dessen Ver

tretung von ao. und bev. Botschafter Dr. Lemberger geleitet 

wurde, kann wie folgt zusammengefaßt werden: 
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I. Schaffung eines freien Warenverkehrs auf dem industriell-

gewerblichen Sektor . 

Im Zusammenhang. mi t dem gegensei tigen Abbau. der 

Handelshemmnisse wurde von österreichischer Seite hinsicht-- . 

lich des internen Zollabbaues und der Harmonisierung des 
. 

Außenzolltarifs.erklärt, daß die am 1 .  Jänner 1965 im öster-

reichischen Zolltarif enthaltenen autonomen bzw. GATT�Ve!

trai:ßzollsätze als Basis herangezogen werden s.ollen. Von der, 
- . 

EWG-Delegation wurde hiezu bekanntgegeben, daß als Ausgdngs-

zollsatz der F.vlG die. Zollsätze des Gemeinsamen Außentarifs , 

�ie sie sich aus den Operationen seit dem Jahre 1 9 57 ergeben, 

herangezogen werden könnten, wobei ein entsprechender Stich

tag noch vereinbart werden müßte. Es bestand Einverständnis ,. 

daß ein allfälliges Ergebnis der Kennedy-Runde berücksichtigt 

werden soll. 

Sowohl von der österreichischen als auch von EWG-
--

Seite wurde ein schrittweiser Abbau der Zölle ins Auge gefaßt, 

wobei österreichischerseits ein Zeitraum von vier bis fünf 

Jahren in Aussicht genommen wurde. Von österreichischer Seite 

wurd� .in diesem Zusammenhang unter Himleis auf die unter

schiedliche �{irtschaftsk�aft der beiden Seiten, das bedeu

tende Handelsbilanzaktivum der Gemeinschaft gegenüber Öster

reich und die unterschiedliche durchschnittliche Zollbelastung 

Österreichs und �er Gemeinschaft ein schnellerer Abbau der 

Zölle der Gemeins�haft gege�über Österreich verlangt a�s ·um� 

gekehrt, wodurch eine raschere Öffnung der E\�G-Märkt.e für 
. . 

österreichische Waren erreicht werden soll (Decalage). 

. 
Hinsichtlich des beiderseitigen Abbaus der mengen-

, . 

mäßigen. Beschränkungen bestand zwischen beiden Delegationen 

Einverständnis, daß die mengenmäßigen Beschränkungen der ' ..  . , 

Einfuhr bei Inkrafttreten des Abkommens abgeschafft werden · 
und auch die noch bestehenden Beschränkungen der Ausfuhr 

nach einer gewissen Übergangszeit aufgehoben werden sollten.· 

Bezüglich der staatlichen Handelsmonopole wurden 

österreichischerse,its die besonderen Probleme der in Öster ... 

reich bestehenden Monopole für Tabak, Branntwein und 8alz 
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aufgezeigt .Es - hestano. 7-i :7r.-- grundsätzlich Einverständnis, 

eine dem Rom-Vertrag sinngemäße Regelung ins Auge zu fassen, 

doch wurden diese Fragen nicht vertieft, da die diesbezüglichen 

Regelungen innerhalb der EWG selbst noch im Beratungsstadium 

sind. 

Bei der Behandlung des Themas der Harmonisierung des 

;;sterreichischen Zolltarifs mit der EWG bestand Übereinstim

mung, daß Österreich zum Schutz des zu schaffenden Präferenz

raumes seinen Zolltarif mit dem Gemeinsamen EWG-Aussentarif 

harmonisieren und einen neuen Zolltarif in Kraft setzen wird, 

dessen Zollsätze dünen des gemeinsamen Jlussentarifs der EWG, 

vorbehaltlich der zu vereinbarenden Abweichungen bei einzelnen 

Zollpositionen angeglichen sind. Von der EWG-Delegation wurde 

in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, daß die Anwendung 

der harmonisierten Aussenzölle, gegenüber allen Drittstaatün 

- ausgenommen die Sonderregelilllg für den Osthandel - nach An

sicht der Gemeinschaft der einzige Weg sei, Wettbewerbsver

zerrungen und Verkehrsverlagerungen zu verhindern und daher 

die Grundvoraussetzung für den Abbau der EWG-Zölle gegenüber 

Österreich bilde. Dieses Problem berührt die EFTA Zugehörig

heit Österreichs; dazu wurde die im 9. Integrationsbericht 

enthaltene Erklärung seitens der österreichischen Delegation 

abgegeben.(Siehe 9. Bericht der Bundesregierung über den 

Stand der wirtschaftlichen Integration Europas, für die Zeit 

vom 1 6 . September 1 963  bis zum 1 5 . März 1964 Seite 3 )  

Der östorreichische Vorbehalt des Rechtes, Zoll- und 

Handelsverträge im eigenen Namen mit Drittstaaten verhandeln 

und abschliGßen zu können, wurde von EWG-Seite anerkannt. Es 

bestand dahei Einverständnis, daß der erreichte Zustand der 

Harmonisierung der Zölle durch eine laufende Koordinierung 

aufrecht erhalten vlerden soll .. Im Zusammenhang mit der Har

monisierung der beiderseitigen Aussenhandelsregime wurden auch 

spe,zifische Sonderprobleme sorgfältig geprüft, die aus den 

traditionellen Handelsbeziehungen Österreichs zu den Oststaaten 

herrühren. Es bestand zwischen den Delegationen Einverständnis, 

daß diese Handelsbeziehungen durch den Verfrag zwischen Öster

reich Qnd der EWG nicht beeinträchtigt sondern aufrecht erhalten 

werden sollen und daher eine entsprechende Regelung vorzusehen ist. 
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11. Die Einbeziehung der Landwirtschaft in die vertragliche 
Regelung 

Hinsichtlich der land\-Tirtschaftlichen Erzeugniss� be
steht zwischen beiden Delegationen Einverständnis, daß diese 
in di,e vertragliche Regelung Österreich-EtVG einbezogen werden 
müssen. Seiten,s der EWG-Delegation wurde entsprechend dem 
�andat des EWG-Ministerrates die Auffassung vertreten, daß 
b;is zum Zeitpunkt der �ert,igste.llung der gemeinsamen Agrar
poli tik der mvG der beiders,ei tige Handel mit ',Agrarerzeugnissen 
vorerst durch .die gegenseitige Einräumung von Präferenzen 

. gef,ör,dert, werd,en soll. Von österreichischer Seite wurde auf 
die große Bedeutung der EWG für den österreichischen Agrar
export hingewiesen und die Auffassung ve.rtreten, daß eine 
sinnvolle und zweckentsprechende Rege lung auf eine Harmöni
sierung der österreichischen Agrarpolitik mit de.r Agrarpolitik 

.,der E\1G abgestellt werden müßte. Der österreichische Wunsch 
auf weitestgehende Harmonisierung der Landwirtscha�tspolitik 
wur�e von 

.
de

_
r EWG-Delegation aufmerksam und yerst�dnisvoll 

zur Kenntnis genorrimen. Der EWG-M.inisterrat wird über eine 
E�wei terung bzw. Abänderung seines Mandat,es im österreichischen 
_. 

Sinne beraten. 

Über das Ergebnis der ersten' drei Verhandlungsrunden 
wurde von der, EWG-Kommission ein erster Bericht an den Rat 
verfaßt und demselben entsprechende Vorschläge für weitere 
Richtlinien unterbreitet. Dieser Bericht der EWG-Delegation 
wurde· von der EWG-Kommission im Herbst 1965  genehmigt uhd' � 
21. Oktober 1965  dem BWG-Ministerrat mit entsprechenden 
.Vorschlägen 'für neue Verhandlungsrichtlinien zUgelei tet. 
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Unabhän�ig von der Berichterstattung an den Rat 

über diesen ersten Teil der Verhandlungen \'furden die Verhand

lungen im Herbst 1965 liber die �robleille der Harmonisierung, die 

Erfordernisse des status der �mmerwährenden Neutralität Öster

reichs und der Verpflichtungen aus dem St&atsvertrag, sowie 

die vorzusehenden Institutionen fortgesetzt. Insgesamt 

fanden drei weitere VerhandlungsrQ�den in der Zeit vom 28. 
September bis 1.Oktober, 6. bis 10. Dezember 1965 und 31. 

Jänner bis 3. Feber 1'66 statt, bei denen die österreichische 

Delegation unter der Leitung des Bundesministers für Handel 

und Wiederaufbau und in dessen Vertretung von �o.Ges.u.bev.Min 

Dr. Buresch stand. 

Das Ergebnis des zweiten Teiles der Verhandlungen kann 

,wie folgt zusammengefaßt werden: 

I. Harmonisierung: 

Der österreichischen Delegation war es möglich, der 

EWG ein System vorzuschlagen, welches das ordnungsgemäße 

Funktionieren des freien Warenverkehrs gewährleisten und 
die zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen und Verkehrs

verlagerungen notwendige Harmonisierung der Wirtschaftspoli

tiken sicherstellen soll. Das vorge3chlagene System stellt 

insbesondere sicher, daß den Erfordernissen der österrei

chischen Neutralität und den Verpflichtungen aus dem Staats

vertrag voll und ganz Rechnung getragen wird, 

In diesem Sinne bestand zwischen den Delegationen 

Übereinstimmung 

- dass der Abbau der Handelsschranken zwischen beiden Part

nern eine Harmonis.ierung der Wirtsfhaftspoli tiken in dem 

zur Vermeidung von Wettbewerbsverzerrungen und Verkehrs

verlagerungen notwendigen und noch zu bestimmenden Aus

maß erforderlich macht; 
- daß der bei Vertragsabschluss erreichte Harmonisierungs

stand auch in Zukunft erhalten und sOI'7ei t dies zur Ver

meidung von 1rJ'ettbewerbsverzerrungen und Verkehrsver

lagerungen notwendig ist, weiter entwickelt werden muß. 
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Österreich stimmt den Prinzipien des Rom-Vertrages 

insoweit zu , als sie mit s e inen Verpflichtungen aus der 

Neutralit�t und dem staatsvertrag vere inbar s ind. 

Davon"'ausgehend , daß es s ich b�i bestehendem E\1fG- R,echt 

grundsätzlich um e inen klar überschaubaren Rechtskomplex 

han�elt , wird der Bere ich und der Grad der Harmonisierung 

in Form konkreter , vertraglicher Verpflichtungen vertraglich 
fixiert werden können. 

E ine einmal verwirklichte Harmonisierung wird nicht 

wieder aufgehoben werden , es sei  de� , daß s ich die Ver- .' 

tragspartner auf einen entsprechenden vertraglichen Titel 

s tützen können. 

Zwischen beiden Delegat ionen bestand Einvernehmen , .. · 

<laß die Harmonisierung auch mit künftigem m/1G-Recht ( Weiter

entwicklung des bestehenden Rechtes , neue Regelungen ) inso

weit vorgenommen werden soll , als dies zur Vermeidung von 
- ,  -

Wettbewerbsverzerrungen und Verkehrsverlagerungen notwendig 

ist . Österreich wird aber Maßnahmen der Geme inschaft nicht 
. 

. , , 

mitmachen , die politischen Zielen dienen . 

Vom Grundsatz der Überschaubarkeit ausgehend wurden 
.- , 

zwe i Arten der vertraglichen Regelung für die Harmoni.s.ierung 

mit' künftigem E1A/G-Recht vorgeschlagen: 
a ) Konkrete 'VerpflichtungemHier ist die Sachfrage geklärt 

und der wesentliche Inhalt d�r künftigen Regelung umschrie

ben. Hingegen werden d ie Modalitäten und Einzelheiten s owie \ 

gegebenenfalls der Zeitpunkt der Durchführung vom zuständi

gen Organ beschlossen ,  soweit diese nicht im Vertrag geregelt 

s ind . 

b) Programmsätze: Hier ist die Sachfrage nur hins ichtlich der 
I 

Zielsetzung sowie des allg eme inen Inhalts geklärt und über-

schaubar gemacht . Durch die zuständigen Organe werde? d ie 

Maßnahmen zur Erreichung dieses Zieles sO!'l,ie die Modalitäten 

und der Zeitpunkt der Durchführung bestimmt. 

In den Fällen , wo im. Vertrag selbst keine entsprechende 

überschaubare Regelung vereinbart werden, kann , wurde von 
Österreich d ie Bere itschaft zum Ausdruck gebracht , dort zu 
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harmonisieren, wo dies zur Vermeidung von Wettbewerbsver

zerrungen und Verkehysverlagcrungen notwendig ist, sofe�e 

die Verpflichtungen aus Neutralität und staatsvertrag dem 

nicht entgegenstehen. 

Zlüschen beiden Delegationen bestand Einverständnis, 

daß die Schwierigkeiten, die sich bei der Verwirklichung 

der notwendigen Harmonisierung ergeben könnten, in den 

Organen des Abko�nens gütlich beigelegt werden können und 

zwar dadurch, 

daß die E1�G und Österreich gemeinsam zu der Feststellung 

gelangen, daß dllie VerschiebUhg einer bestimmten Harmohi

sierung keine Schwierigkeiten bereitet, oder 

daß die in Ansehung eines Harmonisierungsmangels zu 

treffenden Maßnahmen im Dinvernehmen getroffen werden. 

Gl�ichwohl muß mit der Möglichkeit der Harmoni

sierungsmangel gerechnet werden, gei denen eine einver

nehmliche Lösung nicht erzielt worden kann. In diesen 

Fällen würde sich die E1'TG das Recht zu Maßnahmen vorbe

halten, die zum Ziele haben, die Interessen der Ei,rG ( Ver

hinderung vcn Verkehrsverlagerungen und Wettbewerbsver

zerrungen ) zu schützen und das Gleichgewicht der Vorteile, 

die beide Vertragsteile aus dem Abkommen hab�n, wieder 

herzustellen. Von der österreichischen Delegation wurde 

die Auffassung vertreten, daß die Gemeinschaft nur Maßnahmen 

ergreifen kann, wenn ein Ungleichgewicht aus einem HarmoniT 

sierungsmangel aufgetreten ist. Die von den Vertragsteilen 

zu ergreifenden Maßnahmen müssen "angemessen" sein und sollen 

einer schiedsgerichtlichen Kontrolle unterliegen. Es be

stand Binverständnis, daß die zu ergreifenden Maßnahmen 

keine Gegenmaßnahmen, sondern Ausgleichsmaßnahmen sein 

sollen. 

Die einzelnen Sektoren der Wirtschaftspolitik, auf 

welche die beiderseits ehtwickelten Grundsätze der Harmoni

,sierung Anwendung finden sollen, sind späteren Verhand

lupgen vorbehalten, weil das der EWG-Delegation erteilte 

Mandctt dies noch nicht ermöglichte. 

/ 

...,' 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 11 von 100

www.parlament.gv.at



-:-: 9 .- ._ 

II. Die Sicherung der Pflichten au� der immerwahr�nden . 

Neutralität und aus dem Staatsvertrag und ihre 

'. ,- ". Auswirkungen im Vertrag: 

Zwischen Österreich und der EWG bestand Einverständ

nis, daß die Erfordernisse der Neutralität so klar wie mög

lich im Abkommen festgehalten w·erden sollen. 

Von der österreichischen Delegation wurde be'sonders 

darauf hingewiesen, daß die Rechte und Pflichten des neutralen 

Staates. im Krieg B�standteile des allgemein gültigen Völker

rechtes sind und der immerwährend Neutrale im Frieden ver-

_�fli?htet ist" eine eigenverantwortliche Neutralitätspolitik 

zu führen. ' Ferner wurde österreichischerseits· ausdrück

,lieh darauf hingewiesen, daß es dem neutra.len 'qtaat·allein 
-

überlassen bleibt, festzustellen, wann ein Neutralitätsfall 

ge�eben ist. Österreich wird selbstverständlich seine Neutrali

tät nicht als Vorwand heranziehen, um aus wirtschaftli'<�hen 

Gründen den Prozeß der zu vereinbarenden wirtschaftlichen Inte

gration nicht zu vollenden oder sich wirtschaftlichen-Konse

quenzen
. 

der.. Integration zu entziehen. 

Zur Sicherung der $ich.ffu Österreich aus de'r immer

wäh;r:enden Neutralität und dem staatsvertrag ergebenden·,Pflich

ten wurde von der österreichischen Delegation vorgeschlagen, 

nachstehende Vorbehalte im Vertrag ,vorzusehen: 

1 .  Genereller'Vorbehalt: 

. Durch die Aufnahme eines "Generellen Neutrali tätsvor

behaltes" wird es Österreich möglich sein, im Neutralitäts

fall den Vertrag mit der EHG teilweise oder vollständig zu 

suspendieren, sobald ,.seine Verpflichtungen aus der Neutrali

tät es erfordern. Außer der 8uspendi6rung behält sich 

Österreich die Nichtdurchführung bereits beschlossener oder 

Durchführung nicht vorgesehener Maßnahmen zur Einhaltung 

seiner Neutralitätspflichten vor. 

2. Spezielle Vorbehalte: 

]�ei der sektorenwe"!!;eri."'''1'1:''"'Li'ftmg etet Harmonisierung- , 

werden spezielle Ausnahmenfestgelegt werden, wo dies aus ' 

Gründen der immerwährenden Neutralität öder des Staatsver-
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trages notwendig ist. 

3 .  Vorbehalt in der allgemeinen Harmonisierungsklausel: 

Durch diesen soll sichergestellt werden, daß wo 

zur Vermeidung von 1AJettbevlerbsverzerrungen und Verkehrs

verlagerungen eine Einbeziehung neuer Bereiche in die 

Harmonisierung notwendig ist, auf die immerwährende Neutrali

tät und den Staatsvertrag Bedacht genommen werden wird. 

4. BeeY .. digung des Vertrages; 

Österreich hat verlangt, daß die Möglichkeit der 

Beendigung des Eertrages unter bestiwmten Modalitäten und 

aus Gründen, die noch zu vereinbaren wären, vertraglich vor

gesehen werden muß. Dieses Beendigungsrecht kann zweiseitig 

sein und muß nicht im Zusammenhang mit dem Neutralitätsfall 

stehen. 

Die Delegation der E TG hat von den österreichischen 

Vorbehalten Kenntnis genommen. 

111. Institutionen 

Zwischen beiden Delegationen bestand Einverständnis, 

daß Art und Befugnisse der Institutionen vo� Ausmaß der 

Harmonisierung und der Art der Harmonisierungsverpflichtunge� 

abhängen werden. 

Im'nachfolgenden werden die von der österreichischen 

Delegation vorgeschlagenen institutionellen Regelungen, 

sowie die bisherigen wesentlichen ersten Stellungnahmen der 

EWG-Delegation dargestellt. 

Der Rat 

Es bestand Überuinstimmung, daß der Rat das Entschei

dungsorgan des Vertrages sein soll. Er soll paritätisch 

zusammengesetzt sein und alle Entscheidungen einstimmig 

treffen. Seine sa�hlichen Zuständigkeiten werden in den 

materiellen Vertragsbestimmungen festgelegt werden, sodaß 

die Grundlage fUT die Tätigkeit des Rates' der Vertrag und 

die darin niedergelegten Grundsätze sein werden. 
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Die Befugnisse des Rates- ülld ihre Wirksamkeit in bezug 

-auf Österreich stellen sich wie folgt dar: 

a) �����!����� die das Völkerrechtssubjekt Österreich völker

rechtlich verpflichten. Sie sind unmittelbar 

anwendbar. Die Transformation in österreichi

sches Recht erfolgt durch Veröffentlichung 

im .österreichischen Bundesgesetzblatt. Die 
. .  _.� ._- .- _. 

österreichische Delegation hat dargelegt, daß 

der Rat unmitt81ba� anwendbare Beschlüsse 

etwa im gleichen materiellen Rahmen wie im 

EFTA-Abkommen unter sinngemäßer Einbeziehung 

der Landwirtscnaft fassen könnte. 

b) Grundsatzbeschlüsse (den Richtlinien der EWG nachgebildet), 
-------------------

die das. Völkerrechtssubjekt· Österreich hin

sichtlich- der Zi81setzung verpflichten. Sie 

beschränken sich auf die Festlegung der Grund

sätze und des Rahmens der Regelung. Sie müssen 

von den Vertragsparteien durch spezielle Trans

formationen ausgeführt werden, sind also nicht 

unmittelbar anwendbar. 

Die Ausführung obliegt dem zuständigen öster

reichischen Organ, das je nach Gesetzeslage, 

der Gesetzgeber selbst oder ein Verwaltungs

organ sein kann. Zur Ausführung von Grundsatz

beschlüssen wird 8in Ver\'lal tungsorgan dann 

zuständig sein, wenn es in einer dem Art. 18 

B.-VG. entsprechendenWeise zur Setzung der 

zur Ausführung des Grundsatzbeschlusses des 

Rates notwendigen Rechtsakte durch inner

staatliche Ges8tzc ermächtigt is�. Fehlt 

eine solche gesetzliche Ermächtigung zur Er

lassung der in Ausführung eines Grundsatzbe

schlusses notwendi�en materiellen Regelungen, 

so obliegt die Ausführung des Grundsatzbe-

. 
schlusses des Rates dem Gesetzgeber selbst. 

Im letzten Fall bedarf es einer innerstaat

lichen Regelung der Art, daß der Gesetzgeber 
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vor der Beschlußfassung im Rat mit dem Grund-
satzbes chluß befaßt wird und den ö s terrei
chis chen Vertreter durch eine entsprechende 
Ents ch11eßung in die Lage vorsetzt , an der 
Ents cheidung über den Grundsatzbes chluß mit
zuwirktm. 

c ) Empfehlungen s ind nicht verbindl ich, Sie können auf allen 
-�_ ... ---.... 

Gebieten vorgesehen werden , insbes ondere auf 
denen , die nicht übers chaubar s ind. Empfehlun
gen , d i8 an Ös terreich gerichtet s ind , können 
durch entsprech6nde österreichis che Rechtsakte 
verbindlich werden . 

Die Delegat ionon kamen überein , die Ents cheidungsb�fug
nisse der Organe im Zusammenhang mit den materiellen Ver
t ragsbestimmungen fes tzulegen. 

Um d ie Arbeiten des Rates zu erleichtern und zu be
s chleunigen , sollten parität ische Auss chüs se vorgesehen wer
den, deren Aufgaben und Z uständigkeiten vom Rat bestimmt wer
den sollen , der ihenen auch Ents cheidungsbefugnisse über
tragen kann. Von der ös terreichis chen Delegation wurde auch 
die Schaffung ein0r Verbindungss telle angeregt, die für die 
technis che Vorber itung der Ratsarbeiten zus tändig sein soll. 
Sie �oll ausschließlich dem Rat unterstellt sein und j ene 
Aufgaben durchführen , die ihr der Rat zuweist . Die Deleg3tionen 
kdmen übercin , d ie Frage der zu schaffunden Auss chusse sowie 
einer Verbindungss telle , sowie d eren Aufgaben bei den späteren 
Verhandlungen weiter zu erörtern. 

Schiedsinstanz 
Flir d ie Bnt scheidung von RBchtss t reit igkeiten soll 

eine Schieds ins tanz ges chaffen werde� , deren Entscheidun
gen verbindlich s ind . Das volle Ausmaß der Zuständigkei ten 
des Schiedsgeri chtes w::..rd ers t festgelegt werden können , 
wenn der materielle Vertrags inhalt bekannt ist . 

Von der ö s terreichis chen Delegat ion wurde vorges chldgen , 
ein S chiedsgericht zu bildon , das mit unabhängigen �ichtern 
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beset�t ist und mit Stimmenmehrheit entscheidet. 

Das Schiedsgericht s oll 

über die Auslegung und Anwendung des Abkommens und über 

behauptete Vertragsverietzungen b8finden 
' fe sts tellen , ob durch einen Harmonis ierungsmangel ein 

Ungleichgewicht eingetreten ist ,  und 

- ein ' re chtsverbindliches Gutachten über d ie Angemessen

heit der Ausgleichsmaßnahm�n ers tatten. 

Während die Zusammensetzung des Schieds.gerichtes ge-
I 

ringere Schwi8rigkeiten zu bereiten s cheint , bestehen noch 

'unterschiedliche Ansichten betreffend die Komp�tenzen , die 

dieser Ins titution ,gegeben J'lerden sollen . Grundsätzlich 

ist die EWG bemüht , j ede Int erferenz der Schiedsgerichts

barkeit auf die Auslegung und Anwendung des Römer-Vertrages 

selbst aus zuschließen . Auch ersche int es der Gemeinschaft 

s chwierig, die Kausalität zwischen einem Harmonisierungsmangel 

und einem Ungle ichgewicht zu bewe isen und die Abs ch�tzung 
. ,  . 

des richtigen Verhältnisses  zwischen dem Ungleichgewicht und 

den zu treffenden Ausgleichsmaßnahmen durchzuführen . Schließ

lich legt die Geme ins chaft e inen besonderen Wert auf die, 

Sicherung einer gewissen Parallelität der Judikatur des; 

Schiedsgerichtes mit jener des Europäis chen Gerichtshofes . 

Die Präinstitutionelle Zusammenarbeit 

Von österreichischer Seite wurde vorges chlagen , daß 

eine rechtzeitige Information Österreichs über die Ab

s ichten der EWG sichergestellt werde , wobei Österreich 

auch die Möglichkeit gegeben we'rden s oll , der EWG seine 

Interessen und Wüns che rechtzE:;itig zur Kenntnis zu bringen .  

Bei diesor Zusammenarbeit im präinstitution011en Bereich 

handelt es' s ich um gegenseitige Informa.tionen .. 14e i ters 
wurde bet ont , daß diese Zusammenarbeit eine wichtige 
Voraussetzung für e ine wirksame und s chnelle Harmonis ier�g 

und ihre zeitgerechte Durchführung in Österreich soi , 
insbesondere dort , wo eine vorherige Einschaltung des 

Parlaments vo'rgesehen ist . 
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Wie auch im gemeinsrunen Pres sekommunique' , das 
nach Abschluß der ers ten Verhandlungsphase veröffentlicht 
wurde , zum Ausdruck gekommen ist, sind während einer Ver
handlungs dauer von 11 Monaten in insgesamt, 6 Verhandlungs
runden beachtliche Forts chritte erzielt worden. In einigen 
wichtigen Bereichen führte dies bereit s  zur Annäherung 
und auch Übereinstimmung der Standpunkte. Auf anderen 
Gebieten , bei denen die Herbeiführung der Übereinstimmung 
Aufgabe für die künftigen Verhandlungen sein wird , konnten 
die sich s tellenden Probleme herausgearbeitet werden. 
Vertrags texte wurden jedoch bisher noch nicht formuliert. 
Die Delegation der EvlG konnte mit Rücksicht auf das 
Mandat , das in der Frage der Institutionen nur einen sehr 
bes chränkten Spielraum hat , lediglich vorläufige Bemer
kungen machen. Die Delegation der EiA/G hat auf Grund des 
österreichis chen Vorbringens mit Be'friedigung zur Kennt-
nis genommen , daß sich Ö s terreich bemüht hat , Probleme 
einer Lösung zuzuführen , die bei den vorbereitenden Ge
sprächen noch Schwierigkeiten bereitet hatten. Dies betrifft' 
insbe sondere die Befugnisse des österreichis chen Vertreters 
im Rat und den Zeitf�ktor bei der Bes chlussfassung. Auch 
das für die Auswärtigen Beziehungen der EWG zus tändige 
Mitglied der Kommission Jean REY, der den Vorsitz der 
EWG-Delegation inne hatte , betonte in der S chluEeitzung , 
daß die Bilanz der Verhandlungen im Hinblick auf die vielen 
S chwierigkeit0n und Probleme am Anfang sehr beeindruckend 
sei. 

Die EWG-Delega'tion wies in der Schlußsitzung darauf 
hin , daß die EilIG-Kommission dem EWG-Ministerrat bereits 

eJ{sten 
im Oktober 196 5 einen ausführlichen/ Be richt über die ers ten 
drei Verhandlungsrunden ers tattet habe und kündigte die 
Vorlage eines zwe,i ten Berichtes über die letzten drei 
Ve rhandlungs runden , die sich mit den Problemen der Harmoni
sierung und Institutionen befaßt haben , mit entsprechenden 
Vorschlägen für neue Verh��dlungsrichtlinien an. Dieser 
Bericht wurde am 27. April 1966  von der EWG-Kommission 
genehmigt und dem Ev/G-Ministerrat zugelei tet. Am 25 . April 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 17 von 100

www.parlament.gv.at



. . ' 

- 15 -

begann auch der Österreich-Ausschuß der Ständigen Vertreter 

mit den Beratungen über die Berichte der EHG-Kommission, 

um die Beschlussfassung eines neuen Mandates durch den 

Ministerrat der E11{G vorzubereiten • 

. , 

�. , .  . ' .  

, " 

. .  
, 
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Österreichs Verhältnis zur Europäischen Gemeinschaft 
----------�------� ----------------------------------

für Kohle und Stahl 

Im Jahre 196 3  und anfangs 1964 fanden mit der EGKS Ver

handlungen über die Einräumung von Zollkontin�enten für 

die wichtigen österreichischen Exportwaren des Eisen-und 

Stahlsektors statt. Es konnten eine Anzahl von Kontingen

ten erreicht werden, die später für das Jahr 1965 (vgl. 

11. Integrationsbericht) und nunmehr auch für das Jahr 

1966  verlängert wurden. 

Diese Kontingente decken zwar wichtige österreichische 

Exportinteressen ab. Sie sind jedoch keine Dauerlösung für 

die österreichische eisen-und stahlerzeugende Industrie, 

deren Bedeutung für die österreichische Exportwirtschaft 

aus folgender Tabelle ersichtlich ist. 

Die österreichischen Exporte auf dem Eisen-und Stahl

sektor im Vergleich zu den österreichischen Gesamtexpor

ten (in Mrd.ö.S.) 

1 9 6 3 1 9 6 4 1 9 6 5 

1 .  Gesamtexporte ca 34,5 ca 37,2 ca 41,6 

2.  davon Eisen 
und Stahl ca 5 ,  (ca 15 %) ca 4 ,6 (ca 12 %) ca 5 ,6 (ca 

3. davon in die ca 2,3(ca 45 % ca 2 ,3 (ca 50% ca 2 ,2 (ca 
Montan-Union von 2 .  ) von 2 ,  ) von 

13,4 %) 

39 % 
2. ) 

(ca 7% (ca 6 ,1% (ca 5 ,2 % 
von 1. ) von 1. ) v .1. ) 

B�i der Eröffnung der Verhandlungen zwischen Österreich 

und der EWG am 19 . März 1965 wies der Bundesminister für Handel 

und Wiederaufbau im Namen der Bundesregierung unter anderem 

darauf hin, daß die Re�elung des Verhältnisses Österreichs zur 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 19 von 100

www.parlament.gv.at



- 17 -

Europäischen Gemeinschdft für Kohle und Stahl für die 

österreichische W,irtschaft von besonderer Bedeutung sei. 

Das mit der EGKS geschlossene Abkomrnen trägt den Be

dürfnissen der engen Beziehungen, die Österreich auch auf 
\ . . , . ' 

diesem Gebiet mit den 6 Ländern der Gemeinschaft habe, 

, -'hicht' ausreichend Rechnun.o:. Österreich erwarte, daß durch 

den Beschluß, des Ministerrates der E.IG bezüglich' der Fusion 

der 3: ExekUtiven eine Regelung auch auf dem Gebiete des 

K6hle�uhd Stahlsektors eher möglich sein werde. Die große 

BedeutUng, die 'die Montanwirtschaft für Österreich habe, 

'ma"ehe es Österreich unmöglich, 'auch auf eine 'Regelung des 

�ontansektors zu verzichten. 

Im Sinne der Bemühungen um eine dauernde, 'für Österreich 
. . . , 

befriedigende und seinen internationalen Status entsprechen-

de 'vertragliche Regelung auch für' Montanwaren zu vereinba

ren, haben Kontakte mit der Montanunion stattgefunden'. So 

hat'fnsbesondere der Bundesminister für Handel und Wiede;

-','.,:"," aufbau: im' Feber 1966' nacli Abschluß der ersten' Ve'rhandllings-

phase der Verhand'lungeri Österre'ichs ini t der EWG dem 'Präsi

de,nten der EGKS del' Bo einen Besuch mit 'dem Ziel abgesta't-

--tet, künftige Verhandlungen auf dem Mohtansektor vorzuberei

ten. Die österreichl.sche Bundesregierung hat auch die Mit-' 

gliedsta�ten der EGKS in einer im April 1966 überreichten 

Note zum Ausdruck'gebra'cht, daß die österreichische Bundes

regierung größtes Gewicht auf b�ldmögliche Aufnahme de� " 

Verhandlungen auch über den Montansektor legt. 

" 

.� • 'M, • � • •  1. • •  " , : 
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Die Entwicklung der bestehenden Assoziatj_:l!!sverhäl tnisse 
------ ------_._.--------_._---_._--_ .... -�- ._----_ ... _._--------------

Assoziation mlG - Griechenland 

Am 14. Mai 196 5  fand die drei�ehllGe Tagung des Assoziations

rates EWG - Griechenland in BrüssGl statt. Auf dieser Tagung 
wurde der für den parlamentarischen ASEoziationsausschuß 

EWG - Griechenland bestimmte Bericht über das Funktionieren 

de� Assoziation im zweiten Jahr der Anwendung des Abkommens 

fertiggestellt. Die Frage der Harmonisierung der Agrarpolitik 

wurde an Hand des Berichtes des AssoziQtionsausschusses ein

gehend erörtert, wobei eine Annäherung der Standpunkte erreicht 

wurde. Der Assoziationsausschuß wurde beauftragt, die Dauer der 

ersten Phase der Agrarharmonisierung und die Frage etwaiger 

finanzieller Interventionen zugunsten der griechischen Land

wirtschaft mit Beginn der zweiten Phase der Harmonisierung 

weiterzuprüfen. Ferner beschloß der Asscziationsrat eine techni

sche Hilfe der EWG bei der Ausarbeitung der Anwendung einer 

Politik zur Schaffung von Industriegebieten in Griechenland. 

Am 15 .- und 16 . Juli 196 5  tagte der Parlamentarische Asso

ziationsausschuß EWG - Griechenland in Berlin, wobei ,der 

zweite Jahresbericht des Assoziationsrates genehmigt wurde. 

In einer Empfehlung wurden dem Rat Verschläge betreffend die 

Harmonisierung der Agrarpolitik unterbreitet 80wie Maßnahmen 

zum Abbau des griechischen Handelsbilanzdefizites gegenüber der 

EWG und zur rasQheren wirtschaftlichen Entwicklung Griechen

lands gefordert" 

Bei seiner am 18. November 1S6 5 stattgefundenen Sitzung 

beschloß der Assoziationsrat EWG - Griechenland, die Geltungs

dauer der Übergangsregelung für den Handel mit bestimmten Agrar

erzeugnissen bis 30. Juni 196 6  zu verläLgern. Diese Regelung, 

derzufolge die innergemeinschaftliche Behandlung mehrerer 

Agrarerzeugnisse zugunsten Griechenlands ausgedehnt werden 

sollte und die auf der Entscheidung Nr. 1/6 4 des Assoziations

rates fußte, war bis zum 12 . November 19 6 5  befristet. 
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Auf der Tagung vom 23 . bis 26 . November 1 965 verhandelte 
, 
, . 

das Europäis che Parlament über die EmpfehlUng des Gemis cht en 
pe.rlamentarischen Aus schus s e s  EWG - Grie ch�mlarid vom 1 6 .  Juli 
1 96 5  betreffend den zwe iten Jahresbericht über d ie Tät igkeit 
des Ass o z iat ionsrates EWG ' - Grie chenland . Zum Abs chluß der 
Aus sprache wurde eine Ents chließung angenommen , in d er . d�s 
Parlament s e ine Genugtung über d i e  erfolgre iche Tät igke it des 
Gemischten parlamentaris chen Aus schus s e s  EWG - Grie chenland 

-

s owie dessen Zus ammenarbeit mit. d em Ass o z iat ionsrat , der " 
griechis chen Regierung , dem EWG - Minist errat und d er EWG -

, � 

Kommis s i on bekunde t e  und machte sich dann d i e  vom Gemis chten 
parlamentaris phen Aus schuß EWG - Grieche nland auf s e iner 
Berliner S it zung am 1 6. Jul i  1 965 angenommene Empfehlung zu 
e igen. 

Das Parlament äußer�e d emnach s eine . Genug�g d arüber , 
, .  . 

daß der Handel zwischen d el';' .. Geme ins chaft und Griechenland s i ch 
. .  

in der genannten Zeit erheblich ausgeweit et habe , wies den 
.. 

As s o ziat ions rat j ed och darauf hin , daß trot zdem das Defizit 
d er grie chis chen Ha�d elsb ilanz gegenüb er der Geme ins chaft 
w�chs e . Es empfehle s ich dringend , die grie chis chen Entwicklungs
pläne mit ' dem mit t elfrist igen Wirt schaftsprogramm d er EWG 
gle ichzus chalt en . Erfo�derlich s e ien auch eine St e igerung der 

, ,.. . 

privat'en ' Kapi talanlagen in Grie chenland und, ,e ine ,verstärkt e 
Zusammenarbe it �wis chen den Unternehmen der Geme ins chaft und 
Gri echenlands . 

Im Zusammenhcng mit der Landwirts chaft forderte das Parla
ment den As s o z iat ionsrat auf r die .Harmonisierung der Agrarpoli
t ik Grie chenlands und d er Geme ins chaft in zwe i  Stufen zu ver
wirklichen , d eren E inzelhe iten es mitt eilt e ; dab e i  s e i  das 
End z iel d e s  Athener Abkommens , nämlich der Beitritt Grie chen
lands zur ,Geme ins'chaft , nicht aus den Augen zu verlieren. 

Am 23 . März 1 966 fand in Brüs sel d i e  1 7 . T agung d e s  As s o
z iat ionsrat e s  EWG - Grie chenland auf Minist erebene statt . 
Im Zentrum d er Beratungen stand d ie Durchführung d e s  Finanz
prot okolls zum Ass o z iat ionsabkommen , das d ie Bereit s t e llung von 
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1 25 Mill . $ für die gr iechis che vfirt schaft , vert e ilt über 
5 Jahre , vorsieht . We it ers wurde d ie Frage der Harmoni
s ierung der Agrarpolit ik sowie das grie chische Int eresse auf 
d em Tabaks ekt 9r e ingehend erört ert . 

As s o ziat ions EWG .- Türke i 

4� 27 . Juli 1 965  fend in Brüs sel d ie zwe ite Tagung des 
As s o ziationsrat e s · EWG - Türke i auf Minist erebene statt . Während 
der Tagung wurd e der Bes chluß gefaßt , einen Gemis cht en �arla
mentaris chen As soziat ionsaus schuß e inzuset zen , dem al�rlich 
e in Tät igke itsbericht vorgel egt werden wird . B e i  d e r  Prüfung 
d e r  Entwicklung des Handelsverkehrs , insbesond ere der Ausnut zung 
d e r  Zollkont ingent e der EWG zugunsten der Türke i sowie der An
wendung des Finanzprot okolls wurd e fest�est ellt , daß die Aus
wirkungen der AnlaUfphas e  der Asso ziat ionsregelung als zu
friedenst ellend ange s ehen werden können. 

Im Rahmen der Beratungen fand auch e in ausführlicher Ge
dankenaustaus ch über d ie Entwi cklung d e s  türkis chen Arb e its
tna·rkt e s  sowie über d ie Mögli chke iten der Bes chäftigung türkischer 
Arb e it s kräfte in der EWG statt . 

·Am 20 . De zember 1 96 5  faßt e  der As s o z iat ionsrat EWG - Türke i 
den Be schluß , ab 1 .  Jänner 1 966  d ie Zollkont ingent e ,  die d ie 
Mitgliedstaaten der Geme ins chaft für d i e  Türkei eröffnen, für 
Tabak , getrocknete We intrauben und getrockne te Fe igen zu er
höhen • 

... Abkommen von Jaunde 

Am 7 .  Apr il 1 96 5  fand in Brüs s el die zwe it e Tagung deR 
As so ziat ionsrat es AS $o z iiert e afrika�ische staaten und Mada
gaskar ( AASM ) statt . Wicht igster Tages ordnungs punkt. war die Be
ratung des Entwurfes e ines Bes chlus s e s  über die Ursprungsde
f init ion • . Der As s o ziat ionsrat s t ellt e  dab e i  fest , daß be züglich 
fast aller erört ert en Erzeugnis s e  Einvernehmen bestand �d b e
auftragt e den As s o z iat ionsaus s chuß , die Beratungen über d ie
j enigen Er zeugnisse , bei denen noch ke in Einvernehmen erzielt 
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werden konnte, fortzuführen.  Während der Ratssitzung wurde 

der Präsident des Gerichts ho fes der Europäis chen Gemeins ch�ft 

zum Präs identen des Schiedsgerichtes des As soziatio n ernannt 

und die E inrichtung eines paritätis chen Sekretariates beschlos s en .  

Vom 29 . September bis 2 .  O ktober 1 96 5  tagte i n  Luxemburg 

der Paritätis che Auss chuß der Parlamentaris chen Ko nferenz der 

As soziation. Der Paritätis che Ausschuß bes teht aus j e  einem 

Vertreter der 1 8  Parlamente der as s oziierten S taaten und aus 

1 8  Vertretern des Eur�päis chen Parlaments . Der Paritätis che. 

Aus s chuß prüf� den Bericht über den ers ten Jahresbericht des 

As s oziatio nsrats an die Parlamentaris che Ko nferenz und nahm 

dies en eins timmig an. Von EWG - Seite wurde dem Parität is chen 

Auss chuß über die finanzie lle und technis che Zus ammenarbeit 

im Rahmen der As so ziie rung nach Ablauf des ers ten Jahres der 

Durchführung des Abkommens berichtet. 

Auf der T�gung vom 23 0 bis 26. November 1 96 5  fand im 

Europäis chen Parlament e ine Ausspr&��� s tatt, nach der eine 

E nts chlie.r?'1ng übe r die Ausvle i tung des Handels zwischen der EWG 

und d-en AASM angenommen wurde. I n  der Ents chließung wurd en in 

den beiden l etzten Jahren und vor allem s eit Inkrafttreten des 

Assoziierungs abkommens gemachte Forts chritt& bei der Aus weitung 

de.s Handels zwis chen der EWG und den as s'> ziierte-n Staaten be-
- grüß t und die Unters uchung gebilligt, die die EWG-KommissIon 

im Hinblick auf die mögliche S teige rung des Verbrauches vo n 
E rzeugnis s en der as so ziierten Staaten in der Gemeins chaft ange
s tell t  hat. Das Parlament bef;irwortete Maßnahmen doer EWG im 
Hinblick auf e ine weltweite O rganis ation des Grunds toffhandels 
und empfahl, daß die Gemeins chaft in Verbindung mit den ass o� 
zii�rten Staaten und ihren nat ionalen E ntwicklungsba nken eine 

. . 

Kreditpo litik in Gang s etze , die  den beso nderen Bedingungen 

für die I nves titio n in den as soziie rten Staaten ents preche. 
In der Zeit vom 6 .  bis 9 .  Dezember 1 965  hielt die Parla

ment aris che Konferenz der As soziation- in Rom ihre zweite 
Jahre!3 tagung ab ... 

Am 1 8 8 März 1 966 tagte in Brüs s e l  der Assoziatio ns ausschuß 

E WG - �M,um die am 1 8. Mai 1 96 6  in Ta nanarive s tattfi ndende 
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3. Tagung des Assoziationsrates vorzube reiten. 

Im Rahmen des Asso ziationsabkommens konzentrierte sich die 

Tätigkeit der EWG - Ko mmission we ite rhin auf d ie Durc hführung 

von Programmen für d ie Prod uktions- und Diversifizie rungshilfe 

an d ie ve rsc hiedenen asso ziierten S taaten . 

Die Kontakte zwisc hen der EWG und den übrigen e uropäisc hen 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lände rn 

EWG - Großbritannien 

Die Kontakte zwisc hen der EWG und Gro ßbritannien wurden 

im Rahmen des Ministe raussc husse s der Weste uropäisc hen Union 

aufr�c ht e�halten. Dabe i kamen zahlr8ic he Fragen von ge me in

samen Intere� se. zur Sprac he , so d ie Wirtsc haftslage und d ie 

Wirtsc haftspolitik Gro ßbritanniens und d e r  EWG, d ie Kennedy-Runde ,  

d ie Welthancelskonfe renz der Vere inten Nationen , der Plan eines 

e uropäisc he� Patentabkommens und die Be ziehungen zwisc hen der 

EWG und der EFTA. 

Im Rahme� der Tagung der Ve rsammlung der WEU vom 15 . bis 

1 7 .  Nov�mber ' 96 5  in Paris unter Vo rsitz von Prof. C arlo Sc hmid 

wurden d ie aus der Lage d e r  EWG e rwac hsenden Pro ble me eingehend 

e rörtert, e beLSO e in Beric ht von britisc her Se ite übe r  Groß

britannien, EFT! und EWG. 

EWG - Dänemark 

Während der Tagung des EWG-Ministerrate s vom 1 3. und 14 . Mai 

196 5  wurden die Handelsbe zie hungen zwisc hen Dänemark und der 

EWG geprüft. Der M�nisterrat be auf tragte d ie EWG-Kommiss ion ,  

eine Untersuc hung tibe r  die bntwic klung d e r  Handelsbe ziehungen 

durc hzuführen und ihm e inen Beric ht vorzulegen .  

Im Rahmen d e r  imKer R nge ren Be zie hungen zwisc hen d e r  

EWG�Kbmmission und de� d änisc hen Regierung statte te d e r  d änisc he 

Auße nminister Haekkeru� der Ko mmission e inen Be suc h  ab. Aus 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original) 25 von 100

www.parlament.gv.at



- 23 -

d iesem Anlaß wurde im Juni 1 96 5  der EWG von dänischer Seite 

ein Memorandum überreicht , in dem insbesondere die Entwicklung 

des Handelsverkehrs zwischen der E\rfG und Dänemark , die Bezie-

'hungen zwischen den Gemeinschaft und Dänemark im Rahmeh der 

Kennedy-Runde und die Entwicklung innerhalb der Gemeinschaft 

' und der EFTA behandelt wurden. Hauptzweck der Zusammenkunft 

... war j edoch eine Aussprache über d ie Fragen , die sich mit der 

_ .  Verwirklichung der gemeinsamen Agrarpolitik für Dänemark 

stellen. 

Der vom EWG-Ministerrat angeforderte Bericht über den Handel 

EWG-Dänemark wurde am 1 9 & Oktober 1 96 5  von der EWG-Kommission 

fertiggestellt und dem Minist errat zugeleitet. 

Vom 1 7 .  bis 2 5 . Mai 1 965  se'tzte eine j ugoslawische D€le

ga:tion die Besprechungen fort" die im Jänner 1 96 5  aufgenommen 

worden waren . Diese Gespräche über den Handelsaustausch ,gaben 

den Delegationen Gelegenheit , sich über die in der' EWG und in 

Jugoslawien geltenden Einfuhrregelungen zu unterrichten und 

d ie Meinung der Gesprächspartner in bezug auf die Aussichten 

für eine harmonische Entwicklung des Warenverkehrs zu prüfen. 

Die j ugoslawische Delegat ion wies unter anderem darauf hin, 

daß � ie Wert darauf lege , die j ugoslawischen Ausfuhren von 

'iandwirtschaftl ichen Erzeugnissen auf einem Stand zu haiten, 

der Jugoslawien eine Steigerung seiner Käufe innerhalb der 

EWG ermögliche , sowie seine Ausfuhren von gewerblichen Erzeug

nissen zu erhöhen , während d ie Delegation der Kommission den 

Wunsch äußerte , daß sich die Ausfuhren der EWG nach Jugoslawien, 

besonders d ie Ausfuhren v on ge �lerblichen Erzeugnissen, ständ ig 

ausweiten m�gen . 

B e i  Beendigung der Gespräche stellten die beiden Delega

'tionen fest , daß die fachliche Prüfung der Handelsprobleme 

nunmehr abgeschl' :ssen sei o  S ie beschlossen , die Ergebnisse 

ihrer Arbeiten ih:,.'en vorgesetzten Behörden zu unterbreiten. 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)26 von 100

www.parlament.gv.at



- 24 -

EWG - Polen 

Vom 29 . März bis 2 .  April 1 9�5 fanden zwischen einer Dele

gation der Volksrepublik Polen u�d einer Delegation der EWG

Kommission Besprechungen techn�s chen Charaktes statt . Die 

beiden Delegationen hatten sich -)erei ts im Laufe des Monats 

November 1 964 getroffen , umd das Problem der polnischen Eier

einfuhren in die Gemeinschaft Z-J_ prüfen . Im Sinne dieser Kon

takte wurde von der EWG-Kommiss�on die Zusatzabschöpfung 

für polnische Eier aufgehoben . 

Bei dem Zusammentreffen im F�ühj ahr 1 96 5  wurde von beiden 

Delegationen der Rahmen ihrer 5esprechungen ausgeweitet , 

indem sie die allgemeine Entw�cklung des Handelsaustausches 

von landwirtschaftlichen ErzeUbYfiissen untersuchten . Darüber 

hinaus konnte die Delegation cer Kommission Aufklärungen hin

sichtlich der verschiedenen Lar.dwirtschaftsverördnungen und 

der augenblicklichen Marktsit�tibn g�ben , insbesondere für 

Malz , Schweinefleisch , Rinder �.d Rindfleisc h ,  Gänse sowie 

Zwiebeln; die polnische Deleg�tion hingegen beantwortete Fragen 

bezüglich der Ausfuhren von landwirtschaftlichen Erzeugnissen 

der Gemeinschaft nach Polen. Jie Arbeiten sollen zu einem · 

späteren Zeitpunkt weitergefüh�t werden . 

Die BeziehungeL der EWG zu anderen außereuropäischen Staaten 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -

EWG - Israel 

Der im Handelsabr.ommen vom 4 .  Juni 1 964  eingesetzte gemischte 

Ausschuß EWG - Israel tagte zum ersten Male vom 1 2 . bis 

1 4 . April 1 96 5  in 3rüssel . Der gemischte Ausschuß erörterte 

die Entwicklung dee vTarenverkehrs zwischen der EWG und Israel 

und widmete besondere Aufmerksamkeit den Fragen , die sich aus 

d er Ausfuhr der . wicitigsten Erzeugnisse Israels .in die Gemein

schaft , vor allem cei Zitrusfrüchten tLnd Eiern , ergeben . Er 

�eschäftigte sich :erner nit bestimmten Zoll fragen bei gewerb

lichen ErzeugnisseL o 
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EWG - Libanon 

Am 21 . Mai 196 5 wurde in Brüs sel das Abkommen über d en . 
Handelsverkehr und die techni sche Zus ammenarbe it zwis chen der 

EWG und dEm Mitglie dstaaten e ine rsei ts , und der libanes i schen 

Republik anderer�e i�s ,  das am 9 .  März 196 5 paraphie rt worden 

war , · unterze ichne t • 

. -. '- Das Abkommen s ieht d ie we chselse itige Gewährung de r Me is t

-··begüns t igungsklausel im weitesten Sinne ( also auch für z oll

�liche und sonstige Bere iche ) , we i�ers die Koordi nierung 

der . Maßnahmen . der EvlG-Mi tglieds taaten zugunsten des Libanon 
\ 

auf dem Gebiet der technis chen Zus ammenarb� it , i�sbesondere 

die Ents endung von Fachleuten nach dem Libanon , d ie fachliche 

Ausbildung libanesischer s taatsangehöriger in der EWG , d ie 
. . . 

-Vorber.::: i tung von Untersuchungen über d ie Nutzung des Wirtschafts

potent ials des Libanon , d ie Lieferung te chnischer Ausrüs.tungen 

und s ch ließlich die Bildung e ines geme insamen Ausschusses��, 

' aus Ve rtretern der Kommission und des Libanon , der für die 
. . " , 

ordnungsgemäße Durchführung des Handels abkommens s orgen �d 

die Entw2cklung des Handels beobacht en s oll , vor .  

, , Z um  Zwe cke der tectnischen Zusammenarbe it wird auße rdem 

eine ' bes ondere Arbe itsgruppe eingesetzt werden . 

Die Gültigke itsdauer des Abkommens beträgt 3 Jahre mit der 

Möglichke it e iner Verlängerung . 

. ' 

Abschluß der As soziierungsve rhandlungen EWG - Nigeria . 
, � . 

Am 8 .  Juli 196 5  wurden die im .Novembe� 196 3  e ingele ite ten 

. ' Assoziierungsverhandlungen . zwis chen der EWG und Nigeria abge

s chlossen . De r Text des Abk,ommens muß allerdings noch im Rahmen 

von Redaktionskonferenzen be. reinigt und vom Ministerrat der 

EWG genehmigt werden . 

Das Abkommen mit Nige ria entspricht der Erfüllung e iner 

Absichtserklärung , welche die EWG 196 3  anläßlich der Unter

zeichnung ihrer afrikanis chen Assoziationskonvent ioh 'iri 'J aunde 

abgegeben hatt e  und mit der d ie Tür für den Be itritt we iterer 
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afrikanischer Staat en zur Asso ziat ionskonvent ion, zu einer 

besonderen Assoziationsform u der zu bloßen Handelsverträgen 

offengehalten wurde . 

Nigeria wählt e ein spezielles Assoziat ionsabkommen, des sen 

Hauptinhalt handelspolit ischer Art ist . Gegenüber der Kon

vention von Jaunde wurde insbesondere auf j egliche Finanz

hilfe verzicht et . Das Abkommen sieht vor, daß die EWG die 

I mporte aus Nigeria zoll- und handelspolit isch gleich beha� 

delt wie die Einfuhren aus den 1 8  assoziiert en St aaten, bis 

auf drei o der vier Produkt e (Kakao , Palmöl , E rdnuß öl und 

event uell Furnierholz) , für die nur Zollkontingent e einge-

räumt werden. Diese Z ollkont ingent e werden j ährlich erhöht , 

wobei der Sat z der E rhl� hung noch von der Bereitschaft Nigerias 

abhängt , die Zollpräferenzen für eine limit ierte Anzah� v�n 

Waren aus dem Gemeinsamen Markt , die es angebot en hat , hinauf

zuset zen. Die ent sprechende List e ent hält 26  Produkte. Im 
weit eren erhielt Nigeria die geLerelle Zus icherung, die EWG 

werde bei der Vervollst ändigung ihrer gemeinsamen Agrarpolit ik 

dafür Sorge t ragen, daß di,e dem neuen Partner gewährten Handels 
vorteile erhalt en bleibeno 

Die Vereinbarungen über das Niederlassungsrecht und den 

Dienstleistungsverkehr verpflicht en Nigeria zur Gleichbehand

lung der sechs Mit gliedst aat en und zu ihrer Meist begünstigung 

gegenüber Drittländern. Die Assozic.-':�_('\:,".,'3pe.rtJlor verpflicht en 

sich sodann zur Gewährleist ung des laufenden Zahl ungsverkehrs, 

und sie nehmen ein St illhalt eabkommen hins ichtlich der Restrik

t ionen des privat en Kapit alverkehrs in Aussicht . Als I nst it ut ion 

s ind ein Asso ziat ionsrat , der mindest ens einmal j ährlich auf 

Minist erebene t agt , ein kleines Sekret ariat und eine ad hoc 

zu bildende Schiedsinst an z vorges ehen. 

Assoziierung EWG - Tunesien und Marokko 

Nac h Prüfung des E rgebnisses der Ende 1 964 mit Tunes ien 

und Marokko abgeschl ossenen Son�rungsgespräche ert eilte der 

Minist errat der EWG auf seiner Tagung vom 1 4 . und 1 5 . Jua i 1 96 5  
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der EWG-Kommiss ion e in erstes Mandat für Verhandlungen zum 

Abs chluß eines umfass enden Assoziationsabkommens zwischen 

der EWG und den . be iden nordafrikanis chen Staaten Tunesien 

und Marokko 

. . Die Eröffnungsrilllde der Verhandlungen zwischen der 

EWG und Tunes ien fanden vom 6 .  bis 8 .  Juli 1965 in Brüssel 

s t�t t ,  wobei e in umfassender Me inungsaustausch über die · im 

landwirtschaftlichen und gewerblichen Bere ich e inzuführende 

Präferenzregelung s tattfand . 
Die erste Verhandlungsrunde zum Abschluß eines 

ASs oziationsabkommens zwischen der E WG und Marokko fand v.om 

12� bis 14 . JÜli 196 5  in Brüssel statt . Auch hier war Gegen-
. s tand der Verhandlungen die S'chaffung eines alle E1'lG-1rlaren 

umfassenden Präferenzraumes im landwirtschaftlichen und , ge

werbiichen Bere ich . Von marokkanischer Seite  wurde insbes ondere 

auch d ie Bedeutung , die Marokko einer technis chen: und finan

ziellen Zusammenarbeit , sowie e inem Arbe itskräftetausch mit 

der Gemeinschaft beimißt , hervorgehoben . 

Die beiden Verhandlungen werden nach einer neuer

li.chen Befassung des EWG-Ministerrates , die notwendig wurde , 

fortgesetzt we rden . �.' . 

EWG - Algerien 

. . . Der Ministerrat beauftragte am 8 .  April · 1965  
den Ausschuß der  Ständigen Vertrete r ,  die Prüfung des 

. -, ' 

. .  , ... .. ... 

Berichtes in Angriff zu nehmen , der von der Kommiss ion nach 

Abschluß der S ondierungsgespräche mit Algeri�n ausgearbeitet 

wurde ·. 

Verhandlungen EI,m - Ostafrikanische S taaten 

Die Verhandlungen zwis chen der E WG und den drei  

afrika����en Staaten Kenia , Uganda und Tanzania wurden An

fang Ma i!  entsprechend dem vom ElNG-Ministerrat am 1 2 .  und 
13 . Oktober 1964 der Kommiss ion erte ilten Verhandlungs

mandat eröffnet .  S ie e rmöglichten einen Überblick über 

d ie s ich stellenden Probleme , führten j edoch noch 

nicht zu e iner Lösung derselben . Für die 
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künftige n Bes prechunge n mit dies e n  s taate n s �elle n s ich 

ähnliche Frage n wie be i de n Ve rhandlunge n mi: Nigeria ; der 

EWG-Minis terrat muß nun das Verhandlungs mand�t für die EWG

Kommis s ion vervoll s tändigen und verschie de ne noch offe n. 

s te he nde Frage n prüfe n. 

EWG - Late inamerika 

De r im Jahre 1 96 3  zwische n der Kommis s i o n  und de n Ve r

tre tern Late iname rikas e ingeleite te Ge danie n- und Infor

mations aus taus ch wurde am 30 . April 1 965  vie der aufge nomme n. 

Dis kussionsthe ma war die von me hrere n dafir e ingesetzte n 

A rbe its gruppe n e rs tel lte: aus führliche �nalyse der Wirt

s chafts be zie hunge n zwis che n Late inamerik� und de r ElifG s owie 

die damit ve rbUnde ne n Proble me . 

Bezie hunge n zu Indie n 

Das Europäis che Parlame nt behande lt � anl äßlich se ine r  

Tagung vom 23 . bis 26 . No ve mbe r 1 96 5  : ie Hande ls be zie hunge n 

zwis che n der EWG und Indie n, wo bei  z� Abs chluß e ine Ent

s chlie ßung ge faßt wurde . 

In der Ents chlie ßung forde rt das P�rlame nt die EWG

Kommis sion auf, die Kontakte mit den 7ertre tern der indis chen 

Re gie rung fortzus e tze n und zu inte ns ilie re n, um die Aufnahme 

e chter zweise itige r Ve rhandlunge n, se�  es auch nur zur 

Sondierung, vorzubere ite n, durch die 3 i ne Auswe itung des 
Hande ls zwis chen de n E\I/G-L ände rn und Ir.die n gewährle is te t 

werde n kann" 
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ENT�ICKLUNG INNERHALB DER E1l/G 
� . .  ' . . . . ' . 

Wirtschaftspolitik 

Der auf BescJ:?luss des Ministerrates der EvlG vom 15 . April 

1964 gegründete ItAuss chuss für mitt�lfristige ,Wirtsqhafts

pOlitik ',' ,  de sse� A,ufgabe es ist , e inen Vorentwurf des Pro�tam

mes für die mittelfristige Wirtschaftspolitik ausz�arbe it.�n , 

und die , Leitsätze der von den Mitgliedstaaten und den Organen 

der Ge�einschaft für die nächsten fünf , Jahre be�b,sichtigten 

Wirts chaftspolitik darzus tellen und so eine Koordinier�g 

zu ,e,
�lß;icnertn , , ist mehrmals ,zusammengetreten . Hins ichtlich 

der Arbe iten dieses Ausschusses ergibt sich folgendes Bild : 
� .. . . 

-, I;r;l" e inem ersten' Programm wird der Auss chuss eine alige- " 

me ine Übers icht über. die Ziele und Fragen der mittelfrist igen 

Wir.ts chaftspolit ik und eine Analyse der Wachs tumsbed ingungen' 

und 'der s t'rukturellen Voraussetzungen in den Mitgliedstaaten 

und in der Geme inschaft gegeben . Ferner sollen bestimmte 

Aspekte der mittelfristigen Wirtschaft�politik auf dem Ge":' 
biet des i Arbeitsmarkte s , der ' Beschäftig'ungspoli tik und, der 

Berufsausbildung sowie der öffentlichen Ausgaben ; insbesondere 

die Infrastrukturinves titionen , behandelt werden . Auch die 

Fragen"- der Wissenschaftspolitik sollen ers'tmals erörtert wer-

den . ." t 1 , ' 1  

Als Grundlage des ers ten �rogrammentwurfes dienen ein von 

der S+udiengruppe fur mittelfrist ige' wirtschaftliche ' Perspek

tiven erstellter "Zwischenbericht über d ie wirtschaftlichen 

Entwicklungsper-spektiven in der E\vG bis 1970" Und die An- , 

gacen über die Entwicklung der großen Posten der BUdgets �� 
Mi tgliedstaat'en' -für die Jahre 1960 bis 1964 und 196 5  bis 1970, 
wobei die ' Ausgaben für Infras trukturinvestitionen besonders 

' herB:�sgestellt werden . 

Die Fragen des Arbeitsmarktes und der Beschäftigungspolitik 
waren unter den Aspekten der mittelfristigen Wirtschaftspolitik 
ebenfalls Gegens tand von Beratungen . Dabei stellte sich heraus , 
daß s ich von die s er Se ite her wesentliche Änderungen der mittel
frist igen Wachs tumsbedingungen ergeben werden und daß das 
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Arbe itskräftepo tential qualitativ und quaht itat iv verbess ert 

we rden muß. 
Der Aus s chus s hat d ie Bildung von A rbe itsgruppen für 

e inzelne Themen bes chlossen und zunächst Arbeitsgruppen für 
sektorale S trukturpolit ik , E inkommenspolitik und für die 
Polit ik der wissens chaftlichen und te chnis chen Fors chung 
geschaffen . Darüberh inaus wird der Aus s chuss mit ande ren 
Auss chüssen und Ins t itutionen auf Geme inschafts ebene in 
den ?ragen ihres j ewe ilige� Arbeit sgebie tes zusammenar
beiten . 

Der Sachverständ igenauss chus s .für K on� unkturpolitik 
prüfte in s einer viertel j ährlichen S itzung im Se ptember 196 5  

die Wirts chaftslage der Gemeins chaft und die. Entwicklungs
perspekt iven und k� zum Ergebnis , daß die Kon j unkturbelebung 
in der Geme ins chaft in den le tz ten Monaten des Jahre s 1965 

aber auch im Jahre 1966  andaue rn wird . E ine mögliche Ver
langs amung der Ausfuhren der Gemeins chaft im Jahre 1966  

dürfte durch e ine stärke re Inlandsnachfrage ausgeglichen 
werden. Ein gewisser Produkt ionsrückgang in e inigen Ländern 
der Gemeins chaft wirä. durch e ine Prod1Jld ionsauswe i tung 
in ande ren Mitglieds taaten we ttgemacht werden. 

Auf dem Gebiete de s Kapitalve rkehrs hat die EWG
K ommission den Vorschl,,; g für eine Richtlinie des Rates 
ausgearbeit et , demzufolge d ie s tatis tischen Angaben im 
Kapitalve rkehr mit Drit tländern nach folgendem e inhe itli chen 

. .  

S chema aufge s tellt werden sollen : 
- Aufgliede rung na ch Kategorien der Kapitalbewegungen , 

im Hinblick auf Be s timmung oder Herkunft nach dritten 
Ländern ( oder Ländergruppen ) aufge s chlüss elt ; 

- Aufgliederung der Direkt investitionen , Kredite und 
Darlehen nach 1dirts chafts zwe ige� ; nach ihrer Herkunft 
aus drit ten Ländern ( oder L�ndergruppen ) aufge
s chlüsselt ; 

- Aufgliederung der Direkt investit ionen aus dritten 
Ländern nach den Bes t immungsgeb ie ten . 
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Diese Angaben sind der Kommiss ion j ährlich spätestens fünf 

_. Monate nach Ablauf des erfaßten Jahre s ' mi tzute ilem . züin " 
er'sten Mal sollen d iese Daten für das Jahr 196 5  'ges8.mm:e 1  t 

. ,:w,erden . " 
., , " Die 'Kommiss ion hat dem 'Rat ferner 'e ine Entsche idung 

,empfohl'en ,  wonach, der Rat mindes tens e inmal � j thriich' an' Hand 

. e ines von der KomIiliss ion nach Anhören der Mi tgliedstaiiten vor

gele gten Berichtes prüfen' möge , 'welche Politik die Mi tglied-

. s taaten hinsichtli'c�h der Ka pitalbewegungen aus dritten Ländern 

auf ' dem Gebiet der Devisenwirtschaft- � Bes teuerung, Niederlas-

. suhgsregelung , ,Kreditg'ewährung und gegebenenfalls in anderen 

B'ere ichen verfolgen' sollen.  

Hande'ls'poli tik 
" 

, Auf: dem Gebiet der 'Handelspolitik s ind dre i Verord-

-' nUngsvorschläge von Bedeutung , die d ie Kommission dem Rat 
unterbreite t  hat : 

1 .  der Vorschlag für ' e ine geme insame Liste für d ie 

Liberalsierung der Einfuhren gegenüber Drittlandern ;' 

2 .  ,der Vorschlag für eine' Verordnung des Rates zum 

Schutz gegen Praktiken von Dumping ,' Prämien oder Subventionen 

-- aus geme inschaftsfremderi Ländern ;  

3 .  Der Vorschlag für e ine Vero'rdnung des Rates zur 

schri ttwe,isen Einführung ' eines gemeinsamen Verfahrens für 

die Verwaltung mengenrnäßiger Einfuhrkontingente ' in der Ge

' me inschaft . 
, , 

Im e inzelnen ist 'hiezu zu bemerken : 

Die geme'insame Liberalis ierungslis te soll alle 
. . Zoll tarifposi t'ionen erfassen9  die in den Mitgliedstaatem 

- der EWG gegenüber den GATT-Lättdern , mit Ausnahme der 

-Ts chechos'lowakei ,  liberalis iert s ind " Vom Inkrafttreten 

dieser ListE: an sind die Mitgliedstaaten verpflichtet , 
den Mitgliedern des GATT gegenüber mengenm'äß1ge Bes chrän- . 

. ' . 

kungen bei '  den von der Lis te e rfaßten v/aren zu unterlassen .  
Änderungen der Liste (Erwe iterung, Kürzung , Zurücknahme ) . 
s ind nur durch Beschlus s  des Rates auf Vorschlag der E'tlG-

. . 
r . 

Kommission möglich . Be i Zurück..�ahme e iner \I/are von der Lis te 
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se tzt der Rat gleichzeitig das K ontingent fe st,  das die Ge
meinschaft den Drittländern fUT die be tre ffende Ware eröffne t. -
Zu einem späteren Zeitpunkt s oll über die Anwendung der Lis te 
auf GATT-fremde Drittländer, deren Aus senhande lsvorschriften 
sich aber an die Grund sätze des GATT anlehnen, ent schieden 
werden. Für die Handelspolitik gegenüber S tdatshandelsländern 
werden zurzeit S onderbes timmungen ausgearbeite t . 

Der Vors chlag einer Verordnung über den S chutz gegen 
Praktiken von Dumping, Prämien und · Subvent ionen bei Einfuhren 
aus gemeinschaftsfremden Ländern e nthält die die sbezüglichen 
Regeln d e s  GATT und legt die zuläs s igen Gegenmaßnahmen und 
ihre Anwendungsmodalitäten fes t . Die Ge genmaßnahmen gegen
über GATT-St aat en sind nur in Form von Antidumping- oder 
Ausgleichszöllen möglich, die die Höhe der Dumpingspanne 
oder der für die be treffende Ware ge",ährten Prämie oder S ub
vent ion nicht �berschreiten dürfen . Bei Anwendung der oben 
erwähnten Prdktiken durch G ATT-fremde Länder sind auch andere 
MaBnahm8n zulässig . 

Das Europäische Parlament billigte in e iner Ent,... . - . 
s chlie ßung zundie s em Vors chlag die Bestimmungen ,die für · 
alle r-Utgliedstaaten eine geme insame Gese tzgebung in dem er
ford erlichen Umfang und die notwendigen recht�ichen Grundlagen 
für den Schutz der Gemeins chaft als s ol che gegen Praktiken 

.. von Dumping, Prämien und Subvent ionen schaffen, doch hat 
das Parlament die Kommission aufgefordert, gewisse Änderun
gen in ihrem Vors chlag vorzunehmen . 8 0  s oll vor allem bei 
der vorläufigen Fes tse tzung des Ant idumping- oder Ausgleich
zolls durch die K ommission im Dringlichkeitsverfahren der Rat 
auf Vors chlag der K ommission die Möglichkeit haben, den Ze it
raum von dre i Monate� , nach dessen Ablauf die vorläufig er
hobcnGn Betrage als endgültig einzubehalten anges ehen werden, 
zu verlängern. Die Verordnung s oll ferner .genau fe s tlegen, 
daß d ie von der Kommis sion während des Antidumping-Verfahrens 
erhalt enen Auskünft e  nur fUT den Zwe ck verwende t  werden dürfen, 
für den s ie eingeholt wurden . Im Hinblick auf e ine größt
mögliche Re chts s l cherhei t soll vorge se�en werden, welche 
Sanktionen anzuwenden sind, wenn der K ommission die von ihr 
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als notwendig erachte ten Auskünfte verwe igert werden .  

Schließlich verlangt das Parlament � . daß . ihm .d
·ie KomiIi:ls-sion 

wenigstens einmal im Jahr über  die Durchführung der Ver

ordnung berichte t . 

Der Grund für den Vors chlag e iner Verordnung des Rates 

über die s chrittweise E inführung des ge�e insamen Verfahrens 

für die. Verwaltung mengenmäßiger �infuhrkontingente . in der 

Geme inschaft liegt darin , daß trotz weitgehender Liberali

sierung bisher kein Mitglieds taat de.r EWG auf mengenmäßige 

Beschränkungen ganz verzichtem konnte und die diesbe z�glichen 

natio�alen Regeln be trächtlich voneinander abweichen .  Damit 

ist die Ge.fahr von Verkehrsverlagerungen und wirts chaftlichen 
- . 

Schwierigke iten innerhalb der Gemeins chaft ·verbunden . Durch 

di,e V_eror<inung sollen diese Unterschiede schon j etzt ·· wei t

gehend .be s eitigt werden . Nach dem Verordnungsvorschlag wer-" '" . " ��. . , 

den die KO:t:J.ting.e�te durch den Rat oder die Kommission auf die 

Mi t�liedsta.aten aufgete ilt :und die Erte,ilung der Einfuhr

genehmigungen den zus thndigen nationalen Behörden überlassen . 

Spätes tens am Ende der Übergapgszeit sollen gemeinsame 

Einfuhrregelungen angewendet und die einzelstaatlichen Kontin-
. - '  '. . 

gent� d��Ch Gemeins chaftskontingente �bgelöst werden . 

. D.ie . Entsche idung des Ministerrates der EvlG vom 9. 

Oktober 1961 über die Vere inheitlichung der Geltungsdauer 

der H�ndelsabkommen m�t Drittländern hat d ie Frist ,  innerhalb 
. . 
der die Kommission geme insam. mit den Mitgliedstaaten alle 
geltenden Abkommen über die Handelsbeziehungen und alle von 

den Mitgliedstaaten geschlossenen Handels- und S chiffahrsver

träge �be rpr�fen muß , um s icherzus tellen , daß sie nicht die 

Festlegung der im EWG-Vertrag vorgesehenen Politik behindern,  
mit 1 •. Jänner 1966 begrenzt . Da  die erforderlichen Prüfungs-

. arbeiten nicht termingerecht abgeschlossen werden konnten , 

hat die EWG-Ko�iss ion eine Verlängerung der Frist bis 

3l . Dezember 1967 beantragt . · 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)36 von 100

www.parlament.gv.at



- 34  -

Finanz- und Steußrpolitik 

Die zwe ite Richtlinie des Rates zur Harmonisierung 
der Re chtsvors chriften der Mitgl ieds tae ten betreffend die 
Umsatzs teuern bringt Be stimmungen über die Struktur und die 
Anwendungsmodalitäten des Mehrwerts teuersys t ems . Die Mehr
w e rts teuer s oll e ine allgeme ine Verbrauchss teue r  auf d ie 
Ausgaben des Letz tverbrauchers s e in. Nach der Methode des 
Vorst eue rabzuges w ird auf j eder Stufe der 
zugefügte Mehrwert belas tet . So wird - j ede Steuerkumulierung 
ve rmieden , die be i den gege nwärt igen "Kaskadensteuern "  
Ursache von We ttbewerbsverze rrunge n ist . Damit d ie Mehr
wertsteue r  möglichst wettbewa rbsneut ral ist , muß s ie sys tem
gere cht ange wend e t  werden und alle wirtschaftlichen Tätig
ke iten ( Produkt ion , Verte ilung e inschli8ßlich des Einzel
handels , Die nstleis tungen ) be s teuern. Befre iungen s ind mög
lichst zu verme iden . Dadurch w ird es möglich , die Steuer 
auf e infache re Art und weise zu e rheben und e inen minder 
hohen S teuersatz fes t zuse t zen. Die Mehrwerts teue r  w ird 
zunächst n� ch dem Be stimmungslandprinzip nur auf s te ue r-

bare Vorgänge erhoben , d ie im Inland bewirkt werd en. Bis 
zur Abschaffung der Steuergrenzen innerhalb der E WG ( Über
gang zum Ursprungslandprinzip ) s ti��t daher das Anw 8ndungs 
gebiet mit dem Hohe itsgebie t des j ewe iligen Mitgliedstaate s 
übere in. Der Rat hat den Vorschlag dem E uropäis chen Parlamen t  
und dem Wirts chafts- und Soz ialauss chuß zur Stellungnahme 
übe rmittelt. 

Die Finanzminister der Mitglieds taaten billigten das 
Mandat das d ie Le iter der Steue rverwal tungen der fh tgl ied
s taaten einer Arbe itsgr�ppe der K ommis s ion e rte ilt hatten , 
d ie mit Arbeiten flIT d ie Harmonisierung der Verbrauchs steuern 
befaßt ist. Die Arbe itsgruppe soll die Ve rbra�chsß teuern , 
die nicht h�rmonis ie rt werden können , die , deren Harmon is ierung 
nicht erforderlich is t ,  j e ne d ie aufgehoben werden können und 
s chließlich d ie Ve rbrauchs steuern ermitteln , d ie in d ie ge
me insame Mehrvlerts teuer aufgenommen werde n  können. B e i  d ieser 
Ermi t tlung ist dem Finanzbedarf der Mitglieds taate n  Re chnung 
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zu tragen und zu berücks ichtigen , daß die S teuerschranken 

innerhalb der EWG eines Tages beseitigt werden müssen .  

Zollpolitik 

Durch die Verordnung über eine geme insame Begriffs� 

best immung des Warenursprungs s oll eine geme insame Ursprungs-
. .  

bestimmung eingeführt werden , welche d ie in den Mitglied-

s taaten geltenden nationalen · Definitionen ersetzen soll . 
. . . - ,  . ... 

Die 'gemeins�e B�griffspe s timmung gilt auch be i der Ausfuhr 

von Waren aus der Geme ins chaft für die Ausstellung der Ur

sprungszeugnisse .  

Die Mitgliedstaaten der EWG haben untereinander die 

nationale.!+ Zölle. mit Wir:ksamkei t vom 1. Jänner 1966 um 

weitere 10 % gesepkt . Damit betragen · die B,innenzölle der ' 
. . 

EWG-Staaten gegenüber den am 1 .  Jänner 1957 angewandten 

Zollsätzen : 

auf dern industriE?11-:gewerblichen . Sektor · 20 % 

( Senkung um 80 % ; ) 
auf dem landwirtschaftlichen .Sektor für Produkte , die nicht 

dem Abs chöpfungs sys tem unterliegen , 3 5  bzw . 40 % ( Senkung 

um 60 .  bzw . 6 5  % )  � 

Oh�e .di�. Beschleunigungsmaßnahmen ·hätt.e di,e interne' 

Zollßenkung zum 1 .  Jänner 196 6 nur 6 0  % betragen , und zwar 

s owohl für den industriellen wie für den 'landwirtschaftlichen 
Bereicl1 . 

Die noch ausstehenden inte rnen Zollsenkungen währe'nd 
der dritten Stufe . der Übe.rgangszei·t hat der Minis terrat der 
EWG �it qu�lifizierter Mehrheit auf Vors chlag der Kommission 
fystz1,l.legen .. Die Kommis�ion hat ber8 its in der "Initiative 
196 4 "  vorgeschlagen , die inne rgeme inschaftlichen Zölle mit · 

. 

Wirkung vom 1 .
, 

<Juli 1967 volls tändig zu beseitigen , doch 

hat ,der Ministerrat der EWG hiezu noch nicht S tellung genömmen . 

Bekanntlic� ist infolge eines Bes chleunigungsbes chlus
ses die zwe ite Stufe der Angle ichung der nationalen Zollsätze 
an d ie , Zollsätze des Geme insamen Zolltarifs der E WG für den 

gewerblich-indm,3triellen Sekt or mit Wirkung vom 1 .  Juli '196 3 

. . , durchgeführt word en .  Im wesentlichen erfolgte diese Angleichung 
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an die im Rahmen der Zollsenkungsverhandlungen 1960/61 
• 

im GATT ( Dillon-Runde ) um 20 % gesenkten Sätze des 

Gemeinsamen Zoll t,1.rifs . Die nach' dem E1/JG-Vertrag zum 1 .  

Jänner 1966 vorgesehene 2 . Stufe der Angleichung der 

nationalen Zollsät�e an den ungekürzten Gemeinsamen Z o ll

tarif hätte eine große Zahl von e mpfindlichen Z oller

höhungen zur Folge. Die Mitgliedstaaten der E WG sind sich 

einig , den bestehenden Z ustand beizubehalten, insoweit 

dieser mit dem E \'iG-Vertrag im Einklang zu bringen ist . 

Für j ene Produkte des landwirtschaftlichen Sektors, 

die nicht dem Absc höpfung,ssystem unterliegen, wurde die zweite 

Angleichung der nationalen Zollsätze an den Gemeinsamen Zoll

tarif vertragsg6�äß mit Wirkung vom 1. Jänner 1966 vollzogen. 

Agrarpolitik 

Der Ministerrat der E WG gab seine grundsätzliche 

Zustimmung zu einer Verordnung über die Errichtung eines 

Informationsnetztes landwirtschaftlicher Buchführungen über 

die Einkommenslage und die betriebswirtschaftlichen Verhält

nisse landwirtschaftlicher Betriebe in der EWG . Dieses 

Informationsnetz soll der Gemeinschaft von typischen land

wirtschaftlichen Betrieben der verschiedenen Gebiete die 

Daten liefern, die für die Gestaltung und Fortentwicklung der 

gemeinsamen Agrarpolitik notwendig sind. Vor allem dienen 

die gewonnen Zahlen der j ährlichen Feststellung , der Einkommens

lage in den für die gemeinsame Agrarpolitik besonders maß

geblichen Betrieben und der Untersuchu ng der Wirtschaftsvor

gänge in best immten landwirtschaftlichen Betrieben
'
, die ein 

besonderes Augenmerk auf Gemeinschaftsebene verdienen . 

Auf dem Sektor der :t-1arktordnungen ist besonders eine 

auf Antrag Italiens erlassene Verordnung des Rates zur Änderung 

von Artikel 11 Absatz 2 der Verordnung Nr. 23 "Obst und Gemüse " 

zu erwähnen. 

Durc,h die Änderung entfällt vor allem die Bestimmung 

der Verordnung Nr. 23 , vlonach d ie Feststellung ernsthafter 

Störungen oder drohende ernsthafte Störungen die Voraussetzung 

für die Erhebung von Ausgleichsabgaben auf Erzeugnissen aus 
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Drittländern s ind . Die Ausgleichsabgaben werden in solchen 

. . Fällen erhoben , in denen der Fre is eines Erzeugnisses  bei 

_. der E infuhr aus dritten Ländern unter dem gemeinschaftlichen 

Referenzpreis liegt . Die Abgabe entspricht somit fortan dem 

Unterschied zwischen Re ferenzpreis und Einfuhrpreis . Der 

Referenzpre is entspricht dem arithmetischen Mittel der Er

zeugerpreise der e inzelnen Mitglieds taaten ,  wobei dieses 

Mittel um e inen :. aUs c�l:Je trag erhöht wird , damit der Referenz

preis Und der Preis bei der Einfuhr aus dritten staaten auf 

de.r gle ichen Handelsstufe vergle ichbar s ind , Die Kommiss ion 

setzt den Re'ferenzpreis auf Grund des während der drE;li . letzten 

Jahre . geltenden Durchs chnittspreises und für gewöhnliche 

Ernt.en berichtigt ··fes t . Die Pre ise we rden saisonal ges taffelt . 

Die Einfuhrpreise werden nach Maßgabe der auf den repräsenta

tivsten Märkten festge stellten niedrigsten Preisen festgesetzt . -

S oweit für Erzeugnisse des Obs t- Und Gemüs esektors Zollsätze 

im- GATT gebund.
·en · s ind , wird - falls d ie Erhebung der Ausgleichs

abgab.e S chwierigke iten hervorruft - der Rat auf Grund eines 

� " Vorschlages oder ' e'iner Empfehlung der Kommiss ion bes chließen , 

.. ·welche Maßnahmen zu ergre ifen sind .  

In · Durchführung der übrigen schon bestehenden Markt

ordnungen ' wurde e ine Anzahl von Preisen , Erstattungen und Ab

schöpfungsbeträgen festgesetzt . 

Die künftigen Marktordnungen für Fette und für Zucker 

waren neuerlich Gegenstand von Beratungen . 

Der Ministerrat der EivG hat in seinen Beschlüssen vom 
15 . Dez'embe'r 196 4  die KommisEfion aufgefordert , ihm bis zum 

1· .. April 1965 Vorschläge zur Finanzierung der gemeinsamen 

Agrarpolitik zu ers tatten . In Entsprechung dieses . Auftrages 
hat 'die ' Komllliss i'on am 31 .  März 1965 Eiem Ministerrat unter dem 

Titel "Finanz ieru..."Ylg der geme insamen Agrarpolitik - .eigene 

Einnahmen der Geme ins chaft - S tärkung der Befugnisse des 
Europäischem Parlaments "  ein Dokument vorgelegt , das . folgende 
Vorschläge enthält : 

1 .  Vorschlag für eine Verprdnung über die Finanzierung der 
. geme insamen Agrarpolitik ; 

2 .  VorSChlag für durch den Rat gemäß Artikel 201 des Ver-
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t rages zu erlas sep.ct.c B?;::; "t tr;;:.ilungen �1.;'._::' Ers e -:zung der Finanz
beit räge der :U tgJ_:i. e d;;H 3 a t en d1J.rch eisene �1i ttel der Gemein
s chaft . 

3 .  Entwurf des Vertrages �ur .A.nderung de::· Art ikel 201 und 203 

des Vertrages zur Gr:ind1h"lg Je :::- iJu:..�opi:iis chen ltJirts chaftsge
meins chaft . 

Diese Vors ch:"äge s':md ins ofern von bes onderer Be
deutung , als die Gellie ins chaft dadurch über eigene E innahmen 
verfügen würde und d ie AusgRben nach Gemeinschaftsve rfahren 
fes tzulegen wären . D�e Finanzierung der gemeinsamen Agrar
polit ik würde in zvTe i Stufen erfolgen . Bis 30. Juni 196 7 wäre 
eine Übergangsregelkng in Kraft und ab 1 .  Juli ) 196 7 würde 
bere its  d ie Regellli1i�ie E�dphase des  Gemeinsamen Marktes 
gelten . Von diesem Ze itpunkt an s ollteD die E innahmen aus 
den Abs chöpfungen und Zöllen bei der E infuhr von W aren aus 
dritten Ländern der Jeme ins chaft als eigene E innahmen zu
fließen. Die Kommis s :' on s chl'lJ.g ferner e ine begrenzte E r
weiterung der Hausha2.t sbefugnisse des Europäis chen Parlament� 
vor. S obald j e doc� ge�äß Art ikel 138 des E WG-Vertrages allge
me ine direkte Wahlen zum Europäis chen Parlament s tattgefunden 
haben werden , s ollte die Zus tänd igkeit auch für die Fes t
setzung der eigenen Eir�ahmen der Gem� ins chaft , die zur Zeit 
bei den rli tgliedsta aten liegt , zur Ganze auf die Gemeins chaft 
übe rgehen . 

Über diese Vors chläge konnte der M inis terrat keine 
E in igung erzielen . D ie Kommis s ion hat daraufhin in e inem 
Memorandum neue Vors chkäge ers tattet . Demnach s oll d ie Ver
wirklichung des Geme ins amen Marktes 3 0wohl für indus trielle 
als auch für landwirts chaftliche Produkte mit 1 .  Juli 196 7  
durchge führt , die Gemeins chaftsfinanzierung der gemeinsamen 
Agrarpolit ik aber e rs t  ab d8:'.:' im Rom-Ve:i:trag vorgesehenen 
Fris t vom 1 .  Jänner 1970 an . als o  nach der verbleibenden 
4 1/2- j ährigen Übergangn zeit vorge':lommen werden. 

Nach den T agungen des r�inisterrates der EWG Mitte 
und End,:; Jänner 19 6 6  w l.lrd e s e itens C:e :- Ständ igen Vertreter e in 
Gesamtbericht über d i e s e  Fragen e rstellt , der als Grundlage 
einer Lösung d ienen s oll . 
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Mit den Grundverordnungen über die gemeinsamen Markt

-· organisatiönen ,  der Finanzierungsverordnung und der Ver

ordnung zur Errichtung eines !nformationsnetzes landwirt-

_ .  - s chaftlieher Buchführungen s ind Ausschüss e  geschaffen worden , 

damit die für das Funktionieren der gemeinsamen Marktord
nungen erforderliche enge Zusammenarbeit zwischen den Mit

gliedstaaten und der EWG�Kommiss ion gewährle istet wird . 

Die-se  Ausschüsse tagen in lregelmäßiger Folge unter dem Vor

sitz e ines Vertreters der Kommiss ion . Besondere Bedeutung 

kommt diesen Ausschüss en deshalb zu , weil s ie auf Grund der von 

der Kommission vorgnlegten Entwürfe Ste llungnahmen abgeben 

können - und dabe i nach dem im Art ikel 148 des EWG-Vertrages 

vorgesehenen Verfahren abstimmen , Um eine e inhe itliche 

Arb'e 1.t der- Ausschüss e  s icherzustellen , hat die E WG-Kommission 

e�en Vorschlag für eine Geschäftsordnung aller bes tehenden 

Auss chüss e  vorgelegt . Die Verwaltungsausschüsse für d ie 

Marktorganisationen und der Fondsausschuß haben diese Ge� 

s chafts ordnung berdits angenommen . 

-Die E'VG-Kommiss ion hat dem Rat den Vorschlag für eine 

Richtlinie zur geme inschaftlichen Regelung viehse�9hen��cht

licher und gesundheitlicher Fragen bei der E infuhr von Rindern 

und Schweinen und von frischem Fleis ch aus dritten -Ländern 
vorgelegt . 

Zu den bisher qestehenden Marktorganisationen s oll 
mit WirkUng vom- 1 .  Juli 1966 - e ine "Marktorganisation für 
nicht der Ernährung d ienende Gartenbauerzeugnisse " in Kraft 
treten . Die E1lTG-Konllniss ion hat dem Ministerrat e inen dies-

r 
bezüglichen Verodnungsvorschlag vorgelegt . Die Konzeption 
der vorgeschlagenen Marktordnung lehnt s ich we itgehend an 
die Grundverordnung für Obst und Gemuse an . wie in dieser 
s ollen geme insame Normen für Güte , Größensortierung und 
AufmachUng e ingeführt werden . Die Qualitätsnormen sollen 
mi� 1 .  JUli 1966 wirksam werden . Ab diesem Zeitpunkt s ollen 
sowohl - zum Handel zwis chen den E1�!G-Ländern als auch mit 
Drittländern nur j ene Produkte zugelassen werden , die den 

- -

Qualitätsnormen entsprechen . Die Kontrolle der Einhaltung 
der Qualitätsnormen s oll bei den Mitglied?taaten liegen . 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)42 von 100

www.parlament.gv.at



- 40 -

, 

Der Entwurf s ieht ab 1 .  Juli 196 7  Markt- und Inter-
ventionsmaßnahmen zur Verhinderung von Preiseinbrüchen und 
die Anwendung von Aus fuhrmindes tpreisen vor. Übe'r d ie Zwe ck
mäß igkeit gemeins chaftlicher Maßnahmen für die Endphase 
des Geme ins amen Marktes s oll der Ministerrat der EWG bis 
spätes tens 1. Juli 196 7 befinden. 

Über die Ve re inheitlichung der E in- und Ausfuhr
regr.üungen gegenüber Dritts taaten und über 8chutzmaßnahmen 
be i erns tlichen S,t örungen s oll der E\1G-Minis terrat beschließen 
können. Die Ausgangszölle s ollen mit 1. Jänner 196 7  bere its 
um 80 % verringert und die Z ölle mit 1 .  Juli 1967 zur Ganze 
abgebaut werden. Auf E infuhren aus Drittländern s olle� 
ab 1 .  Juli 196 7  d ie Z ollsatze des Geme insamen Zolltarifs 
volls tänd ig angewand t werden . Mengenmäßige Bes chränkungen 
und Maßnahmen gleicher \Virkung s owie Abgaben mit gle icher 
Wirkung w ie Zölle müssen abges chafft werden . Ausgleichs
abgaben im inn8 rgemb ins chaftlichen Handel dürfen nur "lwährend 
der Übergangszeit eingehoben werden . Die Marktordnung s ieht 
wie die anderen Marktordnungen auch e inen" Verwaltungsaus 
s chus s vor. Die Bedeutung diese r  Marktordnung geht s chon 
m:araus hervor ,  daß der 1!lert der unter diese Marktordnung 
fallentnin der EWG erzeugten Gartenbauprodukte j ährlich über 
6 00 Mio � ausmacht. Dies ent s pricht vergleichswe ise einem 
Drittel des �roduktionswertes fur B ier und Geflügel oder 
einem Fünftel des ive rtes der Getreideerzeugung in der EvlG. 
Die Arbe iten an den geme insamen Marktorganisationen , für 
Zucker und Fette wurden fortgeführt. 

Verkehrspolitik 
Der Ministerrat der EVlG hat einer L ösung fur d ie 

gemeinsame Organisation des Güterverkehrsmarktes der E isen
bahnen , des Straßenverkehrs und der Binnenschiffahrt zuge
s timmt . Diese Lösung legt e in Sys tem fe s t , das spät er durch 
Verordnungen näher geregelt werden muß . 

I 

Diese gemeinsame Organisation vlird in zwei Stufen 
he rheigüführt , derC::ll ers te drei Jahre d auert und deren zweite 
am 31. DezGmber 1972 ende t . Während dieser beiden Stufen 
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s ind die Bed ingungen , unter denen d ie Märkte funktionieren,  

wie folgt e inander anzunähern: 

Innerhalb dre ier Jahre nach Inkrafttreten des Systems 

erfolgt die 

- Regelung des Zugangs zum Beruf des Verkehrsunter

nehme rs und zu seiner Ausübung s owie die Bes timmung 
der Mittel zUr Überwachung der Verkehrskapazität 

und die Fes tlegung der Kriterien , nach denen d iese 

Mittel angewandt werden können ; 

- Definition der Regeln betreffend die vertikalen 

älld horizontalen Ab�prachen ; diese Regeln müssen 

den Verkehrsunternehmen d ie Möglichkeit zur Bildung 

von Einhe iten mit technisch und wirtschaftlich ver

nünftigen pimens ionen lassen ; 

gemeinsame Lösung für etw�ige Probleme bei gewis sen 

nichtstaatlichen Eingriffen , welche die Beförderungs

preise betreffen und die Wet tbewerbsbedingungen ver

fälschen ; 

- geme insame Lösung für das Problem der Anre chnung 

der \vegkosten . 

In der zwe i t.en Stufe ist vor dem 31 . Dezember 197 2  das 

finanzielle Gleichgewicht der Eis enbahnen unter Berucksich

t igung der Norma�isierung der Konten s owie der Lösung der 
Probleme der staatlichen Eingriffe ( Gebietsplanung , stützungs

tarife usw . ) zu regeln . Ferner hat der Rat mit seiner Ent

sche idung vom 13 . 5 . 1965  e inen Ze itplan ftir die Durchführung 

der Harmonisierung der Wettbewerbsbestimmungen festgelegt . 

Der Ze itplan für die Harmonisierung der We ttbewerbsbe

dingungen ist weiterhin anzuwenden . 
Für den Fall , daß die Stabilität der Wirts chaft eines 

Landes durch d ie Entwicklung des Verkehrsmarktes gefährde t  wird , 
soll die Verordnung eine Schutzklausel vorsehen , die ein 
geme inschaftliches Verfahren bes t immt , nach dem die einzel-
nen Mitgliedstaaten im Rahmen ihrer allgemeinen· Politik 

die notwandigen Interventionsmaßnahmen auf dem Verkehrsmarkt 
treffen können . 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)44 von 100

www.parlament.gv.at



- 42 -

Hins ichtlich der Errichtung der geme insamen Verkehrs

marktorganisation ist ferner zu bemd rken : 

Die für die erste Stufe vorg( sehehe�estimmungen 

gelten nur für den grenzüberschr� itenden Verkehr zwischen 

den Mitgliedstaaten . Im innerstaatlichen Verkehr können die 

Mitglieastaaten für die drei Verkehrsträger entweder die 

bisherige Regelung aufrechterhalten oder diese  so ändern ,  

daß sie der für die zweite 8tufe vorgesehenen Regelung an

genähert wird . Für die Eisenbahnen und den Straßenverkehr 

über 50 km kommt e in obligatorisches Margentarifsystem 
zur Anwendung . Dieses Tarifsystem schließt Vereinbarungen 

außerhalb der Marge nicht aus , doch müss en diese gerecht

fert igt sein und veröffentlicht werden . Für den Binnen

wasserstraßenverkehr wird e in Referenzmargentarifäystem 

eingeführt , das e ine freie Preisbildung zuläßt . Die Referenz

tarife müssen ebenso wie die von . ihnen abweichenden Pre ise 

und Beförderungsbedingungen veröffentlicht werden . Diese  

obligatorischen und Referenztarife sind auf der  Basis von 
Kriterien zu erstellen , die vom Rat festgelegt werden . Diese 

Tarife werden für den nationalen Verkehr von j edem Mitglied

staat und für den internationen Verkehr von den Mitgliedstaaten 

durch Vere inbarung untere inander genehmigt . 

Die Bestimmungen für die zwe ite Stufe gelten s owohl 

�ür den innerstaatlichen als auch für den grenzüberschre itenden 
Verkehr . Das Refer�nztarifsystem wird auf· den grenzüber
s chre itenden Binnenschiffaj tsverkehr , gewisse vom Rat zu 

definierende inners taatliche und grenzüberschreitende Beför

derung von Massengütern und andere von den Mitglieds taaten 

zu bestimmende innerstaatliche Beförderungen angew·and t .  

Die E isenbahnen müssen bei den der Referenztarifierung 

unterliegenden Transporten e inen Haushaltsausgleich herbei-
. führen , wobei ein Anteil ihrer fixen Kosten anzulasten ist .  
Wenn die Regierungen den E is enbahnon aus verkehrsfremden Grün

den außergewöhnlich niedrige Tarife vorschre iben , sind diese 

Tarife als geme inwirtachaftliche Lasten zu betrachten , ge
trennt zu verbuchen und finanziell auszugle ichen . 
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Das obligatorische Margentarifsystem findet_ in der 

zwe iten Stufe auf Beförderungen tm grenzüberschre itenden 
, . ' 

Eisenbahnverkehr und im grenzüberschre itenden Straßenver

kehr über 50 km ,  m�t Ausnahme der noch zu bestimmenden , dem 

Referenztarifsys tem unterliegenden Beförderung gewissor 

Mas sengüter , sowie auf innerstaatliche Transporte Anwendung, 

d ie von einer noch zu bestimmenden Entfernung an nicht der 

Referenztarifierung unterliegen . 

Alle diese Vorschläge werden von den Ständigen Ver

tretern l}.och --einem näheren Studium unterliegen . 
Auf dem Gebiet der Infras trukturinves titionen für den 

Verkehr�\'lur�e ein Beratungsverfahrerl: eipgeführt . Die Mi t-

, ::glie.dstaat�n t�ilen der Kommiss ion alle diesb:ezügliche� 

Vorhaben von geme inschaftlichem Interesse mit , d i� Kommiss ion 

ihrerse its bringt alle derartigen Vorhaben den Mitgliedstaaten 

zur Kenntnis � Wenn es die Kommission für zweckmäßig hält 

oder auf Antrag eines Mitgliedstaates findet eine Beratung der 

mitgete ilten Vorhaben statt . 

Die Untersuchung über d ie noch offenen Fragen be tref-
I 

'�fend den Vorschlag über Abmessungen ,und Gewichte der Nutz

kraftfahrzeuge wird vom Ausschuss der S tändigen Ve!tre ter 

fprtgesetzt . 

, " ' In einer Entsche idung hat der Rat die Arbeiten fest

'gelegt , die die Mitgliedstaaten und die Kommiss ion zur 

Bere itstellung von Unterlagen für die im Rahmen der geme insamen 

Verkehrspolitik festzus etzende F inanzordnung für die Benutzung 

der �erkehrswege durchführen werden . 

Eine Richtlinie des Rates s ieht Maßnahmen zur Ver

einheitlic�ung gewisser Vorschriften betreffend di� für den 

internat ionalen Güterkraftverkehr zwischen den Mi tglied

s taaten erforderlichen Gen�hmigungen vor .  Vom 1. Jänner 1966 

an werden diese Genehmigungen von den Behörden des Mitglied

s taates erteilt werden , in dem das für die Beförderung vor

gesehE-ne Kraftfahrzeug ' zugelassen ist . 

Die Verordnung über die E inführung e ines Geme inschafts
kontingentes im Straßengüterverkehr wird , da eine grundsätz

li�he Einigung über dieMa!ktorganisation auf dem Verkehrssektor 

h '  
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e rzielt wurde , am 1 .  Jänner 1966 in Kraft treten : 

Zur Harmonis ierung von Vorschriften , die den Wett

bewerb auf dem Verkehrssektor bee influssen , genehmigte der 

Rat eine Entscheidung , die für bes timmte Termine folgendes 

vors ieht : 
• die Beseitigung der Doppelbesteuerung für Kraftfahr-

zeuge ; 
- die Vere inheitlichung der Vorschriften über die 

abgabenfreie E infuhr des in den Treibstoffbehältern der 

Fahrzeuge enthaltenen Treibstoffs ; 

- die Vere inheitlichung der Berechnungsgrundlagen für 

die Kraftfahrzeugsteue r ;  
- d ie Anpassung der spezifischen steuervorschriften für 

den Werkverkehr und den gewerblichen Güterverkehr ; 

- die E inbeziehung der Verkehrsleistungen in das künftige 

geme insame Umsatzsteuersys tem ; 

- die Be ibehaltung der Verpflichtungen pie unter den 
Begriff des öffentlichen Dienstes fallen , nur s oweit 

dies zur Gewährle istung ausre ichender Verkehrsbe
dienung unerläßlich is t ;  

- den Ausgleich nach geme inschaftlichen Methoden für 

unter den Begriff des öffentlichen Dienstes fallende 
Verpflichtungen , die be ibehalten werden , und Aus

gle ich für Belastungen , die durch Tarifermäßigungen 
aus sozialen Gründen entstehen ; 

- die Normalis ierung der Konten der E isenbahnunter

nehmungen und den finanziellen Ausgleich , den d iese 
Normalisie rung mit sich bringen könnte . 

- die fortschre itende Harmonis ierung der Vorschriften , 

. welche die finanziellen Beziehungen zwis chen den 

E isenbahnunternehmungen und den staaten regeln , um 
die finanzielle Eigens tändigkeit dieser Unternehmungen 
zu gewährle isten ; 

- die Bestimmung der Beihilferegelung für den Verkehr 
unter besonderer  Berücks ichtigung der Aspekte dieses 
Sektors ; 

- Die Angle ichung der Vorschriften über  die Arbeits

bedingungen im E is enbahn- , Straßen- und Binnen-
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s chiffahrtsverkehr auf die fortgeschrittens ten hin ; 

d ie Vereinhe itlichung der Vors chriften über die Zusammen

s etzung des Fahrpersonals ; 

Die Harmonis ierung der Vorschriften über A rbG its- und 
Ruhe z8,i t i 11 

die Harmonis ierung der Überstundenregelung ; 

die E inführung eines Heftes , das im E'inzelfall die Über

wachung der E inhaltung der Arbeitszeitvorschriften er

möglicht . 

'Auf Grund -<ie.r im E"lG-Ministgrrat vom 2 2 .  Juni 196 5 

ge troffenen Übereinkunft über d ie Organisation des Verkehrs

marktes  und unter' Berücksicht igung der Stellungnahmen des 

Europäischen Parlaments und des Wirtschafts- und Sozial
auss chusse s hat d ie EWG-Kommiss ion folgende ÄnderUngen zu 

ihrem Vorschlag für eine Verordnung über  d ie Einführung 

eines Margentarifsys tems im Güterverkehr der E isenbahnen , 

des straßenverkehrs und der Binnens chiffahrt vorgeschlagen: 

" � Das obligatoris che Margentarifsys tem wird durch ein 

Refer ,nztarifsystem ergänzt ; hierbei handelt es s ich um ein 
, System veröffentlichungs- und genehmigungspflichtiger Margen

tarife , d ie j edoch nur als Anhaltspunkte gelt�n und nicht ver

bindlich s ind . 

- Das neue Tarifsystem wird in zwe i aufe inanderfolgenden , 

" j eweils dre i Jahre umfassenden Phasen eingeführt . rn der ers ten 

�hase findet es  nur im grenzüberschreitenden Verkehr zwischen 

den Nitglieds taaten AnwE:ndung und wird ers t  ab 1 .  Jänner 1970 , 

. dem Beginn der zwe iten Phase , auch im innerstaatlichen Verkehr 

der Mitgliedstaaten angewandt .  Die ab 1 .  Jänner 1973 anzu

wendende' Re'gelung wird von den Gemeinschaftsorganen später 
fes tgelegt . 

- VeröffentlichUng der auße rhalb der Margen ange
wandten Beförderungsentg8lte und -bedingungen . 

- E inse tzung eines Auss chusses zur Überwachung des 

, Verkehrsmarkte s  . 

- E inführung von S chutzmaßnahmen .  

Die Kommiss ion - hat sich jedoch nicht darauf' b8 schränkt , 
Maßnahmen festzulegen , die zur Verwirklichung der mit obgenannter 
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Übereinkunft aus gearbe ite ten Regelung erforderlich s ind . 

In d em Be s treben , die neue Regelung vollkommen in den 

wirtschnftlichen Zusammenhang e inzubauer. , hat s ie es 

nämlich für zwe ckmäßig erachte t ,  e inige Punkte klar

zus t ellen , zu d enen s ich der Rat am 2 2 . Juni 196 5 nicht 

ausdrücklich ge äußert hatte . De shalb s ieht der Vo rs chlag 

der Kommiss ionnfolgendes vo r :  

- Die Bandbre ite d e r  Nargen wird für alle Tarife 

e inhe itlich auf 20 . v . H .  fs s tge e e tzt C d . h .  die obere und 

d ie untere Grenze liegen j ewe ils 10 v . H .  über oder unter dem 

Richtsatz ) ;  der Rat kann j edoch d ie Bandbreite für best immte 

Verkehrsle is tungen verringe rn .  

- Falls be i Beförd e rungen ,  die dem Referenztarifsys tem 

unterliegen , Ers che inungen e iner mißbräuchlichen Ausnutzung 

marktbeherrs chender Ste llungen oder e ine s ruinösen Wettbe

werbs festge s tellt werden , können die zus tändigen Behörden 

der Mitgliedstaaten vorübe rgehend eine obligato ris che Preis

obergrenze ode r Pre isunt ergrenze fe stset zen . Die s e  Bestimmung 

ist als vorübe rgehende Maßnahme zu betrachten , d ie den gegebenen

falls zur Anwendung der Wettbewerbs regeln de s Vertrags auf 

den Verkehr später zu erlass enden Vors chriften nicht vorgreifen 

darf . 

- Um eine wirksame Überwachung d e s  Verkehrsmarkte s  zu 

gewährle isten , werden d ie 'vom den Mitgliedstaaten zu s chaffen

den Stellen �ber alle außerhalb der Margen der obligat orischen 

Tarife und der Re fe renz tarife angewandten Pre ise Pre isüber

sichten veröffentlichen und den zus tänd igen Behörden b e i  

bes timmten repräs ent�tiven Beförde rungen auch d i e  innerhalb 

der Margen liegenden Pre is e  mitte ilen , wobei letztere 

Pre ise j ed o ch nicht veröffentlicht werden . 

- Die E inführung e ines Geme ins chaftsverfahrens zur 

Anwendung der S chutzmaßnahmen . 

Der so. geänderte Vors chlag de r Kommiss ion s ieht e ine Organi

satmon des Güterverkehrsmarktes der E"'G in zwe i  Phasen vor : 

a )  In d e r  e rs ten Drb ij ahre sphase ( d ie am 1 . 1 . 196 7 beginnt ) 

wird für den innergeme ins chc:ftlichen Verkehr zwis chen 

B innens chiffsverkehr e inerseits und E is enbahn- und 
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Straßenverkehr andererse its unters chieden . 

- Der Binnens chiff�erkehr unterliegt dem Referenz

tarifsys tem , somit e inem nicht verbindlichen Sys tem . ' Die 

Verkehrsunternehmer können außerhalb der Margen liegende 

Preise vere inbaren , müssen dann j edoch diese Preise den mit 

der Ve'röffentlichung beauftragten e inzelstaatlichen Stellen 

mitte ilen . 
- Der E is enbahn- und der Straßenverkehr unterliegen 

dem obligatoris chen Margentarifsys tem . E in Verkehrsunternehmer 

ist j edoch nach dem geänderten Verordnungsvors chlag bere chtigt , 

Sondervereinbarungen mit Beförderungsentgelten außerhalb der 

Mindest- oder Hächstsätze der Margen abzuschließen ; er hat 

s ie j edoch den mit der Ve röffentlichung beauftragten Stellen 

zu melden und auf Aufforderung der Behörden nachträglich die 

Gründe für den Abschluß d ieser Vere inbarungen anzugeben . Der 

ursprüngliche Vorschlag von 1963 s ah eine vorherige Genehmigung 

vor . 

Während der ers ten Stufe ble iben die e inzelstaatlichen 

Regelungen für den innerstaatlichen�Verkehr in Kraft , und die 

Mitgliedstaaten können s ie nur im Sinn einer Annäherung an 

das Geme inschaftssystem ändern . 

b )  In der zvle iten Phase ( die am 1 . 1 . 1970 beginnt ) 

wird die Regelung für den E isenbahn- und straßenverkehr bei  

den sehr wichtigen Beförderungen von Massengütern gelockert 

werd'en ; auf diese Beförderungen wird dann von einer be

stimmten Tonnagegrenze ab auch das Referenztarifsys tem angewen-

det , um die Wettbewerbsbedingungen zwis chen den beiden Ver

kehrstragern und der Binnenschiffahrt e inander anzunähern .  

Hierzu hat die Kommission eine Liste mit folgenden Gütern 
vorges chlagen : Getreide , Steinkohle , Braunkohlenbriketts , 
Koks , Erdöl und die wichtigs ten Erdölerzeugnisse ; Erze und 
Schrotte ; Rohe isen ; Halbzeug der E isen- und Stahlindustrie ; 
Erzeugnisse  der E isen- und Stahlindustrie ; Kupfer- und Kupfer
legierungen ; Sand ; Lehm und Ton , bestimmte Schlacken ; Salz , 
Schwefelkies ;  Schwefel ; Steine ; Zement ; Rohphosphate ; Dünge
mittel ; andere Industrie chemikalien . 

III-17 der Beilagen XI. GP - Bericht - 01 Hauptdokument (gescanntes Original)50 von 100

www.parlament.gv.at



- 48 -

Bezüglich des "Auss chusses zur Überwachung der Ve r

kehrsmarktes " hat die Kommission vorgeschlagen , daß dieser bei 

der Erfüllung seiner Aufgabe , die Kownis sion bei ,der An

wendung der Tarifierungsregelung zu unterstützen , rein be

ratende Funktionen ausüben s oll . Sein Aufgabenber�ich unter� 

scheidet s ich also deutlich von dem des Beratenden Verkehrs

ausschus ses gemäß Artikel 83 des Vertrages .  

Diese Regelung sieht f,erner die Einführung e iner 

S chutzklausel vor ,  auf Grund derer die Mitglieds taaten im 

Rahmen eines Geme ins chnftsverfahrens , Schutzmaßnahmen für 

den Fall treffen können , daß die Anwendung des neuen Sys tems 

zu ernstlichen Störungen im Wirtschaftsleben oder Verkehrs

wesen e ines Mitgliedstaate s führt . 

Die von einem oder mehreren Mitgliedstaaten auf 

Grund dieser S chutzklausel getroffenen Maßnahmen müssen der 

Kommission mitgete ilt werden.  Falls die aufge tre tenen 

Schwierigke iten das wirtschaftliche Gleichgewicht des be

troffenen Staates gefährden , hat die Kommiss ion innerhalb 

4 Tage� , _  e ine Entscheidung zu treffen . 
Diese Frist erhöht sich auf 15 Tage , falls d iese  S chutz
maßnahmen lediglich auf Grund von Ptörungen auf dem Verkehrs

gebiet getroffen wurden ; in diesem Fall ist der I IAusschuß 

zur Überwachung des Verkehrsmarktes" zu hören . 
Die Kommission hat vorgeschlagen , daß die Durch

führungsbestimmungen zur Verordnung liber die Beförderungs
entgelte und -bedingungen vom Rat mit der in Artikel 75 vor

gesehenen qualifizierten Mehrheit erlassen werden . Da diese 

Maßnahmen j edoch zume is t einen sehr technis chen Charakter 

aufwe isen , hat die Kommission es für zwe ckmäßig erachtet , 

keine vorherige Anhörung des Europäischen Parlaments und 

des vlirtschafts- und Sozialausschusses vorzusehen. 

Für die Inkraftsetzung der geplanten Tarifregelung 

werden Durchführungsbes timmungen ausgearbeitet , die insbesondere 

bezwecken : 

- die Fes tlegung der Einzelhe iten für die Ver

öffentlichung der Preise und die Vorschriften über die 

Zus ammensetzung und Arbe itswe ise des Ausschusses zur Über-
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wachung des Ve rkehrsmarktes ; 

. - die Festlegung der Voraussetzungen für eine ständige 
Zusammenarbeit unter den Mitgliedsta ten und der Zus tändig

ke itsbere iche der Mitglieds taaten und der Kommiss ion bei der 

Tarifges taltung , der Re chtfertigung von E inzelverträgen , der 

Fes tlegung von Höchst- oder Mindesttarifen · im grenzübers chrei

tenden Verkehr und der Überwachung ihrer Anwendung und bei 

Strafmaßnahmen für Übertre tungen . 

Die EWG-Kommission hat zur Durchführung des Artike ls 

79 Abs . 2 des EWG-Vertrages e inen Vorschlag für eine Ver

ordnung über die Beseitigung von Diskriminierungen auf dem 

Gebiete der Frachten und Beförderungsbedingungen ausgearbe itet 

und dem Ministerrat der EWG übermittelt . 

Sozialpolitik 

Die EWG-Kommission verabschiedete zwei Aktionsprogramme 

für die gemeinsame Berufs ausbildung . Das erste befaßt sich 

. .. mit der Berufsausbildung im allgeme inen , das zweite mit 

der Berufsausbildung in der Landwirtschaft . Die Dokumente 

wurden dem Ministerrat der E1ifG , dem Europäischen Parlament 

und dem Wirtschafts- und Sozialauss chus s  zur Kenntnisnahme über

mittelt . 

Die Maßnahmen , die die Kommiss ion in Anwendung d ieser 

Programme treffen wird , s ollen vor allem folgenden Ziel�n 
dienen : 

der Angleichung des Ausbildungsstandes , insbesondere 

in den für Zu- und Abwanderungen innorhalb der Ge

me inschaft in Frage kommenden Berufe: ; 
der Vert iefung und Harmonisierung der pädagogis chen 
Ausbildung s owie der Erleichterung der Einstellung 
von Lehrern und Ausbild- ern ; 

- der allgeme inen Verbreitung der bes ten pädagogischen 
Verfahren und Lehrmittel ; 

- der Durchführung von Programmen für Fachs chulkurse 
oder Berufsumschulung im Rahmen der mittelfristigen 
Wirts chafts- und der regionalen Entwicklungspolitik ; 
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- der Förderung �ller Maßnahmen �ugunsten der 
Te ilnahme der E rwachsenen an Fortbildungskursen. 

D ie Kommis s ion hat dem Rat e inen Vorschlag zur 
Änderung der Verordnungen Nr. 3 und 4 betreffend die s oziale 
S i cherhe it der Wanderarbe itnehmer übermittelt. Der Vorschlag 
s ieht zusätzliche Bes t�ilungen über die Gewährung der Familien
zulage vor , wodurch gewährle i s tet werden s oll ,  daß d ie 
Familienzulagen unmittelbar an die Pers on ausgezahlt werden , 
d ie für den Unterhalt der in einem ande ren Land w ohnhaften 
Ans pruchsber" cht igten tatsächlich aufkoill'Tlt , falls die Arbc i t
nehme r selbs t die Zulagen n i cht an d ie Anspruchsberb cht igten 
übe rweisen. 

Zwei Richtlinienvors chläge der Kommi s s ion befas s en 
s i ch mit der Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschrif
ten für gefährliche Stoffe und Zuber� itungen s owie für deren 
E instufung , Kennzeichnung und Verpackung . S ie haben zum Zweck , 
den Schutz von Leben und Gesundheit der Bevölkerung und ins
besondere der Personen , die beruflich mit gefährl ichen Stoffen 
umgehen müs sen , zu gewährleisten und treffen Bes t immungen 
über den freien Verkehr von derart igen S toffen innerhalb des 
Gemeinsamen Marktes . 

Die Verordnung über d ie s o ziale S icherheit der Wander
arbeitnehmer wurde e iner Neufassung unterzogen , die von 
der Verwaltungskommiss ion beraten wird. 

Die Regierungsvertre ter der Mi tgl iodstaaten, der E 1AfG 
h�ben d ie Maßnahmen geprüft , die d ie Mitgliedst aaten auf d ie 
Empfehlung der EHG-Kommis s ion vom 23 . Juli 196 2 zur Annnhme 
e iner e uropäis chen Liste der Berufskrankheiten ge troffen haben . 
Dabei' konnten bedeutende Forts chrit te festges tellt werden. 

Das E uropäische Parlament befaßte s ich in se iner S itzung 
vom 23 . bis 26 . November 196 5 mit der Entwicklung der s oz ialen 
Lage in der E WG. Dabei wurden drei S chwerpunkte herausges tellt : 

- Die wirkungsvolle Abst immung der e inzelstaatlichen 
Beschäftigungspolit ik auf Geme ins chaftsebene bzw. 
eine geme �ns ame Bes chäft igungspol it ik . 
D ie Angleichung der S o zialvers icherungs sys teme gemäß 
Art ikel 118 des E WG-Vertrages . 
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- Die s ozialen Fragen der Geme inschaftspolit ik 

auf anderen Gebie ten , insbesondere aber in der 

mittelfris tigen Wirtschaftspolitik . 

Niederlassungsrecht und freier Diens tleis tungsverkehr 

Die Kommis s ion übermittelte dem Rat einen Richt

linienvors chlag für die Verwirklichung der Niederlas sungs

fre iheit und des fre ien Diens tle istungsve rkehrs für fors t

wirts chaftliche Tätigkeiten , der s ich auf alle Tätigke iten 

ers tro ckt , die mit den Bes itzve rhältniss en und den Anpflanzungs-
, 

und Pflegearbe iten zusammenhängen ,  welche erforderlich s ind , 

um e inen Baumbestand bis zum Nutzungs alter zu bringen , ferne r 

die Waldnut zung , zu der im wes entlichen das Eins chlagen , 

die Vorbere itung für den Verkehr und der Verkauf im ersten 

Stadium gehört . Im wesnntlichen handelt e s  s ich um eine 

Gle ichstellung der In- und Ausländer . 

E in Richtlinienvors chlag der Kommis s ion s ieht die Auf

hebung der Beschränkungen vor , die auf dem Gebie t der s elb-

o ständ igen Tätigke iten des E inzelhandels natürliche Personen und 

_ Ge sells chaften daran hinde rn , s ich unter den gle ichen Be

dingungen wie Inländer in e inem anderen Mitgliedstaat nieder

zulassen oder Dienstle is tungen zu erbringen .  Hins ichtlich 

der gogenseitigen Anerkennung von Diplomen , Prüfungszeugnissen 

und s onstigen Befähigungsnachwo isen ist es  gegenwärtig un

möglich , e ine Richtlinie aus zuarbe iten . Der Vors chlag s ieht 

daher Übergangsbe s timmungen vor . 

Zur Verwirklichung der Niederl as s ungsfreiheit und des 

fre ien Diens tle is tungsve rkehrs für die selbständigen Tatig

ke itcn des Nahrungs- und Genußmittelgewerbes und der Ge tränke- ' 
hers telluhg hat die Kommiss ion dem Rat zwei Richtlinien vor
g8legt , von deren Anwendungsbereich j edoch die Urproduktion 

o ausgenommen is t ,  für deren Liberalis ierung später e igene 

Richtlinien vorges ehen sind . 

Das Europäis che Parlament hat den Vorschlag der EWG
Kommiss ion an den Rat für e ine Richtlinie über die Verwirk
lichung der Niedoerlassungsfre ihe i t und des freien Diens tle is 
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s tungsverkehrs für selbständige Tätigkeiten des E inzelhandels 

sowie den dazugehörigen Vors chlag für eine Richtlinie 

betroffend Übergangsmaßnahmen gebilligt . 

Der Wirtschafte- und Sozialauss chuss hat die Richt

linienvorschläge über die selbständigen Tät igkeiten des 

Bere ichs "Persönliche Dienste " ( Gas twirtschaften und Schank

stätten , Fremdenhe ime -md ähnliche Be triebe , Z81 tplatzbe

triebe ) mit den zugeherigen D�ergangsmaßnahmen und den Richt

linienvors chlag betre:fend selbständige forstwirtschaftliche 

Tätigke iten , gutgehe i�en . 

Die E\'lG-Kommise ion hat die Vorschläge für eine Richt

linie zur Aufhebung d�r Beschränkungen der Niederlassungs

freiheit und des fre ien Dienstleistungsverkehrs für die selb

ständigen Tätigkeiten bestimmter Hilfsgewerbetre ibender des 

Verkehrs und der Re iscve rmittle r ,  der Lagerhalter und der 

Zollagenten und den Vorschlag für eine Richtlinie über die 

Einzelhe iten der in c:esem Zusammenhang zu treffenden Über
gangsmaßnahmen an der. Rat we ite rgeleitet . Die Bestimmungen 

des erstgenannten Richtlinienentwurfes finden auf die selb

ständigen TätigkeiteL Anwendung , die im Anhang I des Allge

me inen Programms in cen Gruppen 718 und 839 angeführt s ind 

und für die ber<-:its E:1de 196 3  die Beseitigung der bestehenden 

Bes chränkungen erfolgen hätten sollen . Da d ie Benennung der 

betroffenen Berufe in den e inzelnen Mitglieds ta�ten sehr 
_. 

unterschiedlich is t ,  r_ahm die Kommission d ie Abgrenzung 
des Anwendungsberv ictes der Richtlinie nicht durch Anführung 

der Berufe , s ondern der davon betroffenen Tätigkeiten vor .. 
Die dem Richtlinienvorschlag ange schlossene Aufstellung der 
be rufl:1chl:::ll Be ze ich.nvngen ,  d ie e:egonwärtig in den Mi tglicd
s taaten für die ange:ührt8n Tätigkeiten übl i ch sind , sind daher 

- lediglich indikativer Natur. Die Ko��ission weist ausdrücklich 

darauf hin ,  daß bestehende Be schränkungen unabhängig von der 

Bezeichnung der Berufe beseitig� werden müssen . 

Der Begriff "Hi lfsberufe des Verkehrs " umfaßt nur d ie 
Hilfsberufe des  Verkehrs mit überwiegend kaufmännischen Auf
gaben . Die Beruf� vorwiegend technischer Art { Autobahnhöfe , In� 

standhaltung der Häfen e t c . ) s ind im gegenständlichen Entwurf 
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nicht berücksichtigt ; die Beseitigung von Bes chränkungen 

be i tdiesen ist erst  für Ende 196 7  vorgesehen . Ferner 

fallen j ene Hilsberufe , deren Tätigkeiten mit dem Verkehr 

unmittelbar verbunden sind , wie der Schlafwagenbetrieb 

oder der Stückgutverkehr der Eisenbahn , nicht unter die 

geg nständliche Richtlinie . 

Trotz der Beseitigung der Diskriminierungen würden 

j ed och für e inige Tät igkeiten in den Mitgliedstaaten unter

sChi,edliche Bedingungen bes tdhen bleiben , die zu Verzerrungen 

führen könnten , Es  ergibt s ich daher bis zur Koordinierung der 

Bedingungen fiir d ie Aufnahme und die Ausübung dieser Tätig

keiten bzw . bis zur gegünse itigen Anerkennung von Diplomen , 

Prüfungszeugnissen und sonstigen Befähigungsnachweisen das 

Erfordernis von Übergangsmaßn�hmen . 

Die Kommission hat darum dem Rat für die Übergangs

zeit e inen gesonderten Richtlinienvorschlag unterbreitet . 

Rechtsangleichung 

Auf Grund der Stellungnahmen der Regierungen der 

Mitgliedstaaten wird ein endgültiger Entwurf für e in Abkommen 

über d:Le - Ger:Lchtszuständigke it , die Anerkennung und Voll

stre ckung der zivil- und handelsre chtlichen Ents che idungen und 

die Vollstreckung der öffentlichen Urkunden ausgearbeitet 
werden . 

Die Kommission hat dem Rat den Vors chlag für e ine 

Richtlinie über Maßnahmen gegen d ie E ins chleppung von 

Schadorganismen der Pflanzen in die Mitgliedstaaten vorgelegt . 

Damit is t e iner erster Schritt zur Harmonis ierung der unter

schiedlichen Pflanzenschutzbestimmungen der Mitgliedstaaten 
getan . Der Rat hat bes chlossen , hiezu das Europäische Parla

ment und den Wirtschafts - und Sozialauss chuss anzuhören . 

Wettbewerb 

Die EWG-Kommiss ion hat an d ie Mitglieds taaten eine 

Empfehlung gerichtet ,  wonach be stimmte Verwaltungsvorschriften 
technis che r Art der Kommission bere its im Entwurfsstadium mitzu
te ilen s ind . 
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Diese Empfehlung gilt für Wirtschaftsber�iche , für 

die die Kommission die Harmonisierung der geltenden 

Vorschriften auf dem Richtlinien- oder Verodnungsweg beschlos

sen hat. Die Mitteilung muß so z�itig erfolgen , daß die 

Kommission die Möglichkeit hat , dem betreffenden Staat et

waige BemcrkungGn noch vor dem Erlaß c.er betreffenden Vor

schriften zu notifiziere n .  

Durch die E mpfehlung , die sici auf die Bestimmungen 

des Artikels 5 des E VJG-Vertrages stü-';zt , soll ve rmieden ·werden , 

daß der Warenaustausch inn� rhalb der Gemeinschaft durch die 

E inführung ne uer Rechtsvorschriften behindert wird , die von 

den Mitgli�dstaaten in Ber ichen erlassen werden könnten , in 

denen di e Angl�ichuhg gerade anläuf � .  
In den Anwendungsbereich de� Empfehlung fallen ins

besondere Vorschriften über Qualität , Z usammensetzung , Verpackung , 

Konservierung und über die Kontrolle bes timmter ge"werblicher 

oder landwirtschaftlicher E rzeugnisse . . _ 

Außerordentlicher Ministerrat z"J.r Klärung der Lage in der E1.,G 

Zur Beseitigung der Ende Juni 196 5  bei der Diskussion 

über die Finanzic.:rung der GemE. :'ns llmen J\ grarpolitik , entstan

denen Differe nzen fanden im Jär�er 1966 in Luxemburg zwe i 

außerordentliche Tagungen der Außenminister der Mitglied

st�laten der E 1t,TG statt. Im weser_tlichen ging os dabei um 

die Frage des MehrheitsprinziIs bei den Abstimmungen , die 

Funktionsweise der E WG-Kommission und um das Inkrafttreten 

des Ve rtrages über die Fusion der Exekutiven der E uropäischen 

Ge me inschaften. 

Von Beginn der dritt8n Stufe der Übergangszeit ( 1 .  Jänner 

1966 ) an sieht der E WG-Vertr�g auf verschiedener- Gebieten für 

Beschlussfassungen StimmenrJetrheit vor. Frankreich ist gegan 

das Mehrheitsprinzip in j enen Fällun aufgetre t�m , in dene n 

" sehr wichtige Interessen e ines oder ruehrere:- Partner auf dem 

Spiele stehE m". In inte nsiven Aussprachen konnte schließlich 

folgende Einigung erzielt werden ! 
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" I . Stehton bei Beschlüssen , die mit Mehrheit auf Vors chlag 

der Kommis'sion gefaßt v/erden können , sehr wichtige Interssen 

eines oder . .. mehrerer Partner auf dem Spiel , so  we,rden sich die 

Mitglieder des Rates innerhalb eines angemessenen Ze itraumes 

bemühen , zu Lösungen zu gelangen , die von allen Mitgliedern 

des " Rates unter Wahrung ihrer gegenseit igen Interessen und 

der Interessen der Geme inschaft gemäß Artik8l 2 des Vertrages 

angenommen werden können . 

II . Hinsichtlich des vorstehenden Absatzes ist die fran

zösische Delegation der Auffassung ,  daß be i sehr wichtigen 

Interessen die E rörterung fortgesetzt werden muß , bis e in 

e iTI.stimmiges E invernehmen erzielt wo rde'n ist . 

1 1 1 .  Die sechs Delegationen stellen fes t ,  daß in der Frage , 

was geschehen sollte , falls die Ve rs tändigung nicht vollstän

- d'ig zum Ziel führt , we ite rhin unterschiedliche Me inungen 

bestehen . 

en 
.- · IV . Die sechs Delegation! s ind j edoch der Auffassung, daß 

. diese .' unters chiedlichen Meinungen nicht verhindern ,  d aß die 

Arbe it der Geme ins chaft nach dem normalen Verfahren wieder 

a1.rl'genommen wird . " 

Für alle wichtigen Be schlüsse über Agrarmarktordnungen , 
die �\grarpreise , und land\'lirts chaftliche Angebote für die 

Kenndy-Runde ,  dieilibenso wie d ie Ents cheidungen über die "  Agrar

finanzierung noch/der zweiten Stufe der Übergangsze it ' fällig 

waren , aber nicht erfaßt werden konnten , wurde die Notwendig
keit der Einst immigkeit ausdr�cklich bestätigt . 

Zur Funktionsw8 ise. der E\VG-KOffiJ 'iss ion hat Frakre ich 

in e inem"Aide Memoire b G tre ii'end den Stil der EiVG-Kommiss.ion " 
Vors chläge unte rbreitet , die ebenfalls Gegenstand einge-
hender Beratungen waren . Auch hi0r konnte � �ne Lösung er-
zielt werden . Demnach wurde es  als wünschenswert beze ichnet , 
daß die . EVlG-Kommiss ion die Regierungen der ]VIi tgliedstaaten 
konsultiert , bevor sie endgült ig einen Vors chlag von bes ondere r  
Bedeutung für alle Mitglieds taaten faßt . Der Ministerrat 
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wünscht ferner,  daß Kommis sionsvors chläge und "alle 

s onst igen offiziellen Akte't nicht veröffentlicht werden , 

bevor er  s ich damit befaß t  hat . Beglaubigungs s chre iben 
von Miss ionschefs aus Drittländern sollen künftig gemein

sam den Präsidenten des '1ate s und der Kommis s ion über

r� icht werden . Rat und Ko�nis sion sollen s ich gegense it ig 

ras ch über Damarchen von Drittländern unterrichten . Die 

be iden Organe werden s ich über die Gestaltung der Be
z iehungen zu internation�l�n Organisationen konsultiersn . 

Die Informationstätigkeit soll intens iviert , als geme insame 

Aufgabe von Rat und Kommis s ion betrachtet und entsprechend 

organis iert werden . Rat und Kommission werden hins ichtlich 
der Durchführung des Budgets geme insam Mittel und Wege für 
eine wirksamere Kontrolle der Bindung , Anordn ung und Durch
führung der Ausgaben der Geme inschaften fes tlegen . 

Der Vertrag übe r  die Fus ion der Exekutiven der Euro

päischen Gemeins chaften soll nach Möglichkeit bi� . Jahre s

mitte in Kraft tre ten , doch war sicq der Rat darüber e inig , 

daß vor Deponierung der Ratifikationsurkunden die Zusammen

setzung der neuen Kommiss ion e inschließlich der Bezeichnung 
de S �räs identen und des Vizepräsidenten s owie der Frage 

der periodischen Ablösung im Präs idium gelöst werden muß . 

WEITERE EREIGNISSE AUF DEM GEBIET DER WIRTS CHf�TLI CHEN 
INTEGRATION EUROPAS 

Die Fus ion der Exekut ivorgane 

Die Ministerräte der Europäischen Gemeinschaften 
I 

e inigten s ich anfangs März 1 96 5 über alle offenen Fragen �uf 

dem Gebiet der Fus ion der Kommiss ionen der Europäischen 

Wirt'schaftsgeme inschaft , der Europäischen Atomgemeins chaft 

und der Hohen Behörde der Europäischen Gemeinschaft für 

KOhle und Stahl . 

Die Fusion wird im wesentlichen darin bestehen , daß 
die augenblicklichen drei Exe kutivorgane der Europäisohen 

Geme ins chaften durch e ine geme insame Kommiss ion und die 

Ministerräte der dre i Gemeins ch�,-tften durch einen e inzigen 

Minis terrat ersetzt werden . 
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Es wurde beschlossen , daß s ich die geme insaQe 

- Kommiss ion bis zum Inkrafttre ten des Vertrages über  die 

Fus ion der bes tehenden Gemeinschaften zu einer einzigen 

Europäischen Gemeinschaft aus 14 Mitgliedern zusammensetzt , 

deren · Mandat j edoch spätestens drei  Jahre nach ihrer Er-

" nennung abläuft . 

Auf der gleichen . Tagung wurde ferner die Frage 

eines Ausgleichs für das Großherzogtum Luxemburg geprüft ; 

auf Grund e ines vo� der luxe�burgischen Regierung im 
Februar vorgelegten Memorqndums wurde bes chlossen :  

l .  Luxemburg , Brüssel und S traßburg bleiben wie bisher vor

läufiger S tandort der Organe der Geme inschaften . 

2 .  Der Rat der Geme ins chaften tritt in den Monaten April , 

Suni und Oktober in Luxemburg zusammen . 
3 .  a )  Der �erichtshQf der Europäischen Geme inschaften ble ib� 

. in Luxemburg . 

b )  In Luxemburg tagen auch die Gerichts organe und verwandten 

Stellen - einschließlich der die Durchf . .hrung der Wett

bewerbsregeln betreffenden Organe - ,  die gemäß folgenden 

· Übere inkünften bestehen oder noch einzusetzen sind : 

den Gründuhgsverträgen der EGKS , der EWG· und der EAG ;  
Abkommen zwischen Mitgliedstaaten im Rahmen der Ge

meinschaften ; . 

- Abkommen zwischen den Geme ins chaften usd den �egierun

gen der Mitglieds ta�ten einerseits und dritten Ländern 
andererse its . 

- 4 .  Das Sekretariat des Europäischen Parlaments und seine 

Dienststellen bleiben in Luxemburg . 
5 . a )  Die Europäische Inves titionsbank wird in Luxemburg 

untergebracht , wo ihre leitenden Organe zusammentreten 
und ihre gesamte Tätigke it ausgeübt wird . 
Dies gilt im besonderen für 

die Entwicklung der derze itigen Tätigke it , namentlich 
der in Artikel 130 des ·EWG-Vertrages genannten Arbeit ; 

- e ine etwaige Ausdehnun·g dieser Tätigkeit auf andere 
Gebiete ; 

neue Aufgaben , die der Bank übertragen werden .  
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b )  Die für finanzielle Int ervent ionen zus t änd igen D iens t

s tellen der Hohen Behörd e  der EGKS werden in Luxemburg 

unt e rgebracht . 

c ) Die Regie rungen der Mitgliedsta�ten s ind b e re it ,  and e re 

Geme ins ch�fts e inrichtungen und -diens t s te llen , insbe

s onde re auf dem Finanzgebie t , in Luxemburg unt erzu

bringen oder dorthin zu verlegen , vorausge s e tz t , daß 

e in re ibungsloses Funkt ionie ren d i e s e r  E inrichtungen . ) 

und Diens t s te llen ge währle is t e t  is t .  

Zu d iesem Zwe ck fordern s ie die Kommis s ion auf , ihnen 

allj ährlich e inen Bericht übe r  die Lage in b e zug auf 

den S tandort der Geme ins chafts e inrichtungen und 

-diens ts tellen und über die e twaigen M ögl ichke iten für 

neue Maßnahmen im S inne d e r  vors tehend en Erklärung , 

unter Wahrung e ine r re ibungs l o s en Tät igke i t  der Geme in

s chaft vorzul egen . 

6 .  In Luxemburg wird e ine Ve rbirr ungs s t e lle zwis chen der 

Kommis s ion und der E uropäischen Inve s tit ions bank e ingerichtet , 

insbesondere um die Ges chäfte d e s  Europäis chen Entwicklungs

fonds für die übe rs e e is chen Lände r  und Geb ie t e  z u  e r

le i chte rn .  

7 .  Der Währungsaus s chus s trttt in Luxemburg und in Brüs s e l  

zusammen . 

8 .  Um e ine re ibungsl o s e  Arbeit d e r  EGKS zu gewährl e i s t en ,  

haben die Regie ruhg�n der Mitgliedstaaten die Kommiss ion 

aufgeforde rt , für e ine s chrit twe i s e  und knordinie rte Ve r

legung der D ien s t s t e l  �n zu s orgen und d abei d ie Dienst

s t e llen fUT die Verwaltung des K ohle-und Stahlmarkte s  

z ule t z t  zu ve rlegen . 

9 .  S chließlich haben die Regierungen d e r  Mitglied s t aaten 

die Verle gung verschiedener D iens t s tellen der b e iden 

Kommiss ionen und d e r  Hohen Behörd e  nach Luxemburg b zw .  

d e ren we iteren Ve rbleib in Luxemburg b e s tätigt . 

Das Abkommen wird nach �bl�uf e ine s Monats na chdem 

alle Mitglieds ta�ten die Ra t ifikat ion vollz ogen haben ,  in 

Kraft t re ten . 
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D ie Bundesrepublik Deuts chland und �rankre ich haben 

d en Vertrag übe r  d ie Fus ion der Exekut ivorgane der B uro

päis chen Geme ins chaften rat ifiziert . Die i t alienis che Ab

ge ordnet enkamme r hat e inen Ges e t zentwurf zur Rat ifizierung 

d i e s e s  Vertrage s verabs chiedet und an , d en Senat we ite r

gele i t e t  .. , Der luxemburgis che Staats rat billigte den 

Ges e t zentwurf zur Ra t ifizierung d e s- Vert rage s übe r  die 

�us ion . D ie niederländ is che Regie rung hat dem Parlament 

die Ge s e t ze svorlage zur B illigung d e s  Fus ionsve rtrage s 

vorgelegt . 
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12 . Tagung de� EFTA-_.�d _�!�!:��:�����!���at�s 

Am 24: und 25 . Mai 196 5  fand in vlien Unter Vorsitz 
von Bundesminister Dr . Bock d ie 12 . EFTA-Ministerrats
tagung und e ine FINEFTA-Minis terratstagung s tatt . Die 
Minis terpräs identen Großbritanniens , Norwegens , Dänemarks , 
S chwedens und Finnlands wa�Gn e rs tmals Delegat ions chefs 
ihre r Staaten . Ö s terre ichis chersetts waren der Bundeskanzler ,  
der Vizekanzler , der Blli�de sminister für Auswärtige Ange
legenheiten und der BULde sminister für Land- und Forst
wirtschaft bei den Tagungen anwes end . 

Die wes entlichsn E rg�bnisse der Tagung waren folgende : 
1 .  Europäische Int egration : 

Nach Ams icht der britis chen Delegation sollten neue 
Init iativen ergriffen werden , die nicht nur e ine weitere Ver
tie fung der zwischen den be iden Wirtschaftsblöcken in Europa 
bestehenden Kluft verhindern , s onde rn in abs ehbarer Ze it 
zu e iner europäis chen Zusammenarbeit führe n .  

Hiezu wurde österre ichischerse its d ie Auffassung 
vert re ten , daß j ede Initiat ive , d ie zu e iner mult ilateralen 
ges amteuropäischen Lösung führt , begrüßt wird ; vor irgend
wel chen Bes chlüss en müs s e  j edoch geprüft werden , ob übe r
haupt Erfolgs chancen hiefür be s t ehen . In d ie s em Lichte müßten 
d ie Vors chläge des  britis chen Premie rministe rs , e in Komitee , 
bestehend aus Min is t e rn der EFTA- und EWG-Mitglieds taaten zu 
bilden , die die bes t ehenden Probleme der Behinde rung des 
gegense it igen Handels be�aten und Vors chläge zu deren Über
windung ausarbeiten s ollen , beziehungsweise Botschafter aus
zutauschen , geprüft werden . Das Hauptproblem für Ös terrei ch 
ist die z ollmäßige Diskrj.min ierllng s e iner Exporte in die EWG ; 
e s  kann dahe r nur e ine Lösung als befriedigend ange sehen 
werden , die auch � ur  Besei� igung dieser D iskriminie rung 
führt . Aus diesem Grund h at Ös terre ich auch s e ine b ilatera
len Verhandlungen mit der pT,VG in Brü s s e l  aufgenommen . 
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Der EFTA-Ministerrat beauftragte den Rat auf 
" 

Beamt enebene , bis zur nächst en Ministerrat stagung einen Be-

richt auszuarbeit en , der s i ch unt er anderem mit den äußeren 

Aspekten der EFTA unt er Berücksicht igung einer gemensamen 

Diskus s ion mit d�n EWG-Staaten zu besohäft igen hat . 

2 .  Vers�ärkte wirt schaftliche Zusammenarbeit der EFTA : 

Insbesond ers die nordis chen Staaten vertraten die 

Ansicht , daß eine verstärkt e  wirts chaftliche Zusammenarbeit 

der EFTA-Staat en den W eg zu e iner größeren europäis chen . �ö

sung erleicht ern würd e . 

Hiezu wurde österrei chischers eits ausgeführt , daß 

e ine Änderung des EFTA-Vertrages nicht notwendig s e i  und Vor

s chläge , di e über den Sinn und Zweck des EFTA-Vertrages hin

ausgehen , dazu führen könnt en , die best ehende Spaltung der 

beiden Wirt s chaft sblöcke eher noch weit er zu vert iefen . Eine 

über die vertragliche' Verpflichtung hinausgehend e Einbe zie

hung d er Landwirts chaft in die EFTA-Polit ik könne nicht in 

Auss i cht genommen werden . 

Der EFTA-Rat auf Beamt enebene wurd e beauftragt , 

Möglichkeit en einer verstärkten Zusammenarbeit innerhalb der 

EFTA auf Grund der bestehend en Konvention zu prüfen und dem 

EFTA-Minist errat bei seiner nächst en Tagung zu bericht en . 

3. Brit ische Importabgabe :  

Die  britis che Delegation erklärt e ,  Großbritannien 
werde den noch b est ehenden Import zuschlag yon 10 % ehestmög
l ich abs chaffen . All e  Delegiert en waren s ich darüber einig , 
d aß - die Besei tigung der britischen Importabgabe einen wichti
gen S chrit t  zur Konsolidierung der EFTA darst elle . Öst errei
chischers eits wurd e ·' auf die Exportverlus t e , welche der öst er
reichis chen Wirt s chaft durch die britische Importabgabe er
wachs en , hingewiesen und festge st ellt , daß das bloße Verspre
chen , die Importabgabe ehe stmöglich aufzuheben , für die ' Expor
t eure keinen praktischen WeTt habe - und daher nicht bofriedie
gend sei . 

4 .  Kennedy-Runde :  

Alle Delegat ionen unt ers trichen erneut die große 
Bedeutung , die einem Erfolg der Kennedy-Runde als einem d er 
wichtigst en Mit tel zum Abbau der Handelss chranken sowohl in 
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Europa als auch weltweit zuzumessen wäre , wenn die Vor

s chläge realisi ert würden ; sie bekräft igten ihre Absicht , 

die Arbeit en zu deren Erfolg fort zus et zen . 

5 .  Bericht über laufende Gespräche mit der EWG : 
Österreichis chers eits wurd e ein Beri cht über die 

beiden erst en Verhandlungs runden mit der EVfG abgegeben , der 

ohne Kommentar zur Kenntnis genommen wurd e . (Vergleiche hiezu 

die Ausführungen im Abs chnitt " Öst erreichs Verhältnis zur 

EWG" . )  

Der gemeinsame FINEFTA-Rat trat am 25 . Mai 1 965  

zusammen . Nach Prüfung wurde d er Bericht des Generalsekre

tärs üb er die Tät igkeit der FINEFTA vom Gemeinsamen Rat 

angenommen .  

Im Verldufe dieser Tagung wurde finnischerseits 

die Bereit schaft zum Ausdruck gebracht , sich den vom EFTA

Rat an 24 . Mai gefaßten Bes chlüss en betreffend das Stud ium 

von möglichen Gebieten für eine verstärkt e Zusammenarbeit 

innerhalb der EFTA anzuschl ießen . Finnland wird in d iesen 

Studien � e ine volle Rolle als assoziiert es Mitglied spielen . 

Der Gemeinsame Rat erört ert e die europäische 

Zusammenarbeit in Pat entangelegenhe it en und vertrat die 

Meinung , caß eine engere Zusammenarbeit unt er den europäi

s chen Lände�n auf dem Gebiete d er Pat ent e aus wirt s chaft

lichen und �echnis chen Gründen notwendig ist . Der Rat würde 

den Beginn vsn Verhandlungen zum Abs chluß e iner allgeme inen 

�onvent ion begrüße n ,  mit der ,die Verfahrens regeln für die 

Ert e ilung von ?at enten festgelegt werden . Der Rat nahm von 

der von den EWG-Länd ern 'bei  der Vorbereitung eines Entwurfes 

einer Konventi�n über europäis che Pat ent e gel eist eten �rbeit 

Kenntnis . Es wu�1e die ' Aufst ellung einer Arbeitsgruppe be

s chlossen , welcte d en Auftrag erhalt en soll , das gesamt e 
Problem zu unt ere�chen und Vors chläge unt er Bedachtnahme auf 

die laufend en Ent\licklungen , zu erstat t en .  
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Am 28 . und 29 . Okt ober 1 96 5  fand in Kopenhagen die 

1 3 . Tagung des EFTA-Minist errates s owie eine Tagung des Ge

meinsamen Rates d er �;ssozj.at ion Finnland und EFTA auf Minist er

ebane unter dem Vors it z des dänis chen Außenminist ers statt . 

Folgende Themen stand en im Vordergrund der Beratun-

gen : 

1 .  Unt ersuchung der Möglichkeit�kiner engeren Zusammenarbeit 

innerhalb der EFTA (Mandat 1 1  d er W iener EFTA-Ministerrats

konferenz ) . 

2 .  Beratungen über mögliche Schritt e  zur Förderung e iner 

engeren wirt s chaftlichen Zusammenarbeit in Europa ( Mandat I 

der Wiener EFTA-Minist errat skonferenz ) . 

3 .  Brit is che Maßnahmen zum S chut ze der Zahlungsbilanz . 

4 .  Ansuchen der Regierung Jugoslawi ens , Sondierungsgespräche 

zur Verbes s erung der Hand elsbeziehungen zwischen Jugoslawien 

und den EFTA-Ländern abzuhalten . 

5 .  Hand 8lsbeziehungen mit Entwicklungsländern . 

Zu 1 . : 

Die vom EFTA-Rat auf Beamtenebene im Einklang mit 

dem "Wiener Mandat 1 1 "  ausgearbeit eten Bericht e bild et en die 

Grundlage für die Bes chlüss e  des  EFTA-Ministerrat es . Von die

s en ist für Öst erreich insbesond ers der Beschluß über die Ab

s chaffung des Veredelungsverkehrs und verwandt er Einrichtungen 

( Drawback ) innerhalb d er EFTA ab 3 1 .  De zember 1 966 von \Jich

tigkeit . Dies b edeutet , daß ab diesem Z eitpunkt nur entweder 

die Vort eile des Drawback oder d i e  EFTA-Zollbeh�ndlung in An

spruch genommen werden dürfen . In der öst erre ichischers eits 

abgegebenen Erklärung zu diesem Problem wurde unt er anderem 

darauf hingewiesen , daß bereits die konvent ionsmäßige Ab

s chaffung des Drawback ab 1 970 ein Opfer der öst erre ichis chen 

Wirtschaft darst ellt und daher einer Vorverlegung des Termines 
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auf den 3 1 . Dez8mber 1 966 n:i. cht z1J.best immt werden könne , da 
dies e ine Verminde�ung des  Export s Öst erreichs in die EFTA

Staat en uruni tt p.lba::' zur Folge haben würde . Obwohl auch die 

Schweiz gegen ciie Abs chc::tffung des Dra'\\Tback mit allem Nach':" 

druck St ellung genJmmen hat , wurde e in Mehrheit sbeschluß ge 

faßt , wie er ht efü:' bereit s  s eit d er EFTA-Minist erratstagung 

in Lissabon im Jah�e 1 96 3  vorges ehen war . Dies ist ums o  be

dauerlicher , als s 0wohl von öst erreichis cher als auch von 

sc�weizerischer Sei� e dargelegt Ivurd e ,  daß das Sys t em des 

Ve�edelungsverk9hrE bisher ke inem EFTA-Partner irgendeinen 

wi�: schaftlichen S CLaden verursacht hat . 

Zur Frage �er Vers tärkung des EFTA-Handels mit 

Agrarprodukten wurde öst erreichis chers eits erklärt , daß e ine 

Ausv:9i tung des EFTA-Yertrages auf dem Gebiet der Agrarpoli

t ik :ie Gefahr in s ici birgt , daß s ich eine Verbindung mit 

der ]'lropäis chen Wirt E chaftsgemeinschaft s owohl für den e in

zelne� Staat wie auch :ür die EFTA als Ganzes noch s chwerer 

ermög�ichen läßt . Auße�dem wurde die Notwendigkeit einer ver

stärk�en Einbe�iehung der Landwirt schaft bestritten und darauf 

hingew�es en ;  d�ß die Best immungen des EFTA-Vertrages ausrei
chen , � den am landwirts chaftlichen Export int eress ierten 

Ländern einen Ausgleich zu gewis sen Vorte ilen auf dem indu

strielle.1 Sektor und steigenden J:-Tut zen zu bringen .  \lIas Fragen 
des Dumt::ngs aabelangt , sieht , nach öst erreichis cher Auffas

sung , da;: GATT bereits ent sprechende Best immungen vor . 

Bezügli ah d es Problems , das sich aus der Differenz 

zwis chen V?ltmarkts- und Inlandsprei s en bei einigen landwirt

s chaftlich8n Rohst offen für industrielle Nachprodukt e ( Süß

waren , Sch��olade , feine Backwaren ) ergibt , Ivurde auch bei 

dieser EFTA-Minist erratstagung keine Ent s che idung gefällt . 

Öst erreich L�d der Schweiz wurde j edoch zugestanden , die Zölle 

für vorgenan�t e Waren bis Ende 1 966 weit erhin in der Höhe von 

40 % der Aus&.ngszölle zu belas s en ,  statt ab 3 1 . Dezember 1 965  

auf 20 %,  wie ; 0  der Zollsenkungsplan vors ieht , z u  s enken . 
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Zu 2 . : 

In bezug auf die Europäis che Wirts chaftsgemein� 

s chaft · wurden Vors chläge · vermie�en , die , gegenwärtig ke ine 

Auss icht auf einen Erfolg haben . Statt dessen konzentriert 

man sich auf konkret e Möglichke iten , die Diskriminierung 

zwis chen den beiden Wirts chaft sblö cken zum Nut zen des ge-· · ·· 

samt e�opäis chen Handels zu ents chärfen . Die EFTA-Minister 

stimmt en darin üperein , daß eine Init iative von S e it e n  der 

EFTA zu Verhan�lungen mit der EWG derzeit wahrs cheinlich 

keinen Erfolg zeitigen könne . Es wurde beschlossen , den Bot

s chaftern der EWG�Staaten in Kopenhagen ein Aid e Memoire zu 

überreichen ; dieses verweist .auf das Endziel der EFTA , näm

lich die S chaffung eines ges amt europäis chen Markt e s, und be

t ont die Bereit s chaft zu Verhandlungen mit der EWG über 

t echnis ch-sachliche Probleme . 

Öst erreichis chers eit s wurde eine Erklärung über 

den Stand s e iner Verhandiungen.:ill.it der EWG abgegeben . 
.. ,. .: .• - • •  � I. '. • 

Zu 3 . : 

Die brit ische Delegati on kündigt e an , daß die 

innerstaatliche ge set zliche Bas is für die brit ische Import

abgabe von derzeit 1 0 % für weit ere 1 2  Monat e verlängert 

werden wird . Weit ers stellte s i e  hiezu fes t , daß dieser 

Sond erzoll erst dann abges chafft werden könne , s obald dies 

die britische Zahlungsbilanzlage erlaubt . 

Sei tens der übrigen ' EFTA-Minist er �rd e der Fort

b estand d er brit is chen Importabgabe allgemein bedauert . 

Österreichis chers.ei t s  wurde festgestellt , daß als Folge die

ser Importabgabe im Vergleich zu den österreichi schen Ex

port en im ersten Halb j ahr 1 964 , die über 1 3  Mio . � ausge

macht haben , die Vergleichswert e für 1 965 mit 1 1 , 8  Mio . � 
um 9 , 7  % niedriger' waren . Eine Rundfrage hat ergeben , daß 

österreichis che Industriezweige von der britischen Import

abgabe weitaus härt er betnoffen s ind , als dies aus einer 

stat istischen Auswertung zu erkennen ist . 
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I n  diesem Zusammenhang i s t  zu erwähnen ,  daß am 

29 . November 1 96 5  das britische Parlament üb er die Frage der 
�l eit ergeltung der Abgabe abges t immt hat . Diese Abst immung 

ergab 279 St immen für die Aufrecht erhaltung der Abgabe und 

276 St immen dagegen , was einer Regierungsmehrheit von 3 

St immen entspricht . 

Zu 4 . : 

Über das Ansuchen der Regi erun& Jugoslawiens haben 

die EFTA-Minister ohne j ed e  Debatte bes chlo s s en * daß Gespräche 

mit einer j ugoslawischen D elegat ion vom EFTA-Rat und vom Gene

rals ekretär der EFT� geführt werden sollen . 

In der Zwis chenzeit fanden vom 1 0 . bis 1 5 .  Dezember 

1 965  ers t e  Besprechungen statt . in deren Verlauf die j ugosla

wische Delegation den Stand der Handelsbeziehungen zwischen 

Jugoslawien und den Nitgliedstaat en der EFTA erläut ert e . W ei

tere Besprechungen zwecks Prüfung der Handelsbeziehungen und 
der Unt ersuchung von möglichen VJegen zu deren Verbesserung ; 

d i htl ' h ' 
d jJ . , G f t ttf ' d wer en voraus s c � c  �m Frühja,h.r �n en s a �n en . 

I 

Zu 5 . : 

Zum Problem der Hand e lsbeziehungen mit Entwicklungs

ländern wurde öst erreichischerseit s erklärt , daß zunächst d er 

Definit ion der Bntwicklungsländer volle Aufmerksamkeit zu 

s chenken ist . Nach öst erreichischer Auffassung ist die Ein

räumung von Konzessionen bei Erzeugnis s en , die für d en Export 

der Entwicklungsländer bedeut s am sind , eine wicht ige Aufgabe .  

Öst erreichis cherseits wurde bei dies er Gelegenheit auch daran 

erinnert , daß den Entwicklungs ländern im Zusammenhang mit der 

Kennedy-Runde Versprechungen gemacht wurden . 

Der EFTA-Ministerrat hat ferner den vom General

s ekretär ers tat teten Tät igkeit sbericht der EFTA bzw . FINEFTA 

s owie Bericht e über Tagungen des EFTA-vJirt s chaftskomit ees , 

des Komitees für wirt s chaftliche Entwicklun€ sowie des Be

ratenden Komi t 6 es der EFTA zur Kenntnis genommen . 
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Die EFTA und die Kennedy-Runde 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - _  . .  _ - - - - - - � - -

Mit Bes orgnis wurd e bei der in Kopenhagen s tattge

fundenen Hinisterrat stagung der geringe Fortschr;itt der Ver

handlungen im Rahmen der K ennedy-Runde zur Kenntnis genommen , 

die die EFTA von Anfang an tatkräftig unt erstüt zt hat . Die 

EFTA-Länd er haben weit erhin eine 50 prozent ige S enkung fak

tisch aller Indust riewarenzöll e  und entsprechende Konze s sio

nen hins ichtlich d er and eren Handels s chranken angeboten , 

unter der Vorauss et zung , daß die anderen Partner diesem Bei

sp�el folgen.  Darüber hinaus haben sie auch einen Abbau des 

Prot ekt ionismus bei der E infuhr landwirt schaftlicher Erzeug

nis s e  angeboten . 

Arbeit en des Berat enden Komite e s  der EFTA 

Die z ehnte Tagung des Berat enden Komitees der EFTA 

wurde am 6 .  Hai 1 96 5  in Hels inki abgehalten . Die d er Tagung 

b eiwohnenden Delegat ionen vertrat en die Industrie , den Handel 

und die Arbeit geber- · und Arbeitnehmerorganiat ionen der EFTA

Länder . 

Die Hauptdiskus sion konzentriert e sich auf das 

Vor�ehen der EFTA beim heut igen S tand der europäischen Wirt

s chaft s int egrat ion . Die Del egiert en brachten einhellig ihre 

Auffassung zum Ausdruck , daß sie j eden erfolgreichen Schritt 

zur Schli eßung der Lücke zwischen den beiden W irt s chafts

gruppen West europas begrüßen würden . Auf Grund des Bericht es 

des Generals ekretärs wurde d er gesamt e Tät igkeitsb ereich der 

EFTA behandelt und insbes onders Fragen erört ert , d enen Ende 

1 966 nach Abschaffung d er industriellen Warenz öll e im Zonen

handel erhöht e Bed eutung zukomme n wird . 

Das Komitee , dem auch ein Beri cht über die von der 

britischen Regi erung ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung 

der Zahlungsbilanz vorgelegt wurde , war der Ansicht , daß die 

Importabgabe nicht dazu ge eignet sei , die ge s e t z t en Ziele zu 
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erreichen und daß die noch übrigen zehn Prozent der Steuer 

so bald als möglich aufgehoben werden sollt en.  

Die 1 1 .  Tagung des Berat enden Komitees der EFTA 

wurde am 1 5 . Oktober 1 965-- in Genf abgehalten . Im Vordergrund 

der Diskussionen standen die Außenbeziehungen der EFTA , wobei 

hinsichtlich der Frage der europäischen Int egration betont 

wurde , daß die EFTA bereit sein müs s e , bei geeigneter Gele

genheit das Gespräch mit der EWG in Hinblick auf eine Ver

besserung der Handelsbeziehungen zwischen den beiden Handels

gruppen wieder aufzunehmen . Auch im Beratenden Komitee wurde 

ernste  Besorgnis über die schwierige Lage zum Ausdruck ge

bracht , in der s ich die Kennedy-Runde  befindet . 

Im Verlaufe der Debatte über di e Besprechungen 

innerhalb der EFTA wurde allgeme�n neuerlich die Bes orgnis 

über das weit ere Bestehen der britischen Importabgabe zum 

Ausdruck gebracht und die Hoffnung geäußert , daß die Abgabe 

sehr bald verringert oder ganz aogeschafft werde . 

Das ����!��_���_g����!��!E��!�� setzte die Prüfung 

der mengenmäßigen Handelsbeschränkungen und der Maßnahmen 

gleicher Wirkung fort . Insbesondere wurden die seitens Por

tugals gehandhabten Beschränkungen bei der Einfuhr libera

lisierter Waren , vor allem auf dem Stahlsektor , behandelt . 

Ferner diskutierte das Komitee u .  a . Abänderungen der Ur

sprungs regeln für Textilien , die einen gewissen Anteil 

außerzonaler Materialien aufweisen . vi eit ers befaßte es sich 

mit einigen Fällen , in denen für gewisse End]rodukte die 

Zollbehandlung der Zone nicht beansprucht worden kann , ob

wohl die zu ihrer Herstellung verwendeten Materiali en alle 

Zonenursprung haben ; diese Anomalien der Ursprungsregeln 

wurden beseitigt . Ferner wurde eine Prüfung der Vorschriften 

der EFTA-Länder über Ursprungs- und sonstige Warenkennzeich

nung in Angriff g�nommen ,  um fest zustellen , wie weit diese 

sich als Hemmnis für den Handel zwischen den Mitgliedstaaten . 
auswirken können und daher alle nfalls aufgehoben werden 

sollt en . 
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Die Arbeitsgruppen , die zu prüfen hatten ,  pb die 

Best immungen des Artikels 1 5  (Restriktive Geschäftspraktiken ) -- --- - - - --- . 

und des �E!�����_l§ ( Niederlassungsrecht ) des EFTA-Überein

kommens für die damit verfolgten Zwecke ausreichend s'ind , 

haben in abschließenden Berichten an den Rat die Auffassung 

vertret en, daß vorläufig eine Abänderung dieser Bestimmungen 

nicht notwendig ist . Neue Arbeitsgruppen werden demnächst zu 

prüfen haben , ob die nationalen Rechtsvorschriften in den ein

zelnen Mitgliedstaaten ausreichen , den durch die Artikel 1 5 

und 1 6  auferlegt en Verpflichtungen gegebenenfalls zu ent

sprechen . 

Der Artikel 1 4  des Stockholmer EFTA-ÜbGreinkommens 

verlangt , daß die Mitgliedstaaten die in d en Praktiken der 

öffentlichen Unternehmungen allenfalls bestehenden Schutz

maßnahmen für die einheimische Produkt ion sowie allfällige 

Diskriminierungen im ' Handel aus Gründen der Nationalität 

-forts chreit end bis zum 3 1 . Dezember 1 966 bes eitigen . Das 

Subkomit ee , das seinerzeit vom Handelsexpert enkomitee zwecks 
Überprüfung dies er Bestimmungen eingeset zt wurde , hat seine 

Arbeiten im Berichtszeitraum fortgesetzt ; das Subkomitee  

wird s einen diesbezüglichen Bericht voraussichtlich anfangs 

Juni d .  J .  fert igst elIen und dem EFTA-Rat vo�legen � 

Die �E!::��!��E2�EE�_�E!����_lQ "Mengenmäßige Ein

fuhrbeschränkungen" hat im Bericht s zeitraum zwei Tagungen 

abgehalten .  Es wurden ,  wie auch schon in früheren Jahren , 

" die noch bestehenden Einfuhrkontingente im Lichte der Ver

pflichtungen aus dem Artikel 1 0  überprüft , und zwar auch im 

Hinblick auf Absatz 3 dieses Artikels , wonach j eder Mitglied

s taat verpflichtet ist , die mengenmäßige Einfuhrbeschränkung 

derart zu lockern ,  daß in den dem 1 .  Jänner 1 967 unmittelbar 

vorangehenden Jahren- keine schwerldegenden Probleme ent

stehen . Hiebei wurde festgestellt , daß die seitens der Mit

gli edstaaten Österreich , Dänemark , Norwegen , Schweden , der 

Schweiz und Großbritannien getroffenen Liberalisierungsmaß-
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nahmen - abges ehen von wenigen Ausnahmen in Österreich und 

Großbritannien , die Gegenstand von weit eren Besprechungen 

im EFTA-Rat sein werden - den obgenannten Bestimmungen ent

sprechen . Weit ers wurden die Kont ingentprogramme der ein

zelnen Mitgliedstaaten und Finnlands für das zweit e Halbj ahr 

1 965  und das erste Halbj ahr 1 966 geprüft . Österrei9h hat in 

diesem Zusammenhang der EFTA seinerzeit bekanntgegeben , daß 

die derzeit noch bestehenden halb j ährlichen GATT-weiten 

Globalkontingente am 1 .  Juli 1 96 5  mit Ausnahme der Braunkohle ,  

der Antibiotika und ant ibiotikahältigen Arzneiwaren um wei

t ere 20 % erhöht werden .  In be zug auf das erste Halbj ahr 1 966 

wurde österreichischerseits die Erklärung abgegeben , daß 

grundsät zlich d ie Absicht besteht , an der halbj ährli chen Er

höhung der Globalkontingente um 20 % festzuhalten . 

Die Arbeitsgruppe "Mengenmäßige Einfuhrbeschrän

kungen" hat bei einer im Dezember v .  J .  abgehaltenen Tagung 

insbesonders das finnische Liberalisiarungs- und Kontingent

programm für das Jahr 1 966 geprüft . Der von Finnland erstellte  

Liberalisierungsplan wurde als eine wertvolle Hilfe für die  

Beurteilung der finnischen Liberalisierungsmaßnahmen anerkannt • 

. Die ����������EE�_��!���!_l� b efaßte sich mit der 

Prüfung best immter Beschränkungen und Kontrollmaßnahmen der 

Ein- und Ausfuhr , die gemäß Artikel 1 2  aufrecht erhalt en 

werden können , wenn sie nicht als ein Mittel zur willkürli

chen oder ungerechtfertigten Diskriminierung oder als eine 

verschleierte  Beschränkung des  Handels zwischen den Mitglied

staaten gehandhabt werden . Die Arbeit sgruppe ist im Berichts

zeitraum dreimal zusammengetreten und hat einen Bericht an 

den Rat fert iggestellt , der unter anderem eine Übersicht über 

die mit Artikel 1 2  nicht zu vereinbarenden Maßnahmen und 

Empfehlungen für deren Beseitigung gibt . Gegen ,die von Öster

reich gehandhabten Maßnahmen wurden keine Einwände erhoben . 

Das EFTA-Zollkomite e  hat im Bericht szeitraum die 

von den Mitgliedstaaten s einerzeit notifizierten Fiskal-
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zölle auf ihre Konformität mit den Bestimmungen des Artikels 

. 6 des :e:FTA-Abkommens geprüft . Der �chlußbericht darüber wird 

in Kürze vorliegen . 

Ferner war das Zollkomit ee mit der Unt ersuchung 

von r4öglichkei ten einer Erleichterung des Handels mit EFTA

Waren über Nicht-EFTA-Länder befaßt ; es  wurde eine negelung 

ausgearbeit et , welche am 1 . , Oktober 1 965  provis orisch in 

Kraft getreten ist und welche die bisherigen starren Ver

sandregeln des EFTA-Abkommens etwas lockert . 

Im Auftrag des Rat es hat das Zollkomitee  nunmehr 

' auch . eine Untersuchung darüber aufgenurome� � w�lche andere 1n den M1tg�least�aten neben a�n �infunrzollen 
GrenZbelastungen/und fiskalischen Abgaben bes t ehen . ' 

Ferner befaßte sich das Komitee mit diversen An

gelegenheiten , die im Zusammenhang mit dem Beschluß der 

Kopenhagener Ministerratskonferenz über den Vormerkverkehr 

(.Drawback ) einer Regelung bedürfen . Insbesonders wurde die 

Neufassung der für die Inanspruchnahme der BFTA-Zölle vor

ges ehenen EFTA-Formulare in Angriff genommen . 

Das EFTA-Landwirtschaftskomitee trat im Bericht s-

zeitraum wiederholt zusammen und befaßte sich mit der Prüfung 

des Handels mit landwirtschaftlichen Produkten . Insbesonders 

wurde die Frage der Überschußproduktion auf verschiedenen 

Sektoren in vers chiedenen Mitgliedstaat en erörtert und die 

Schwierigkeiten untersucht , die durch Exporte zu Schleuder

preisen und gestüt zte Exporte aus Nicht-EFTA-Staaten auf 
EFTA-Märkten entstehen . 

Das Komitee hat im Berichts zeitraum bereits einen 

Bericht über die Produktion und den Handel mit Agrarproduk-

-' ten innerhalb der EFTA vorgelegt . Dieser Bericht bezweckt , 

die bisher erzielt en Fortschritt e  auf diesem Gebiet festzu

haltan , gle ichzeitig aber auch nach Möglichkeit en für eine 

weit ere Ausdehnung des Handels mit Agrarprodukten zu suchen . 

Die Entwicklung des Agrarhandels der EFTA zeigte seit 1 960 

eine Ausweitung , welche der des s onstigen EFTa-Handels ent

spricht . Nach den Berichten des landwirtschaftlichen Komitees 
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sind vers chi edene Fragen von bes onder8m Intere s s e , wi e z .  B .  
Dumpingpreis e ,  Überproduktion von Milchprodukt en , die Be stre
bungen der Mi tgl i edsstaat e n ,  einen möglichst hohen 8elb stver
sorgungsgrad zu erreichen , s owie die Herausnahme von Waren 

aus Annex D ( landwirt s chaftliche Produkt e ) . 

Seit Beginn des Jahres 1 966 fanden mehrere Tagungen 

des Landwirts chaftlichen Prüfungskomit ees statt , wobei auf 

Grund dänischer Vorschläge zwei Fragenkomplexe erört ert wurden : 

1 .  Verstärkt e  Einb e ziehung der Landwirts chaft in d en EFTA

Vertrag mit dem Z i ele e iner Liberalisierung des  Agrarhan

d els . Lediglich Portugal unt erstüt zt e d en däni schen Vor

s chlag , während sich alle anderen Delegat ionen mehr oder 

weniger ablehnend verhi elt en . 

2 .  Gemeinsame Aktion der EFTA-Staat en gegen gestüt z t e  

Dumping-Export e aus nicht d e r  EFTA angehörenden Staat en . 

Die Arbeitsgruppe erst ellt e einen Bericht an den Rat , aus 

d em hervorgeht , daß außer Portugal alle Mitglieds taaten 

den dänischen Vors chlag ablehnen , wobei e inest eils j uristi

s che und GATT-Gründe ,  anderent e ils handelspolitis che und 

prakti s che Überlegungen ins Treffen gefü�rt werd en .  Der 

Bericht enthält daher auch nur e ine Gegenüberst e llung der 

divergierenden Auffas sungen . 

In die s em Zusammenhang wäre zu erwähnen , daß zwi

s chen Dänemark und Portugal ein bilat erales Abkommen betreffend 

den Handel mit landwirts chaftlichen Erzeugnissen abges chl o s s en 

wurd e . 

Im Rahmen eines im Jänner d .  J .  s tattgefundenen 

Seminars über die Planung in der Landwirt s chäft fand e ine 

Diskuss ion üb er die von den S chweizer Behörden durchgeführt en 

Untersuchungen -bezüglich der AnbauplanQ�g in Krisenz eiten 

statt . Es bestand b e s onderes Int eress e  s eit ens d er T eilnehmer

s taat en für d i e  Verwendung derzeit iger Fcrderungsmethoden als 

Instrument allgemein wirt schaftlicher b zw . agrarpolitischer 

Analys en . 

\ 
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Die erste Tagung des ��������t���������� der EFTA 

hat am. g .  und 1 0 .  Juli 1 96 5  in Genf stattgefunden . Die s es 

Komitee '\-'urde geschaffen , um die wirtschaftliche und finan

zielle Lage der EFTA-Länder und Finnlands zu prüfen . Unter 

besonderer Be'rücksichtigung des Einflusses auf die Wirtschaft 

der ��deren Mitgliedsländer und auf das .befriedigende Funk

tionieren der Freihandelszone wird das Komitee künftighin 

die �)irtschafts- und Finanzpolitik der EFTA-Länder unter

suchen . Bei der ersten Tagung wurde zunächst die Lage in 

Großbritannien , Finnland und Dänemark einer Erörterung unter

�ogen . 

Das Wirtschaftskomitee trat im Dezember v .  J .  _,zu 

s einer zweiten Tagung zusammen , um ' die finnischen Zahlungs

bilanzschwierigkeiten zu besprechen . Bei einer weit eren 

Tagung im Jänne'r d .  J .  stand im Vordergrund der Erört erungen 

die wirts chaftliche Entwicklung Großbritanniens . Außerdem 

wurde eine Diskussion über den britischen Wirt schaftsplan 

durchgeführt und die Beratungen über die finnischen Wirt

schafts- und Zahlungsbilanzprobleme fortgesetzt . Es zeigte 

s ich' dabei , daß s ich die kurzfristigen finnis chen ZahlUngs

bilanzprobleme durch budgetäre Maßnahmen überwind.en las s en ,  

während eine Lösung der langfristigen \\Tirtschaftsprobleme 

weit schwieriger ist . Dies ist eine Folge davon , daß die 

finnische Produktions- und Exportwirts chaft zu sehr' auf das 

Holz , die Holzprodukte ,  das Papier und die Metalle ausge� 

richt et ist . 

Dieses Komitee beschäftigte s ich während des Be

richts zeitraumes vor allem mit den Problemen der regionalen 

Entwicklung in den EFTA-Mitgliedstaaten . Ferner befaßte sich 

dieses Komitee im besonderen mit Untersuchungen zur Förde

rung des Fremdenverkehrs in Portugal und es wurde vereinbart , 

durch Beistellung von 1xperten der Fremdenverkehrswerbung 
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d i e  portugi e s i s chen St ellen bei der Planung und E rrichtung 

von Hot elbaut en und bei der allgeme inen Fr emdenverkehrswer

bung zu berat en . 

���!���_����:����!��E�EE�� ' die - in der Erkennt - . 

nis , daß nach B e s e it igung d e r  Zölle und nach voller Liberali-

s ierung der Warene in- und -ausfuhren and ere Handelsprobleme 

an Bedeu.tung gewinnen \.yerden - zum S tudium d i e s e r  Probleme 

e inge s et z t  word en s ind , hab en Fragen des Kartellw e s ens , der 

int e rnat ionalen S t�ndardisierung , des Ni ed erlassungs r� cht e s , 

d er Vermeidung d e r  Doppelb e s t euerung behand elt . 

Im Rahmen d er Arbeitsgruppe d e r  Pat entexpert en 

wurd en im B ericht s zeitraum d i e  Mögli chkeit en e ines gemein

samen EFTA-Pat entabkommens s owie der gegens eitigen Anerkennung 

von Pat ent en geprüft und d ie Mögl ichkeit e iner gemeinsamen 

EFTA-VorpTÜfe rgruppe s t ud i ert . 

Weit ere EFT.A.-Arbeit sgruppen bes chäft igt en s i ch mit 

d em Problem der Auswirkungen der EFTA-Z olls enkung auf d i e  

Pre i s e  s owie mit d em Problem der Niedrigpreisaus fuhren land

wirt s ehaftlicher Erzeugnis s e  aus Dri t t s taat en nach _.::;FTA

Mitglied s t aa� en .  In d i e s em Zusammenhang werd en derzeit die 

nat i onalen Ge set zgebungen der Mitgl i ed s t aat en dahingehend 

s tudi ert , inwiewe it d ie s e  s chon derzeit die M ögli chke it bie

t en ,  d en S chut z d e r  Export interes s en e ines EFTA-Mitglieds

s taat e s  gegen Dumping von Nichtmitgl i edsländern in einem 

and eren Mitgliedstaat wahrnehmen zu können . 

Schließlich i s t  b eabs i chtigt , e ine Arbeit sgruppe 

einzus e t z en ,  welche s i ch mit d em Problem d e�� staatliohen 
Be ihilfen für W arenausfuhren nach Mitgliedstaaten befas s en 

s oll . 

EFTA-Maßnahmen bet reffend Zollabbau 

Mit Rücksicht auf das bisher noch immer ungelö s t e  

Problem d e r  Preisd ifferenzen b e i  landwirt s chaft lichen Roh-
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s t offen ( b e s t ehend e wes entliche Unt erschiede zwis chen d en 

inländis chen und a�sländ i s chen Pre i s en für Zucker , Glyko�e 

und r.Ulchpulver ) wurde mit B e schluß des EFTA-Rat e s  Nr . 9 

vom 25 . Juni 1 965 b zw . d e s  Gemeinsamen Rat e s  d e r  FlNEFTA 

Nr . 4 vom gleichen 1ag d i e  Ös t erreich gegebene . .  und mit 30 . 

Juni 1 965  t ermin1 s i erte Ermächt igung , das S chut z element im 

Z oll auf Schokolade ,  ZTNr . e x  1 8 . 06 ,  z�un � chut z d e r  inlän

d ischen S chokolad eer�eugung im Ausmaß von 1 1  % wei t er auf-
. . 

re cht zu erhalt en , bis Jahre s ende verlängert . 

\ Tei t ers wurd e Ös t e rreich ermächt igt , b e i  d en 

nachs t ehend angeführt en vrarön d i e  Ausgangs zöll e , ebenfalls 

bis 3 1 . D e z ember 1 965 , weiterhin nur um 60 % zu kürz en : 

ex 1 7 . 04 Zuckerwaren ohn e  Z�sat z von Kakao , ausgenommen 
F ondantmas s e  , Zucke rpas t en ,  Crememasse .< und ähn
liche Zwischenerz eugni s s e , mit e inem Süßst off
gehalt von 80 Gewicht sproz ent oder mehr 

ex 1 8 . 06 .Andere kakaohalt ige Nahrungsmi t t el zub ere�tungen 
als Schokolad e 

ex 1 9 . 08 B iskuitwar,en ( Keks ) , Waffeln , auch gefüllt und 
getunkt , Zwieback ; andere mehlhaltige Bäckereien , 
nicht mit H efe herge st eül t ,  weder gefüllt noch

' 

überz ogen ; Backwaren aus Blätt ert eig , cit Hefe 
hergest ellt . 

. -

Die Minis t erk onferenz in Kopenhagen , Oktober 1 965 , 

hat dann d i e s e  Ausnahme bis End e 1 966 v.erlänge rt . 

Gemäß d em B e s chluß d e s  EFTA-f1ini st e rrate s  vom 

Mai 1 963  über d en bes chleunigt en Z ollabbau wurde am 3 1 . 

De z emb er 1 96 5  e ine weitere 1 0  prozent ige Senkung der EFTA

Binnenzölle auf nunmehr 20 % ·der Ausgangs zölle v orgenommen . 

Die vollkommene B e seit igung d i e s er Zölle wird Ende 1 96 6  er

folgen . 

Das ass o zi iert e  Finnland hat s e ine Z öll e gegenüber 

d en EFTA-Ländern am 3 1 . D e z smber 1 965  auf 20 % d er Ausgangs

zöll e  b zw . gemäß d em für Waren d e s  Anhangs I d e s  FINNLAND

EFTA-As s oziierungsüb ere inkommens vorges ehenen langsameren 

Z ollabbau auf 40 % d e r  Ausgangs z ölle ges enkt . 
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Die derzeit noch best ehenden GATT�weit gültigen 

Globalkontingente tvurden mit Ausnahme der Antibiotika und 

antibiotikahältigen Arzneiwaren mit Wirkung vom 1 .  Jänner 

1 966 um weit ere 20 % erhöht . Die Einfuhr von Natrium

hydroxyd (Ät znatron ) , fest , wurde ab 1 .  Jänner 1 966 libe

ralisiert . 

Der EFTA-Rat ernannte am 27 . Juli 1 965 S ir John 

C oulson zum Generalsekr8tär der Europäischen Freihandels

assoziation als Nachfolger von Frank E .  Figgures , der \fieder 

in den Dienst der britischen Regierung zurückkehrt . Sir John 

Coulson , ein britischer Berufsdiplomat , hat sein Amt am 

1 .  November 1 965  angetret en . 

Bundesminister Dr . Bock übermitt elte anläßlich der 

Beendigung s�iner Funktion als Vorsitzender des �FTA-Mini

sterrates dem scheidenden Generalsekretär den Dank für seine 

Tätigkeit und brachte die Itl ertschät zung zum Ausdruck ,  deren 

sich Frank E .  Figgures auch in Csterreich erfreut . 

Der bFTA-Rat hat als Nachfolger für den stellver

tretenden Generalsekretär Knut Ha�aI��1öl�, der mit Ende 

März 1 966 aus der EFTA ausgeschie/ . den bisherigen s chwedi

schen Botschafter in Algerien , Bengt Rabaeus , ernannt . 
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ANDERE WIRTS CHAFTSORGANI SAT I ONEN 

GATT · 

Im Februar 1 965  war in Genf im Rahmen der Mit 

gliedstaat en d e s  GATT e ine Einj.gung üb er d en T ext eines 

" Protok olls zur Änderung des Allgeme inen Zoll- und Hand els

abkommens zwecks Anfügung eine s Teiles I V  übe r  Handel und 

Entwicklungll erzielt worden . D i e s er neue T eil des GATT-Ab

kommens s oll e ine wirksame Berücks icht igung d e r  Int er e s s en 

.. d e r  Entwicklungsländer herbeiführen . 

Zu s e inen wes entlichen Best immungen zählt die 

Z i e l s e t zung ,  den Abbau der Hand e lshemmnis s e  für AusfUhr

waren der Ent wicklungsländ er b e s chleunigt durchzuführen . 

Zahlrei che GATT-8 taat en nahmen das Prot okoll an oder l e i

t e t en s eine Rat if ikat ion ein . Ös t erreich unt erzeichnet e  das 

Prot okoll am 3 1 . Mai 1 965 unt er d em Vorbehalt der �t ifi

kat ion . Um der Erre ichung der in d i e s em Prot okoll f e s tge

legten Z iele so ras ch wie möglich näherzukommen , \vurd e vom 

GATT eine D eklaration üb er die s ofort ige de fac t o-Anwen

dung d e s  Prot okolls üb er den T eil IV ·ge s chaffen , d e r  s i ch 

auch Ös t erreich ans chloß . 

Im Rahmen der Kennedy-Runde wurd en d i e  Bemühungen 

int ens iviert , das Ausmaß der Ausnahmen e inzus chränken , die 

auf dem industrie ll-gewerblichen S ektor s eit ens der füh

rend en Handolsmächt e angemeld et word en waren . Mit d i e s e r  

Z i els e t zung fand en zahlrei che bilat erale Konsultat ionen 

statt , an d enen auch Ö st erreich t eilnahm . 

Auch auf d em Agrars e ktor fand en eingehende Bera

tungen statt . � i e  b rachten eine F e s t s t e llung der w e s ent 

lichen S tüt zungs-und S chut zelement e ,  d i e  Gegenstand weit erer 

Verhandlungen s e in werden . D en t ropis chen Produkt en wurd e 

hieb ei im I nt eres s e  der Ent wi cklungsländ er eine S ond e rs t el

lung eingeräumt . 

Am 1 6 .  8 e pt embe r  1 965 wurd en von allen Indust rie

länd ern ( darunter auch Öst erreich ) mit Ausnahme der EWG s o 

w i e  von einigen Entwicklun�sländ e rn , Agrarangeb o t e  hint e r-
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legt . Die EWG konnt e im Hinbli ck auf ihre Kri s e  d en vorge

s ehenen Termin für die Angeboterst ellung nicht e inhalt en ; 

insbe sond ere wegen d er f ehlenden EWG-Agrarangeb o t e  konnt en 

die in Aus s i cht genommenen Agrarve rhandlungen bisher noch 

ni cht aufgenommen werd en . D i e  erwähnt e EWG-Kris e  und d i e  

dadurch bedingt e Handlungs unfähigkeit der EWG hatt en zur 

Folge , d aß während d e s  Bericht s z e it raume s e ine mat erielle 

Behandlung der offenen Fragen nicht möglich war . Auf Grund 

der nunmehr erfolgt en Überwindung der int ernen S chwie rig

keit en der EWG wird eine Reaktivierung der mat eriellen Ver

hand lungen in der Kennedy-�und e fUr d i e  nächs t e  Zeit er

wart et . 

Während d e s  Bericht s ze i t raume s haben zahlreiche 

Entwicklungslände r  ihre Absicht notifiziert , an d e r  Kennedy

Rund e t e ilzunehmen . Am End e  d e s  Bericht s z eitraume s bet ei- . 

ligen s i ch 43 Lände r  ( darunt e r  alle westlichen I ndus trie

länd e r ) akt iv an der Kennedy-Rund e .  Hievon wurd en 30 Länder 

als volle T e ilnehmer anges ehen , während 1 3  Entwicklungs

länd er noch keine Erklärungen über ihren Beitrag zur Kennedy

Rund e abgegeben haben . 
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Die Außenhandelsentwicklung im 2 .  Halbj ahr 1 965  

Dä nk  der  anhaltenden weltwirtschaftlichen Expans ion 

erhöhten sich d ie Umsätze im westeuropäis chen Außenhandel auch 

im 2 .  Halbj ahr 1 96 5 .  Die europäischen OECD-Länder erreichten 

im Außenhandel Höchstwerte ; die Einfuhren überschritten im Mo

nat März erstmals die 7-Milliarden-Dollar-Grenze , im Oktober 

erreichten die E infuhren der OECD-Länder bereits 7 , 6  Milliar

den Dollar . Die Ausfuhren der OECD-Länder bewegten s ich im 

Herbst zwischen 6 und 7 Milliarden Dollar . Die Zuwachsrate · der 

Ausfuhr , der OECD-Länder übertraf im �ahre 1 965  mit 1 1  % die 

der Einfuhr mit 9 %, so daß der Einfuhrüberschuß der eurnpäi

schen OECD-Länder sank . 

Das Einfuhrwachstum innerhalb der OECD-Länder schwank-

te territorial stark . Die Importe der EWG wuchsen im '2 .  Halbj ahr 

doppelt so rasch wie die der EFTA, die Exporte dagegen gering

fügig schwächer .  Die Ausfuhr der EWG erhöhte s ich im 2 .  Halb

j ahr 1 965  um 1 1 , 5  % ,  die der EFTA um 1 2 , 5  % .  

Die Ausfuhr der EFTA'_Länder hat gegenüber dem 1 .  Halb

j ahr sowohl 1 9E �  als auch 1 964 zugenommen. Die Exporte Por

tugals wuchsen im 2 .  Halbjahr 1 965  um t 9  %,  womit Portugal -

wie auch s'chon im ' Jahre 1 964 - d ie höchste Zuwachsrate inner

halb der EFTA-Länder aufwies . 

Großbritanniens Exporte haben sich nach der Stagnation 

im Vorj ahr 1 96 5  wieder erholt und stiegen insbesondere im 

2 .  Halbj ahr stark an. Großbritanniens gesamter Exportzuwachs 

1 96 5  nahm mit 1 1 , 8 % die dritte Stelle innerhalb der EFTA-Län
der ,ein. Das starke Wachstum der österreichischen Exporte im 
1 .  Halbj ahr 1 965  ( 1 0 , 5  %)  hielt auch in ",der zweiten J ahreshälf
te an ' (  1 0 , 8% ) . 

Die EFTA-Importe stiegen .im 2 .  albj ahr 1 96 5  ZWAr etwas 

stärker als im 1 .  Halbjahr ,  j edoch schwächer ( 6 , 6  %)  aLs im 

�. Halbj ahr 1 964 ( 1 1 , 6 %) . Die Zuwachsrate der EFTA�I mporte 

war .1 965  kaum halb so groß wie 1 964 ( 6 , 5  % gegenüber 1 4 , 1  % 
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-für 1 964 ) ,  was vor - allem auf die Importdtosselung der Schweiz 

und Großbritanniens zurückzuführen ist . 

Während die Ausfuhr der EFTA erst im 2 .  Ralbj ahr 1 965  kräftig 

anstieg ,  wuchs der EWG-Export gleich stark wie in den beiden 

vorangegangenen 'Jahreshälften ( 1 1 , 5 %) . Im Jahresdurchschnitt 

war der Exportzuwachs bei der EWG etwas höher a1s bei der EFTA. 

Wie bereits im Vorjahr -hatte Italien auch heuer die e�ärksten 

Zuwachsraten von allen EWG-Ländern, die Ex�ortsteigerung ver

langsamte s ich allerdings im 2 .  Halbj ahr ( ,1 3 , 8  % gegenüber 

24 , 1  % im 1 .  Halb j ahr 1 96 5 ) .  

Die Einfuhr der EWG stieg im 2 .  Halbj ahr 1 96 5  stark , da;', die 

Importe der BRD kräft ig zunahmen und Italien -und Frankreich, 

die im 1 .  Halbj anr weniger importierten a}s' im Vorj ahr , in der 

zweiten Jahreshälfte positive Zuwachsraten hatten. Mit einer 

Importsteigerung von rund 1 8 % ( Jahresdurchs-chni tt ) liegt d ie 

Bundesrepublik Deutschland unter den EWG-Ländern an der 

Spit ze . 

Die österreichische, Einfuhr betrug im 2 .  Halbj ahr 1 96 5  

29 . 1 44 Millionen Schilling, das sind 1 5 , 6  % mehr als im 2 .  Halb

j �hr 1 96 4 .  Wie im Vorjahr ist die Einfuhr in der 'zweiteri Jahres- 

hälfte stark gestiegen. Die Zuwachsrate liegt weit über dem EWG

und EFTA-Durchschnitt ( 1 2 , 8  % bzw . 6 , 6  % ) . Von den EWG-Staaten 

hatte nur d ie BRD ein höheres Einfuhrwachstum ( 1 5 , 7  % ) . Unter -

den EFTA-Staaten wurde Österreich nur von Portugal übertroffen. 

Der verstärkte Importsog des 2 .  Halbjahres 1 965 wurde durch 

schlechtere Ernteergebnisse und durch e ine lebhafte Nachfrage 

nach importierten Fertigwaren bewirkt . Etwa drei - Viertel der 

zusätzlichen ästerreichis chen Einfuhren kamen aus d em EW� und 

EFTA-Raum . Die überprdportionale Zunahme der öst erreichischen 

Einfuhr im Jahre 1 965  vergrößerte das Handelsbilanzpassivum von 

1 0 , 8  Mrd . S ( 1 964 ) auf 1 3 , 0  Mrd . S .  

Im 2 .  Halbj ahr 1. 965 wurden aus dem EFTA-Raum ( exklusive Finnland ) 

Waren für 4 . 208 , 7  Mio S bezogen, das sind um fast 1 9  % ( bzw. 

664 , 2  Mio ,S )  mehr als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die 

Einfuhren aus allen EFTA-Ländern , ausgenommen Norwegen, stiegen 

im Jahre 1 96 5  an. 

, 
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I 

Die österreichische Ausfuhr erreichte im 2�  Halbj ahr 1 96 5  

2 2 . 060 Millionen Schilling� das / s ind 1 0 , 8  % mehr als im ent

sprechenden Vorj ahreszeitraum. Die Zuwachsrate ",ar etwas höher 

als in der ers.ten Jahreshälfte , doch lag s ie uht,er dem EFTA

Durchschnitt . Portu�al (1 9 %)  , Großbritannien ( 1 4 , 2 , % )  und , 

Norwegen ( 1 3 , 6  %)  hatten ein bedeutend stärkeres Exportwachstum 

als Dänemark ( 4 , 9  %) und die drei neutralen staaten , deren 

Zuwachsrate bei rund 1 0  % ( Österreich 1 0 , 8  %, Schweiz 1 0 , 6  % ,  

Schweden 9 ;8 %)  lag. Der Anteil d er EFTA-Länder am öster

rei?hischen Export, verringerte s ich im 2 .  Halbj ahr gegenüber 

dem Vorj ahr neuerlich (vr·n 1 8 , 5  % auf 1 7 , 7  % ) . Der Export 

nach England litt unter der Importabgabe , in der Schwe�z wirk-' 

ten sich die Baubeschränkungen und Konjunkturrestri�tionen ab

satzhemmend aus . Der öster!eichis che Export in, die EWG konnte 

trotz steigender Diskriminierung in der zweiten Jahreshälfte 

1 96 5  um 1 1  % gegenüber dem Vorjahr ,erhöht, werden . Dies war 

vor allem auf vermehrte Liefe�ungen nach der Bund esrepublik 

Deutschland , Italien und den Niederland en zurückzuführen. 

_ Die \varenstruktur der österreichischen Einfuhr aUS dem 

EWG- und EFT,A-Raum verschob sich im Jahre 1 96 5  von den Roh

stoffen zu den Na�ungs- und Genußmitteln ( schlechtere Ernteer

gebnisse ) o  Im 2 .  Halbj ahr 1 96 5  entfielen von den EFTA-Importen 

8 % auf Nahrungs - und Genußmittel und 7 , 7  % auf Rohstoffe , 

während es im 2 .  Halbj ahr 1 964 7 , 6  % und 9 , 5 % waren. Von den 
I 

EWG-Importen entfielen im 2 .  Halbjahr 1 96 5  9 , 5  % auf Nahrungs

und Genußmittel ( 7 , 8  % im Vorjahr ) , die Rohstoffeinfuhr ver

ringerte s ich um 1 1 , 4 % auf 9 , 8  % .  Insgesamt wurden aus dem 

EWG- und EFTA-Raum um über 800 r1io S mehr Nahrungs- und Genuß

mittel eingeführt , der Rohstoffimport aus den beiden Inte

grationsräumen sank um 76 Mio S .  

Die Import e aus EWG und EFTA stiegen 1 96 5  vor allem wegen 

der starken Nachfrage nach Mas'chinen, Vel'k �hrsmi tteln und 

sQnstigen Industriewaren. Von den EFTA-Ländern konnten vor 

allem die Schweiz und Großbritannien durch erhöhte Lieferungen 
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von Mas chinen ( landwirtschaftliche Traktoren aus Großbritannien, 

Industriemaschinen aus der Schweiz ) ihren Anteil an der öster

reichischen Einfuhr vergrößern. Der Anteil der Schweiz stieg 

von 5 , 4  % im 2 .  Halb jahr 1 964 auf 5 , 6  % in der 2 ,  Jahreshälfte 

1 96 5 , der Großbritanniens von 5 % auf 5 , 2  % .  

Auch d ie österreichischen Importe aus den EWG-Staaten 

s tiegen absolut . Der Anteil der einzelnen EWG-Staaten am 

Import Österreichs sank j edoch, ausgenommen Italien. Italiens 

große Lieferungen von Obst und Gemüse erhöhten seinen Anteil 

von 7 , 4  % im 2 .  Halbj ahr 1 964 auf 8 , 4  % im 2 .  Halbj ahr 1 965 . 

Die österreichische. Ausfuhr nach den EWG-Länd�rn wuchs 

in der 2 .  �ahreshälfte 1 965 bei fast allen Warengruppen 

gleichmäßig. Relat iv stärker expand ierte nur der Export von 

Holz , Bekleidung , Papier und Rindern.  

Auch die  BFTA-Ausfuhr Österreichs von Papier und Pa

pierwaren stieg : im 2 .  Halbj ahr 1 96 5  wurden um 38 % mehr Papier

waren nach den EFTA-Ländern ausgeführt , vor allem erhöhte s ich 

der Export in ·die Schweiz ; der Export von Garnen stieg gegen

über dem Vorjahr um 9 % und innerhalb der Warengruppe der Ma

schinen verschob s ich das Wachstum von Maschinen ( -1 6% ) zu 

elektrischen Maschinen und Apparaten ( +  28 %) . 

\ 
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ÜBERSICHT 1 

Importe und Exporte von OECD-Europa 

IMPORTE EXPORTE 
Saisonbereinigte Werte 

in Mi11 . US - $ 

� 1957 3940 3 382 
� 1958 3682 3365 
� 1959 3893 3645 
� 1960 4609 4167 
� 1 961 4902 4475 
� 1962 5 3 3 9  4718 
� 1963 5934 5148 
� 1964 6 649 5 749 

196 3 I 5 3 72 4626 
II 5 389 4747 
IrI 5713 4987 
IV 5 91 3  5083 
V 5917 5184 
VI 5899 5220 
VII 5984 5193 
VII I  6018 5269 
IX 6192 5297 
X 6240 5389 
XI 6226 5340 
XI I 62 37 5399 

1964 I 6513 5430 
Ir 6579 5615 
IrI 6474 5647 
IV 65 3 5  5 526 
V 6486 5684 
VI 6701 5674 
VII 6 550 5622 
VIII 65 75 5612 
IX 6716 5 783 
X 6 781 5956 
XI 6737 5992 
XII 6806 6021 

1965 I 6839 6100 
I I  6810 6208 
III 695 5  6158 

'\ IV 702 7 62 38 

� 
V 7128 6243 
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E F T A - Staaten 

Österreich 

Dänemark 

Großbritannien 

Norwegen 

Portugal 

Schweden 

Schweiz 

zusammen 

E W G - Staaten 

Belgi en-Luxemburg 

1lR Deutschlanr: 

Frankreich 

I talien 

Niederlande 

zusammen 

1 ) Jänner - Mai 
2 ) Jänner - April 

1 962 1 963 1 964 

+ 4,0 + 8 , 5  + 1 0 , 7  

+1 ;; , 5  + 0 , 0  + 22 , 7 

+ 2 , 1  + 7 , 3  + 1 4 , 4 

+ 2 , 2  +1 0 , 1  + 8 , 6 
- 9 , ;  +1 0 , 2 + 1 6 , 7  
+ 6 , 6  + 8 , 9 + 1 3 , C  

+1 1 , 1 + 8 , 0 + 1 1 , 1 

+ 4 , 5  + 7 , 3  + 1 4 , 1  

+ 7 , 5  +1 4 , 2  , +1 6 , 0  

+1 2 , 2 + fi , 1  + 1 2 , 3  

+1 2 , 6  +1 5 , 9 +1 5 , 2  

+1 6 , 0  +24 , 4  - 4 , (, 

+ 4 , 7  +1 1 , 4 +1 8 , 3  

.�!!.ir'!�-=;T (��_ 

D i ."J A u  ß e n h a  n d e 1 s b e  w e g u r.�_.2. . . Il._ �_���'!....!!_!!. _ _  �:'ß_'!' .;� _-_Lt: _ � e, .!3:. �� 

I H P O R T  E X  P :) l\ T 
1 962 1 962 1 963 1 965 1 964 1 964 1 965 1 962 1 963 '1 964 1 962 1 962 1 0 '" -, 0' 1 5'67  1 964 , ("" 1 , 0 . .  
1 . Hj . 2 Hj . 1 .B.) . 2 . Hj . 1 .Hj . 2 .Hj . 
Veränderungen gege'1;iber dem Vorjahr in % 

1 .Hj . ·1 . Hj .  2 .Hj , 1 . Hj , 2 .H;j . 1 Hj . 2 Hj . 

+ 1 , 5 + 7 , 2  + 9 , 6 + 6 , 7  + 9 , 2 + '1 2 , 9  + 9 , 9 + 5 , 0 + 4 , 8 + 9 , 1  + 5 , 5 + 4 , 7  :-2 , 9  + 6 , 5  + 7 , 6  + 1 0 , 1! 

+1 2.,4 +1 5 , 4  + 1 , 5 + 1 , 6 +24 , 4  +21 , 0  +1 1 , 7
1 ) + 7 , 1 + 1 4 , 8  +1 1 , 6 + 9 , 1  + 6 , 2  +1 6 , 2  +1 3 , 9  + 7 , 0 + 1 5 , )  

+ 1 , 0 + 5 , 4  + 3 , 9 +1 0 , 8 +1 0 , A  +1 0 , 3 + 3 ,0 + 2 , 9 + 7 , 2 + 4 , 0  + 2 , 3  + 3 , 4  + 5 , 6 + 8 , 8 ,. 6 , 7  + 1 , 6 

- 1 , 2 + 6 , 9  + 6 , 3  +1 1 , 7 + 5 , 0  +1 2 , 7 +'1 8 , 5
' ) + 4 , 8  + 9 , 9  +20 , 0  + 4 , 2  + 4 , 8  + 5 , 0  +1 5 , 1  +26 , 3 + ' 4 , 7 

- 9 , 7  - 6 , 4  +1 2 , 4 + 9 , 3  +1 1 , 0 +2 1 , 4 +22 , ;
1 ) + 1 ' , n  +1 2 , 9  +22 , 9  +1 , , 0  + 1 0 , 7  + 7 , 3  +1 7 , (;  +25 , 4  + 22 , 5  

+ 6 , 4  + 6 , 8  + 7 , 5  +1 0 , 4  t-1 6 , O  +1 1 , 5 +1 2 , 4
' ) + 6 , (;  + 9 , 9  + 1 4 , 6  + 8 , 9 + 5 , 0 + 0 , 6 + 1 8 , 4 +21 , 4  + 9 , 1  

+1 4 , 6 + 8 , 2 + 4 , 4 +1 1 , 2 +1 4 , 4 'j' 8 , ; -I- 1 1
' ) + 8 , 0  + 8 , 6  +1 0 , (, + 9 , 3  + 7 , 8  + 8 , 0  +1 0 , 1  +10 , e  + 9 , 6  , 

_ _____ _ 4 ___ _____ . ___ __ _ _ , __ ,� __ _____ ------

+ 2 , 5  + 6 , E + 5 , 0  + 9 , 4 +1 6 , 8  +1 1 , 6 + 8 , 4
' ) + 4 , 7  + 8 , 5  + 8 , 3  + 4 , 9 + 4 , 6  + 5 , A  +1 1 , 1 +1 0 , 2 + 6 , 5  

+ 6 , 2  +-8 , 9 + 7 , 2  +21 , 3 +23 , 7 + 9 , 1  +- 4 , F2 ) +1 1 , 0 +1 1 , 6 +1 5 , 6 +1 3 , 4  + 9 , (;  + 6 , 7  + 1 6 , 6  +1 9 , 1  +1 2 , 4  
+1 5 , 0  + 9 , 7  + 4 , 1  + 7 , 9  + 8 , 3  +1 5 , 9  +23 , 3

' ) + 4 , 5  +1 0 , 2  + 1 0 , 9  + 4 , 4  + 4 , 7  + 5 , 0 +1 5 , 2  +1 7 , 0  + 5 , 6  

+1 1 , 6 +1 3 , 5 +1 3 . 0  +1 9 , 1  +2 1 , 7  + 9 , 2  - 1 , 2 + 2 , 0  + 9 , 8  +1 1 , 3 + 2 , 7  + 1 , 2 + 8 , 0  +1 1 , 5 +1 3 , 3  + 9 , 2  

+1 1 , 3 +21 , 6 +23 , 7 +24 , 7 +10 , 8  - 1 8 , 5  - 9 ,  1
' ) +1 1 , 4 + 8 , 2  +1 7 , 5  .,. 1 6 , .1 + 6 , ( + 6 , 3  + 9 , 7 +1 5 , 0 +1 9 , 8  

+ 5 , 4  + 3 , 9  + 6 , 5  +1 6 , 9  +23 , 2  +1 3 , 7  + 0 , 2
1 ) + 6 , 4  + 8 , 4  +1 6 , 9  + 6 , 7  + 6 , 3 + 7 , 3 + 9 , 3 +1 5 , 4 +1 8 , 6 

1 '165 
I . H,j . 

-'- '; O , f) 

1 f .
1 ) -t · , 4 

'1' 6 , 9 

+ 6 , 6
' ) 

+ ' 7 . 5
' ) 

+ 9 , 4
' ) 

+ " , 3
' ) 

+ 9 , 4
' ) 

+. 9 , 6
2 ) 

t 9 , 7
' ) 

+ 9 , 4  

+ 23 , 4
1 ) 

+ 9 , 2
' ) 

- - ------------------- - _ . _-- . __ __________ __ _  . ___ 4._. _ __ _ _ ____ __ __ ___ . _ .  __ __ _ . ___ _ __ � . _  

+1 1 , 0 +1 3 , 1  +1 1 , 2 + 1 0 , 9  +1 1 , 4 +1 0 , 1  +1 6 , 2 +1 5 , 9  + (; , 5  + 3 , 22 ) + 5 , 9  + 9 , 7  +1 3 , 3  + 6 , 9  + 4 , 9 + 6 , 3 +1 3 , 1 +1 5 , 8  +1 1 , 6 + 8 , 7
2 ) 
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, 

1 959 

1 960 

1 96 1  

1 962 

1 96 3 

1 964 

1 • Hj . 1 960 

2 .  Hj . 1 960 
'", 

1 . Hj . 1 96 1  

2 .  Hj . 1 96 1  

1 • Hj . 1 962 

2 .  Hj . 1 962 

1 • Hj . 1 96 3 

2 . Hj . 1 96 3 

1 • Hj . 1 964 

2 .  Hj . 1 964 

1 • Hj . 1 9�5
2 ) 

1 )  ohne Finnland 

2 ) 
vorläufig 

E I N F U H R  

Ös terreich 

1 01 , 4 

1 25 , 5  

1 31 , 6 

1 37 , 5  

1 48 , 5 

1 65 , 1 

1 1 9 , 7 

1 31 , 2 

1 30 , 3 

1 32 , 9  

1 32 , 3 

1 42 , 8  

1 46 , 1  

1 50 , 9  

1 58 , 3 

1 71 , 8 

1 73 , 6  

EFTA1 )  

99 , 8  

1 1 5 , 0  

1 1 7 , 3 

1 22 , 6 

1 31 , 5 

1 49 , 7 

1 1 3 , 3 

1 1 6 , 8  

1 1 8 , 5 

1 1 6 , 1  

1 2 1 , 7 

1 24 , 3 

1 2 7 , 5 

1 35 , 5  

1 48 , 9  

1 5 1 , 7  

1 61 , 8  

1957 = 

Übers ich..:L2. 

A U S F U H R 

Ös terrei ch EFTA1 ) 

1 00 
98 , 9  1 02 , 3  

1 1 4 , 5 1 1 1 , 5 

1 22 , 9  1 1 7 , 3 

1 29 , 1  1 22 , 9  

1 35 , 5 1 33 , 3  

1 47 , 8  1 43 , 2  

1 1 0 , 1  1 1 1 , 0 

1 1 8 , 9  1 1 2 , 0  

1 1 9 , 0  1 1 6 , 1  

1 26 , 7 1 1 8 , 6  

1 2 5 , 4  1 2 1 , 7 

1 32 , 8  1 24 , 1  

1 2 9 , 2  1 28 , 8  

1 41 , 8 1 37 , 8  

1 39 , 1  1 42 , 0  

1 56 , 5 1 46 , 6  

1 54 , 4  . 1 56 , 1  
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ÜBERSICHT 4 

D i e V e r  ä n d e r  u n g e n  i m ö e t e r r e i c h  i s c h e n 
--- --------- - - -- - --------------- - --- ----- --- --- - ---- ------- ------------- -

A u ß e n h a n d e I  m i t d e n  E F T A- u n d  E W G- L ä n d e r  n 
------ - ---- ---�------------ - --- ---- -------- -- - --- ---- -- - - ----- - - ------- --- -- --

E I N F U H R A U S F U H R  

EFTA 1 ) EWG EPrA1 ) 
EWG 

Zuwachs ge�nüber der entsprechenden 
orjahrsperi ode 

in % 

1959 1 .  Hj . + 4 , 2  + 7 , 5  + 16 , 2  + 2 , 5  

2 .  Hj . + 1 7 , 1  + 16 , 3 + 1 6 , 7 + 6 , 8  
'. 

1960 1 .  Hj . + 3 5 , 9 + 2 5 , 2  + 30 , 9 + 1 7 , 3 

2 .  Hj . + 2 1 , 4  + 19 , 9  + 19 , 9 + 1 8 , 7 

1961 1 .  Hj . + 9 , 2 + 1 4 , 5 + 24 , 4 + 10 , 2  

2 .  Hj . + 10 , 3  + 6 , 9 + 2 3 , 0  + 1 , 9 

1962 l .  Hj . + 7 , 0  + 1 , 7  + 14 , 2  + 2 , 5 

2 .  Hj . + 8 , 5 + 6 , 2  + 8 , 1  + 9 , 6  

1963 l .  Hj . + 1 8 , 3 + 8 , 4 + 5 , 5  + 4 , 3 

2 .  Hj . + 9 , 0  + 4 , 3  + 1 5 , 1  + 5 , 3  

1964 1 .  Hj . + 1 3 , 9  + 8 , 5  + 2 6 , 9 + 5 , 6  

2 .  Hj . + 19 , 0  + 1 5 , 7 + 2 5 , 9 + 2 , 1  

1 965 1 .  H " 2 ) 
J • 

+ 12 , 1  + 11 , 8  + 7 , 4  + 5 , 8 

1 )  ohne FinnlanJ. 

2 ) vorläufig 
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3taa te� d.er EF'rA -- - -
]? I 1'1. F U 

-- R '  - . ' 

Großbri tanni en 
Schwei z  
Sc!meden 

Dänt.-mark 

Norwegen 

Fortugal 

D e r  A u ß e n h a n d e 1 Ö s t e r r e i e  h S 3 i t 

" 962 1 9 6 3  

1 962  1 9( )  1 964 1 . Hj . ,., v '  
� , " ,,J • 1 .Hj . 2 . Hj : 

\l-Jert in Ei l l i onen Schi lling 

2 , 0 38 , 6  2 , 34 1 , 6 2 , 580 , 8  1 , 007 , 9  1 , 0 30 , 7 1 , 2 2 8 , 0  ·1 , 1 1 3 , 6  

2 , 00 3 , 3 2 , 2 38 , 0  2 , 6 32 , 4  952 , 6  1 ,  :;50 , 7 1 , 1 1 4 , 3 1 . 1 2 3 , 7  

5 8 5 , 5  71 8 , 9  901 , 2  2 5 3 , 6  3 3 1 , 0  3 3 1 , 4  3'37 , 5  

3 73 , 3 384 , 5  475 , 3 1 95 , 7 .j 77 , 6  1 81 , 7 202 , 8  

1 88 , 4  1 96 , 0 2 3 3 , 7  9 1 , 5 96 , 9  94 , 8  1 01 , 2  

8 1  , 1  1 02 , 0  1 4 1 , 4  36 , 9  44 , 2  5 3 , 0 49 , 0  
._--_._------- - _._-- --- -----_ ._----- -- . .  ------_. - -- -- - _ . .  - --- ._--- - - ---- . .  _- - .•. _. - - ._ - - - - .-

i ns i$esamt op..ne 
Finnland 5 , 2 70 , 2  5 , 981 , 0  

insgesamt mi t 
Finnland 5 , 3 2 7 , 8  6 , 071 , 9  

A U S F U H R  

Schwe i z  2 , 369 , 4  2 , 337 , 4  

Großbri tanni en 9 3 3 , 5  1 , 346 , 8  

Sch\'leden 8 1 4 , 3 887 , 2  

Dti.nemar1� 448 , 6  480 , 0 

Norwegen 3 1  3 , 1  301 , 8  ' 

Portugal 1 0, , 3 1 48 , 2  
---

i ns gesamt ohne 
Finnland 4 , 984 , 2  5 , 501 , 4  

insgesamt mi t 
Finnland 5 , 2 1 5 , 9 5 , 7 1 9 , 5  

1 )  vorläufig 

6 , 964 , 8  2 , 5 38 , 2 

7 , 05 7 , 6 2 , 566 , 2  

2 , 963 , 2 1 , 1 56 , 6 
1 , 7 1 6 , 2 45 7 , 7  

1 , 1 56 , 8 384 , 7 

587 , 5 2 09 , 5  

3 39 , 1  1 71 , 5 

1 90 , 6  5 6 , 6  

6 , 95 3 , 4  2 , 4 36 , 6 

7 , 2 1 6 , 3 2 , 564 , 1 

2 ;  7 32 , 0  3 , 00 3 , ? 2 , 977 , 8 

2 , 76 1 , 6  3 , 059 , 5  3 <  01 2 , 4 

1 , 2 1 2 , 8  1 , 1 06 , 3  1 , 2 31 � 1  

475 , 8  606 , 3  740 , 5 

429 , 6 41 8 , 4 468 , 8  

2 39 , 1  2 1 9 , 6  2 60 , 4  

1 41 , 6  1 44 , 3 1 5 7 , 5 

48 , 7 74 , 6 7 3 , 6  
- _._._------ - ---------. 

2 , 547 , 6  2 , 56 9 , 5  2 , 9 3 1 , 9  

2 , 65 1 , 8  2 , 6 79 , 6  3 , 0 39 , 9  
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d e n  E F T A - u n d  E W G - � ä n d e r  n :  1 9 6 2 _ 1 9 6 5  
. _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1 964 1 965 1 ) 
1 962 1 96 3 

1 . Hj . 2 . Hj .  1 , Hj . 1 962 1 96 3 1 964 "1 . Hj . 2 . Hj .  1 . Hj . 2 . Hj .  

ÜBERSICHT 5 Blatt 

1 964 1 96 5 1 ) 
1 . Hj . 2 . Hj . 1 . Hj .  

Pro z entante i l  am Gesamthandel Ös terreichs 

1 , 3 1 5 , 8  1 � 265 5 0  1 , 487 , 0  5 , 0 5 , 4  5 , 3  5 , 2 4 , 9  5 , 7  5 , 0 5 , 6 5 , 0  5 , 8 

1 , 2 70 , 8 1 , 36 1  , 6  1 , 3 7 7 , 0  5 , 0 5 , 1 5 , 4 4 , 0 5 , 0 5 , 2 5 , 1 5 , 5  5 , 4 5 , 4  

L1.5 7 , 1  444 : 1 458 , 4 1 , 5 1 , 7 1 , 9  1 , 3 1 , 6 1 , 6 1 , 8 2 , 0  1 )  8 1 , 8 

204 , 1  2 71 , 2 320 , 3 0 , 9  0 , 9  1 , ° 1 ,  ° 0 , 8 0 , 9  0 , 9  0 , 9  1 , 1  1 , 3 
1 07 , 8  1 2 5 , 9  1 00 , 1 0 , 5 0 , 4 0 , 5 0 , 5 0 , 5 0 , 4 0 , 5 0 , 4 0 , 5 0 , 4 

64 , 7  76 , 7  89 , 7  0 , 2 0 , 2  0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 , 2 0 , 2  0 , 3 0 , 3 0 , 3 
_ ..... _-----�.- --_._--- - ---_ . -- . --- _._----_ . . _---- ----,- ------ ._ -�--- - --- -------... _- --- -

3 , 420 , 3 3 , 544 , 5 3 , 832 , 5 ' 3 , 1 ' 3 , 7 1 4 , 4 1 3 , 1 ' 3 , ° 1 4 , 0 ' 3 , 5 ' 4 , 7 1 4 , 1 1 5 , 0 

3 , 45 7 , 6 3 , 600 , 0 3 , 882 , 4 1 3 , 2  1 3 , 9 1 4 , 6 1 3 , 2  ' 3 , 2 1 4 , 3  1 3 , 6 1 4 , 9 1 4 , 3 1 5 , 2 

1 , 344 , 9  1 , 61 8 , 3 1 , 56 2 , 4 7 , 2 6 , 8  7 , 9 7 , 2  7 , 2 6 , 7 6 , 9  7 , 6 8 , 1 8 , 0 

858 , 7  85 7 , 5 75 6 , 0 2 , 8  3 , 9  4 , 6 2 , 9  2 , 8 3 , 7  4 , 1 4 , 9 4 , 3 3 , 8  

5 55 , 4 601 � 4  605 ; 2  2 , 5 2 , 6  3 , 1 2 , 4 2 , 6 2 , 5 2 , 6 3 , 1 3 , 0 3 , 1 
268 , 6 3 1 8 , 9 32 6 , 5 1 , 4 1 , 4 1 , 5 1 , 3 1 , 4 1 , 3 1 , 4 1 , 5 1 , 6 1 , 7  

1 5 5 , 1 1 84 , 0 1 66 , 1 1 ,  ° 0 , 9  0 , 9 1 , 1 0 , 8  0 , 9  0 , 9  0 , 9  0 , 9 0 , 8  

78 , 9  1 1 1  , 7 86 , 5  0 , 3 0 , 4  0 , 5 0 , 4 0 , 3 0 , 5 0 , 4  0 , 4 0 , 6  0 , 4 -- --- _. - --_. --- --- ---- - _ .  - ·P. _- _ .  _ .  _ _  . ___ ___ ______ ________ __ _ ___ _ - _ _ ____ - _._--_._---_.- -

5 , 2 6 1 , 6 3 ; 691 , 8 3 , 502 , 7 1 5 , 2 1 6 , 0 1 8 , 5 1 5 , 3  ' 5 ,  '1 1 5 , 6 1 6 , 3 1 8 , 4  1 8 , 5 ' 7 , 8 

) , 382 , 1  3 , 8 34 , 2 3 , 662 , 9  1 5 , 9 1 6 , 6  1 9 , 2 1 6 , 1 'i 5 , 7 1 6 , 3 1 6 , 8  -1 9 , 1 'i 9 , 3 1 8 , 7 
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D e r  A u ß e n_.b: _ 9:.2L?: e 1 Ö s t e r r e i c h 8 

1 96 3  

1 . Hj . 2 , Hj .  1 . Hj . 2 . Hj . 1 . Hj . 

§�aat en der EWG : Wert in Mi llionen Schi l ling 

E I N F lj H Et : 

BR �eutschland 1 7 , 071 , 0  1 8 , 006 � 2  20 ; 2 1 4 , 6  8 , 1 2 9 , 2 8 , 941 , 8  8 , 62 9 , 2  9 , 377 , 0  9 , 4 79 � 9  10 ,  
Italier'.. 3 , 302 , 3  3 , 3 77 , 1 3 , 606 , 2  1 , 6 1 3 , 3  1 , 689 , 0 1 , 74 3 , 4  1 , 6 3 3 , 7  1 , 746 , 4  1 ,  

3 :ügie:il-Lu..1Cenbg. 
Wo 'J . 
Frankreich 

1-h.ed.8rlande 

insgesam t 

A U S F U H R : 

ER De1: t s Ghlanrl 

I talien 

Belgi en-Luxembg . 

W . U .  
Frankrei ch 

Niederlande 

insgesamt 

1 )  vorläufig 

71 6 , 7  779 , 4 90 3 , 6  347 , 3 3 6 8 ) 4 381 , 1  398) 3 4 38 , 1  

1 , 5 53 , 8  1 , 845 , 9  

1 ; 2 54 , 3 1 , 382 , 4  

2 , 2 06 , 9  

1 , 5 50 , 3  

792 , 6  

598 , 2  

761 , 2  1 , 03 1 , 4  

�5h , 1  6 5 8 , 6  

81 4 , 5 1 , 1 41 , 7 1 ,  

72 3 , 8 69 3 , 2  

2 3 , 898 , 1 2 5 , 391 , 0 2 8 , 481 , 6 1 1 480 , 6 1 2 , 4 1 7 , 5 1 2, 44 3 , 7 12, 947 , 3 1 3 � 499 , 3 1 4, 

9 , 1 77 , 2  9 , 093 , 2  1 0 , 48C , 9  4 , 289 , 2 4 , 888 , 0  4 , 29 2 , 3 4 , 80 0 , 9 4 , 748 , 1 5 ,  
5 , 035 , 5  5 , 75 0 , 0 4 � 62 4 , 3  2 , 4c47 , 5 2 , 548 , 0  2 , 884 , 4  " ". � 6 

2 , "' (' ) '  2 , 588 , 5  2 ,  

501 , 1  5 1 9 , 4  542 , 7  2 74 - 7  22f , 4  2 3 7 , 9  281 , ;5 281 , 4  

6 87 , 7  F; 01 � 5 92 7 ,r )  3 57 . 3 3 3 0 , 4  3 56 , 8  444 , 7 470 , 6 
1 , 026 , 0  1 , 05 3 , 9  1 , 2 92 , 6  505 , 9  5 20 , 1  481 , 7  572 , 2  6 2 5 , 6  

--_. _ ------ --------- -------

1 6 , 42 7 , 5 1 7, 2 1  8 , l. 1 7 , 86 8 , 4  7 , 91 4 , 6  8 , 5 1 2 , 9  8 , 2 5 3 , 1 8 , 964 , 9  8 � 7 1 4 , 2  9 , 
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ÜBERSICHT 5 TIlatt 2 

m i t  den E F T A - u n d  E W G - L ä n d e r  n 1962 1965 

2 . Hj .  

) ;  134 , 7 
i , 85 9 , 8  

465 , 5 
'1 , 065 , 2  

857 , 1 

1 965  

1 .Hj . 1 ) 

1 0, 6 7 1 , 7  

2 , 0 6 7 , 7 

464 , 7  

1 , 083 , 6  

806 , 7  

1 962 

42 , 2  41 , 3 41 , 7 

8 , 2  7 , 8  7 , 4 

1 , 8  1 , 8 1 , 9 

3 , 9  4 , 2  4 , 6  

3 , 1  3 , 2 3 , 2 
--------- -------- ---_._--�---_ .. ,. 

4, 982 , 3  1 5 , 094 , 4 59 , 2  58 , 3 58 , 8  

5 , 732 , 8  5 , 5 3 1 , 8 2 8 , 0 26 , 4  2 7 , 9  

2 , 035 , 8  2 , 2 1 7 , 1  1 5 , 3  1 6 , 7  1 2 , 3  

2 6 1 , 3  25 3 , 5 1 , 5 1 , 5 .  1 , 4 

.15 7 , "z; 44t , 5 2 , 1  2 , 3  2 , 5  

(,67 , 0  772 , 2  3 , 1 3 , 0  3 , 4 

1 962 

1 .Hj . 2 . Hj .  

1 96 3  

1 . Hj .  2 . Hj .  

1 964 

1 .Hj . 

Pro zentanteil am Gesamthandel Ös terreichs 

4 1 , 9 42 , 7  40 , 3  1,.2, 4  40, 8 

8 , 3 8 , 1  8 , 1  7 ,4  1 , 5 

1 , 8 1 , 8 1 , 8 1 , 8 1 , 9 

4 . 1 3 , 6  4 , 8  3 , 7  4 , 9 

3 , 1  3 , 1  3 , 1  3 , 2 3 , 0 ------
5 9 , 2  59 , 3  58 , 1  58 , 5  58 , 1 

2 6 , 9  2 8 , 9 2·6 , 1  2 6 , 6  2') , 8  

1 5 , C  1 5 , 1  1 7  , 6  1 5 , 9 1 4 , 6  

1 , 7  1 , 3 1 , 4 1 ,  h 1 , 6  

2 , 2  2 , 0  2 , 2  2 , 4 2', 7 

3 , 2  3 , 1  2 , 9  3 , 2  3 , 5  

1 96 5  
1 ) 

2 . Hj . 1 .Hj . 

42 , 6  41 , 9 

7 , 4 8 , 1  

1 , 8 1 , 8 

4 , 2 4 , 3 

3 , 4 3 , 2  ,----

59 , 4  59 , 3  

2 8 , 0  2 8 , 2 

1 0 , 2 1 1 , 3 

1 , 3 1 , 3 
2 , 3 2 , 3 
3 , 4  3 , 9 

--------- - --�-- --- ---- --- -_ ._-_._--, ------ --------------�-:-----

J ,  .1. 54 , 2 9 , 22 1 , 1  50 , 0 49 , 9  47 , 5  49 , 6  50 , 4  50 , 2  49 , 7  49 , 2  46 , 0  47 , 0  
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• --- -' 

ÜBERSI CHT 6 Blatt 1 

Aufgli ederung der Importe und Exporte Ös terreichs mi t den EFTA- Ländern ( ohnQ Finnland ) nach Warengruppen 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1962 1963 

U N - C o d e  

E I N F U H R  

Nahrungs- u .  Genußmi ttel 383 , 9  3 52 , 9  

Rohs t offe 492 , 5  544 , 9  

Maschinen u . Verkehrsmi t tel 1 , 843 , 5  2 , 108 , 5  

2 , 550 , 3  2 , 974 , 7  

1962 
196.1. l . Hj . 2 .Hj • 

1963 
1 . Hj . 2 . Hj . 

Wert in Mi llionen Schi lling 

447 , 0  197 , 6  186 , 3  155 , 2  197 , 7  

666 , 7  256 , 0  2 36 , 5  2 62 , 7  2 82 , 2  

2 , 384 , 6  854 , 5  989 , 0  1 , 130 , 7  977 , 8  

3 , 466 , 5  1 , 2 30 , 1  1 , 320 , 2  1 , 454 , 6  1 , 520 , 1 

1964 
1 . Hj . 2 .Hj . 

176 , 6  270 , 4  

3 31 , 0  3 35 , 7  

1 , 258 , 8  , 1 , 125 , 8  

1 , 653 , 9  1 , 812 , 6  

_ .. 1965 
1 )  

1 . Hj . 

285 , 2  

35 3 , 6  

1 , 268 , 8  

1 , 924 , 9  ���?tige Indus triewaren 
________ , . _________ � ____ .......--__ ._. ____ �_.,_ •• _. ___ ._ .• ____ " ._. __ • •  0' • •  _. �� 

Insgesamt 5 , 2 70 , 2  5 , 981 , 0  6 , 964 , 8  2 , 538 , 2 2 , 732 , 0  3 , 003 , 2  2 , 97 7 , 8  3 , 420 , 3  3 , 544 , 5  3 , 832 , 5  

A U S F U H R : 

Nahrungs - u . Genußmittel 2 2 3 , 8  . 248 , 5 302 , 2  126 , 3  97 , 5  ll8 , 3  1 30 , 2  1 39 , 7  162 , 5  1 76 , 2  

Rohstoffe 41 2 , 3  3 59 , 9  429 , 2  218 , 2  194 , 1  174 , 4  185 , 5  1 9 3 , 4  2 35 , 8  204 , 2  

Mas chinen u . Verkehrsmi ttel 1 , 048 , 1  979 , 1  1 , 361 , 8  538 , 3  509 , 8  486 , 3  492 , 8  709 , 0  652 , 8  726 , 8  

���s tige Industri ewaren 3 , 300 , 0  3 , 91 3 , 9  4 , 860 , 2  1 , 55 3 , 8  1 , 746 , 2  1 , 790 , 5  2 , 123 , 4  2 ; 219 , 5  2 , 640 , 7  2 , 395 , 5  

Insgesamt 4 , 984 , 2  5 , 501 , 4  6 , 95 3 , 4  2 , 436 , 6  2 , 547 , 6  2 , 569 , 5  2 , 931 , 9  3 , 261 , 6  3 , 691 , 8  3 , 502 , 7  
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.. ) 

UN - C ode 

EINFUHR : 

Nahrungs- u . Genußmi ttel 
Rohs toffe 

.-...... --- ... 

Aufgliederung der Importe und Exporte Ös terreichs mi t den 

EWG - Ländern nach Warengruppen 

...... 
, 

ÜBERSICH� 6 ELATT 2 ---_ . .... _-

196z 1 96 3 1964 1962 196 3 1964 

l . Hj . 2 . Hj . 1 .H,:j • 2 .Hj . l .Hj . 2 . Hj .  
Wert in Vdl1ionen Schi lling 

1 , 700 . 2  1 , 822 . 3 2 , 13 7 . 8  808 , 8 891 . 4  950 . 2 872 . 1  963 . 2  1 ) 174 . 6  
2 , 848 . 7  3 , 05 5 , 5  3 , 2 14 . 8  1 , 2 94 . 5 1 , 554 . 2 1 , 459 . 7  1 , 5.95 . 8 1 , 512 , 8  1 , 702 . 0  

1965 

1 .Hj .  1 ) 

1 , 144 . 6 
1 , 434 . 9 

' Maschinen und Verkehrsmi t'- 9-, 715 , ° 9 , 9 �9 . 4  II , 12 5 . 3 4 , 749 . 9 4 , 96 5 . 1  4 , 982 . 9 4 , 976 . 5 5 , 358 . 2  5 , 767 . 1  6 1 H8 , 3 -
tel 
S ons tige lndus tri ewa:r :,m 9 ) 634 . 2 10 , 55 3 . f  12 , 003 . 7 4 , 627 . 4  

---

insgesamt 2 3 , 898 . 1  2 5 . 391 . 0  28 , 481 . 6  1l , 480 . 6 

AUSFUHR : 

Nahrungs- u . Genußmi ttel 1 , 199 . 2  1 , 5 35 . 7 1 , 2 78 . 9  5 74 . 7  
Rohst offe 4 , 800 . 7 4 , 740 . 4 4 , 763 . 7 2 , 347 . 5 
Maschinen und Verkehrs-
mi t tel 2 , 090 . 9 2 , 2 5 3 . 2 2 , 590 . 9 1 , 010 . 6 
Sons tige Indus triewaren 8 , 336 . 7 8 , 688 . 7 9 , 2 34 . 9 3 , 981 . 8  

insgesamt 16 , 42 7 . 5 17 , 218 . 0 . 1 7 , 868 . 4 7 , 914 . 6  

1 ) I " f ' vor au �g 

5 , 006 . 8  5 , 050 . 9 5 , 502. . 9 5 , 665 . 1  
-

12 , 417 . 5 12 , 443 . 7  12 , 947 . 3  1 3 , 499 . 3 

624 . 5  861 . 5  674 . 2  590 . 6 
2 , 453 . 2 2 , 242 . 2 2 , 498 . 2  2 , 389 . 0  

1 , 080 , 3 1 , 07 3 . 2 1 , 180 . 0  1 , 292 . 7 
4 , 3 54. 9 4 , 076 . 2 4 , 612 . 5 4 , 441 . 9  

8 , 512 . 9 8 , 2 53 . 1  8 , 964 . 9 8 , 714 . 2 

6 ; 3 38 , 6  6 i 396 . G  
----_ . - -- -_. 

14 , 982 , 3  15 , 094 . 4  

688 . 3 e18 . 4  
2 , 3 74 . 7 2 , 380 . 7 

1 , 2 98 . 3 1 , 42 5 . 0  
4 , 792 . 9 4 , 597 . 0 

9 , 154 . 2 9 , 221 . 1  
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, 

C' 

" 

Struktur des Außenhandels Ös terrei chs mi t den EFTA-

.12B. Nahrungs- u . Genußmi ttel 
Rohstoffe 
Maschinen und Verkehrsmi ttel 
Sons tige Indus triewaren 

l2§A Nahrungs- u . Genußmi ttel 
Rohs toffe 
Maschinen und Verkehrsmi ttel 
S ons tige Indus tri evlaren 

_1962 1 . H,j . Nahrungs- u . GenuBmi ttel 
Rohstoffe 
Maschinen und Verkehrsmi ttel 
Sons tige Indus triewaren 

2 . H,i . Nahrungs- u . Genußmi ttel 
Rohs toffe 
Maschinen und Verkehrsmi t tel 
Sons tige Indus triewaren 

1 962 1 . H,j . Nahrungs- u .  GenuBmi ttel 
Rohstoffe 
Maschinen und Verkehrsmi ttel 
Sons tige Indus triewaren 

2 . Hj . Nahrungs- u . GenuBmi ttel 
Rohs toffe 
Maschinen und Verkehrsmi ttel 
Sonstige Indus triewaren 

1 964 1 .  H,j . Nahrungs- u . Genußmi ttel 
Rohs toffe 
Maschi nen und Verkehrsmi ttel 
Sons tige Indus triewaren 

2 .  H,j . Nahrungs- u .  Genußmi ttel 
Rohs toffe 
Maschinen und Verkehrsmi ttel 

. Sons tige Industri ewaren 

1 265 1 • H}} Nahrungs- u . Genußmi ttel 
Rohs toffe 
Maschinen und Verkehrsmi ttel 
Son3 tige Indus tri ewaren 

1 ) 
ohne Finnland 

2 ) vorläufig 

E I N F U H R  

EFTA1 ) EWG 

5 , 9 7 , 2  
9 , 1  1 2 , 0 

35 , 3 39 , 2  
49 , 7 41 , 6 

6 , 4  7 , 5 
9 , 6  1 1  , 3 

34 , 2  39 , 1 
49 , 8  42 , 1  

7 , 8  7 , 0  
1 0 , 1 1 1  , 3 
3 3 , 7 41 , 4  
48 , 4  40 , 3 

6 , 8  7 , 2  
8 , 7 1 2 , 5 

36 , 2  40 , 0  
48 , 3 40 , 3 

5 , 2  7 , 6  
8 , 7 1 1  , 7 

37 , 7 40 , 1  
48 , 4  40 , 6  

6 , 6  6 , 7 
9 , 5 1 2 , 3 

32 , 8  38 , 5 
51 , 1 42 , 5  

5 , 2  7 , 1  
9 , 7 1 1  , 2  

36 , 8  39 , 7 
48 , 3 42 , 0  

7 , 6  7 , 8  
9 , 5  1 1  , 4  

31 , 8 38 , 5 
5 1  , 1  42 , 3 

7 , 4  7 , 6  
9 , 2  9 , 5  

33 , 1  40 , 5 
50 , 3 42 , 4  

Übersi cht 7 

und EWG-Ländern 

A U S F U H R  

in % EFTA1 ) EWG 

4 , 5  8 , 9 
6 , 5 2 7 , 5 

1 7 , 8  1 3 , 1  
71 , 2 50 , 5 

4, 3 7 , 1  
6 , 2  26 , 7 

1 9 , 6  1 4 , 5 
69 , 9 51 , 7 

5 , 2  7 , 3 
8 , 9 2 9 , 6 

22 , 1 1 2 , 8  
6 3 , 8  50 , 3 

3 , 8  7 , 3 
7 , 6  28 , 8  

20 , 0  1 2 , 7 
68 , 6  5 1 , 2 

,4 , 6  1 0 , 4  
6 , 8  27 , 2  

1 8 , 9 1 3 , 0  
69 , 7 49 , 4  

4 , 5 7 , 5  
6 , 3 2 7 , 9 

1 6 , 8  1 3 , 2  
72 , 4 5 1 , 4 

4 , 3 6 , 8  
5 , 9 2 7 , 4  

2 1 , 7 1 4 , 8  
68 , 1  51 , 0 

4 , 4  7 , 5  
6 , 4  25 , 9 

1 7 , 7  1 4 , 2  
71 , 5 52 , 4 

5 , 0  8 , 9 
5 , 8  25 , 8  

20 , 8  1 5 , 5 
68 , 4 49 � 8  
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Ei.nfu}rr wi chtiger Waren aus den EWG- 1 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ .  

Wert in Mi l l i 01 

1tl a r e n a r t E W G  
_ ... _ - - - - - - - - - - - -

1 96 3  1 � 
1 96 3  1 964 1 .Hj . 2 . Hj . 1 . Hj . 

00 Lebende Tiere 4 , 6  7 , 8  2 , 6  2 , 0  4 , 3  

04 Mül lerei erzeugni s s e , Ge treide 
und Backwaren 1 68 , 8 5 34 , 5  8 3 , 4  85 , 4  1 98 , 9  

05 Obst und Gemüs e }41 , 5  71 7 , 8  41 1 , 3 3 30 , 2  374 , 6  
07 Kaffee , Tee , Kakao . Gewürze 

und Waren daraus 1 01 , 9  1 1 1 ,  ° 47 , 5  54 , 4  54 , 3  
2 3  Rohkauts chuk , synt� und 

regeneri erter K auts chuk 89 , 9  1 05 , 2  46 , 3  43 , 6  51 , 8  
26 Spinns toffe und Abfäl l e  487 , 2  501 , 6  2 56 , 5  2 '30 , 7  271 , 1  
28  Erze und Schro t t  2 20 , 8  349 , 7  98 , 2  1 22 , 6  1 67 , 8  
3 ��nerali s che Brenns t offe , 

Energi e 1 , 71 0 , 6  1 , 647 , 9  792 , 8  9 1 7 , 8  72 1 , 5  
5 1  Chemi s che Grunds toffe und 

1 , 2 02 , 5 3 ) 602 , 5 3 
Verbindungen 801 , 7  406 , 4  395 , 3  

59 Vers chi e dene chemi s che 
Stoffe u. Erz eugni s s e  2 1 6 , 9  246 , 2  1 1 3 , 4  1 03 , 5  1 2 5 , 0  

65 Garne , Gewebe , �exti l fertig-
waren ( ohne Bekleidung) 2 , 3 38 , 7  2 , 5 72 , 8  1 , 1 3 1 , 9  1 , 206 , 8  1 , 285 , 6  

6 7 ,  68 Ei s en und Stahl und 
andere Metal l e  1 , 438 , 9  1 , 5 70 , 2  7 1 4 , 8  724 , 1  693 , 8  

69 Metal lwaren 81 4 , 0  945 , 1  368 , 1  445 , 9  41 9 , 7  
71 Mas chinen 4 , 4 39 , 8  4 , 940 , 5 2 , 1 45 , 5  2 , 2 94 , 3  2 , 299 , 0  
72 El ektrotechni s che Maschinen 

Apparate und Geräte 1 , 9 36 , 9  2 , 3 32 , 8  899 , 6  1 , 037 , 3 1 , 057 , 2  
73 Verkehrsmi ttel 3 , 582 , 7  3 , 85 1 , 9  1 , 9 37 , 7  1 , 645 , 0  2 , 002 , 0  
86 Feinmechani s che und opti sche 

Erz eugni sse , Uhren 5 32 , 4  590 , 4  2 56 , 3  2 76 , 1  283 , 3  
Sons tige Waren 5 , 76 3 , 7 6 , 25 3 , 7  2 , 73 1 , 4  3 , 032 , 3  2 , 886 , 9  

EINFUHR insgesamt 2 5 , 391 , 0  28 , 481 , 6  1 2 , 443 , 7  1 2 , 947 , 3  1 3 , 499 , 3  

� �  
vorläufig 
ohne Finnland 

3 )  mi t früheren Jahren nicht vergl ei chbar 
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ÜBERSICHT 8 

�G- und EFTA-Ländern nach Österreich 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Lli onen Schilling 

E F T A 2 ) 

1 964 1 96 5 1 ) 1 :16 3 1 964 1 965 
Ij . 2 . Hj . 1 .Hj . 1 96 3 1 964 1 .Hj . 2 .Hj . 1 .Hj . 2 . Hj . 1 . Hj 

+ , 3 3 , 5 4 , 0  0 , 9 1 , 1  0 , 3 0 , 6  0 , 4  0 , 7 0 ,  

3 , 9  335 , 6  2 1 4 , 4  1 4 , 2  6 9 , 7 5 , 9  8 , 3 1 2 , 5 �7 , 2  78 ,  

� , 6 343 , 2  42 6 , 6  2 7 , 1 2 6 , 5 1 1 , 8 1 5 , 3 9 , 8  1 6 , 7 9 ,  

+ , 3 56 , 7 46 , 3 2. 3 , 7 2 8 , 9  9 , 4  1 4 , 3 1 4 , 2  1 4 , 7 2 1 , 

1 , 8 5 3 , 4  62 , 5 3 , 3  9 , 2  1 , 0 2 , 3 6 , 3 2 , 9  1 ,  

I , 1 2 30 , 5  22 5 , 8  2 5 3 , 8 294 , 4  1 2 8 , 2  1 25 , 6  1 5 3 , 9  1 40 , 5 1 46 ,  

7 , 8  1 81 , 9 1 3 1 , 7 56 , 3 60 , 5 1 8 , 7 37 , 6 1 1 , 2 49 , 3 1 4 ,  I 

, 5 926 , 4 686 , 3 59 , 4  1 04 , 2  24, 1 35 , 3  48 , 6  5 5 , 6 67 " 

� , 5 3 ) 
('00 , 03 ) 

682 , 53 ) 
1 2 7 , 8  1 46 , 53 ) 

6 7 , 5  60 , 3' 75 , 6 3 ) 
70 , 93 ) 

8 3 , 

j ,  ° 1 2 1 , 2  1 44 , 7 80 , 9  90 , 0  43 , 3 37 , 6  45 , 4  44 , 6  56 , :  

) , 6  1 , 287 , 2  1 , 288 , 1 81 9 , 6  992 , 0  407 , 3  41 2 , 3  478 , 6 51 3 , 4  524 �  

5 , 8  876 , 4  868 , 5 42 5 , 6  460 , 6  207 , 2  2 1 8 , 4  2 2 3 , 8 2 36 , 8 269 , � 
) , 7 52 5 , 4  49 7 , 5 1 81 , 4 2 1 5 , 2  86 , 5 94 , 9  1 01 , 0  1 1 4 , 2  1 22 ,  I 

" ° 2 , 641 , 5 2 , 565 , 1 1 , 2 35 , 7 1 , 241 , 5 649 , 6  586 , 1  598 , 5  643 , 0  684 , 1 

, , 2 1 , 2 75 , 6 1 , 2 3 1 , 1 35 3 , 2  42 6 , 6 1 89 , 4 1 6 3 , 8  1 96 , 9 229 , 7  2 37 , I 

� ,  ° 1 , 849 , 9  2 , 32 2 , 1  5 1 9 , 6  71 6 , 6  2 91 , 7 2 27 , 9  46 3 , 5  2 5 3 , 1 346 ,  � 

i , 3 307 , 1  308, 7 1 85 , 6  2 1 6 , 9  85 , 2  1 00 , 4  1 02 , 4  1 1 4 , 5  1 26 ,  t 

i , 9  3 , 366 , 8  3 , 388 , 5 1 , 61 2 , 9  1 , 864 , 4 776 , 1  836 , 8  877 , 7 986 , 7 1 , 043 , ( 
------- -- ---

j , 3 1 4 , 982 , 3 1 5 , 094 , 4 5 , 981 , 0  6 , 964 , 8  3 , 003 , 2  2 , 977 , 8  3 , 420 , 3  3 , 544 , 5 3 , 832 , � 
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W a r e n  a r t  

00 Lebende Ti ere 1 , 01 7 , 7 

24 Hol z 2 , 95 8 , 2  

5 Chemi s che Erz eugni s s e 3 ) 319 , 5  

64 Papi er und Papi erware n  972 , 8  

65 Garne und Gewebe 1 , 110 / 1  

67 Ei s en und Stahl 2 , 307 , 3  

69 Me tal lwaren 4 5 6 , 6  

71 Mas clünen 1 , 22 7 , 6  

72 El ek tri s che Mas chinen 772 , 6  Apparat e  u . Geräte 

73 Verkehrsr.li t te1 2 5 3 s 1 

84 Bek l eidung 590 ; 9 

86 Fei nmechani s che und 9 3 , 3  o�t i s che Erzeugni s s e 
Sons tige \<Jaren 5 : 1 38 , 3  

._ - -- _. - _ ._- - - -- -_ .. - --

AUSFUHR insge saot 1 7, 21 8, 0 

1 )  vorl äufi g 
2 )  ohne Finnland 

6 82 , 2  

2 , 766 , 0  

3 5 7 , 1  

1 , 06 3 : 2  

I j 183 , 0  

2 , 2 43 , 6 
41 2 , 7  

1 , 3 78 , 7  

942 , 6 

269 , 6 

69 9 , 6  

109 ; 2  

5 , 760 , 9  

196 3 
1 . Hj . 2 .  Hj , 

6 2 5 , 3  3 92 , 4  

1 , 404 , 9  1 , 5 5 3 , 3  

158 , 5  161 , 0  

484 ; 5  ' 488 , 3  

54ß , O  562 , 1  

1 , 1 32 , 7  1 , 1 74 , 6 

2 1 2 , 7  243 , 9  

582 , 9 644 , 7 

3 67 , 9  404 , 7 

:t2 2 , 4  1 30 , 7  

241 , 3  349 , 6  

43 , '[  49 , 6  

2 , 32 8 , 3  2 , 810 , 0  
--------- -_. ----_. - - ---

1 7 , 868 , 4  8 , 25 3 , 1  8 , 964 , 9  

3 ) ab 1964 mi t vorhergehenden Jahren nicht verglei chbar 

\1ert in Mi 1 1 i o  

1964 
1 .  Hj . 2 . H 

3 68 , 9  3 

1 , 43 5 , 3  1 , 3  

184 , 5  1 

519 , 4  5 

605 , 2  5 ' 
2. , 1 30 , 6  1 ,  1�  

208 , 1  2 C  

727 , 7  6 

439 , 1  5C 

1 2 5 , 9  It 

3 1 3 , 0  3E  

54 , 1  c:: 

2 , 602 , 4  3 , 1:-
.. ----- - -_._---_ .. -

8 , 714 , 2  9 , 15 
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ÜBERSIcm 9 

i chi s cher Waren in di e EWG- und EFTA-Länder 

:::men Schi l l i ng  

196 3 
ij . 

1965 1 )  1 . Hj . 1 . HJ . 2 .  Hj . 
1964 

1 .  Hj . 2 .  Hj . 
1 965 1 )  
1 .  Hj . 

51 3 , 3  505 , 4 2 , 6 2 , 2 2 , 1 · 0 , 5 1 , 8 0 , 4  0 , 5  

3 30 , 7  1 , 389 , 1 1 78 , 6 167 , 5 84 , 0 94 , 6 82 , 2  85 , 3  69 , 8  

�72 , 6  201 , 7 187 , 7  285 , 0  86 , 2 101 , 5 149 , 6 135 , 4 146 , 5 

543 , 8 574 , 0 12 5 , 8 186 , 8 62 , 3 6 3 , 5 88 , 2 98 , 6 98 , 1 

577 , 8  65 7 , 4 8 79 , 7  1 , 014 , 4 428 , 6 451 , 1 502 , 4  512 , 0  52 6 , 4  

- 1 3 , 0  1 , 022 , 1  810 , 2 941 , 2 384 , 9  42 5 , 3  465 , 0  476 , 2 3 51 , 2 

�04 , 6 216 , 0  211 , 7  266 , 9  99 , 3  112 , 4  1 23 , 1 143 , 8 1 2 1 , 5  

'51 , 0 669 , 1 495 , 2 595 , 4 245 , 5  249 , 7  268 , 7 326 , 7  2 84 . 7  

:03 , 5  560 , 0  32 5 , 3 401 , 1 15 4 , 1 1 71 , 2 1 77 , 8  22 3 , 3  2 34 , 3  

43 , 7  196 , 0 1 58 , 6 365 , 3  86 , 6 72 , 0 262 , 5 102 , 8 2 07 , 8 

86 , 6 3 32 , 1  2 57 , 8 3 54 , 4 93 , 4 164 , 4 143 , 4  211 , 0 1 80 , 2 

55 , 1 64 , 3 72 , 9  79 , 0 34 , 3  38 , 6 36 , 8 42 , 2 41 , 5 

58 , 5 2 , 83 3 , 9  1 , 795 , 3 2 , 294 , 2 808 , 2 987 , 1 9 6) , 1 1 , 334 , 1 1 , 2 40 , 2 
---- --- _._----- _. --- .---- _ .  --_._._----------- ._-- ---- - - ---- - - ------ --------_. _ .... _._-------,-

54 , 2 9 , 221 , 1 5 , 501 , 4 6 , 953 , 4  2 , 569 , 5  2 , 9 31 , 9  3 , 261 , 6 3 , 691 , 8 3 , 502 , 7 
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